
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
 

 JAHRESABSCHLUSS 



Lagebericht 
 

zum Jahresabschluss zum 31.12.2023 
 
 
1. Ergebnisüberblick 

Die Bilanzsumme der Stadt Dorsten beläuft sich am 31.12.2023 auf 706.077.803,69 € (Vorjahr 
699.792.352,68 €).  
 
Die Ergebnisrechnung 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von  
11.120.704,37 € ab. Unter Berücksichtigung der Verrechnung des negativen Saldos aus Zu- 
und Abgängen von Vermögensgegenständen von -193.140,22 € beläuft sich das Eigenkapital 
(Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) damit auf 72.390.969,98 €. 
 
Der Überschuss bedeutet für die Ergebnisrechnung gegenüber dem Haushaltsplan 2023 eine 
Verbesserung von 12.640.281,37 €.  
 
Der Plan-Ist-Vergleich in seiner Gesamtbetrachtung: 

 

 
Die Finanzrechnung 2023 schließt - ohne Berücksichtigung des Saldos aus Aufnahme und Til-
gung von Liquiditätskrediten - mit einem Überschuss von 10.896.225,18 € ab. Gegenüber der 
Haushaltsplanung ergibt sich damit eine Verbesserung von 12.521.702,18 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezeichnung Plan 2023 EUR Ist 2023 EUR Abweichung EUR

Erträge 254.345.645,00       278.837.550,90  24.491.905,90    

Aufwendungen 255.865.222,00       267.716.846,53  11.851.624,53    

Ergebnis -1.519.577,00 11.120.704,37 12.640.281,37



 
 
2. Ertrags-, Finanz-, Vermögens und Schuldenlage 

2.1 Ertragslage 

2.1.1 Entwicklung der Ordentlichen Erträge 

Die Ordentlichen Erträge belaufen sich im Berichtsjahr auf 276,5 Mio. € und überschreiten den 
Vorjahreswert damit um rd. 4,1 Mio. € (1,51 %). Sie liegen um rd. 29,1 Mio. € (+11,79 %) 
über der Planung. 

 

 

Sowohl gegenüber der Planung als auch gegenüber dem Vorjahresergebnis gibt es zum Teil 
deutliche Abweichungen. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (insb. Gewerbesteuer 
von 43,3 Mio. €), und der sonstigen ordentlichen Erträge (insb. Auflösung von Rückstellungen 
im Personalbereich von 3,6 Mio. €) kommt es hier zu deutlich höheren Mehrerträgen. Nähere 
Erläuterungen dazu finden sich im Anhang unter V. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanz-
rechnung zum Jahresabschluss 31.12.2023. 

 
  

Ertragsarten Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Steuern u. ähnl. Abgaben 106.668.800,00        116.229.270,30        107.255.905,99        8.973.364,31       

Zuwendungen u. allgemeine  
Umlagen

76.296.895,00         82.053.295,71         83.371.042,86         1.317.747,15 -      

Sonstige Transfererträge 912.200,00              1.397.152,73           1.441.227,54           44.074,81 -          

Öffentlich-rechtl. 
Leistungsentgelte

42.596.900,00         45.381.996,48         41.686.162,44         3.695.834,04       

Privatrechl. Leistungsentgelte 3.281.000,00           4.187.609,08           3.591.497,98           596.111,10         

Kostenerstattungen u.    -
umlagen

12.328.050,00         14.510.903,20         15.433.633,84         922.730,64 -        

Sonstige ordentl. Erträge 5.064.900,00           12.708.383,93         19.521.531,82         6.813.147,89 -      

Aktivierte Eigenleistungen 220.000,00              63.147,50               105.426,34              42.278,84 -          

Erträge insgesamt 247.368.745,00   276.531.758,93   272.406.428,81   4.125.330,12  



 
2.1.2 Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen 

Die Ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Berichtsjahr auf 263,2 Mio. € und überschrei-
ten den Vorjahreswert damit um rd. 13,4 Mio. € (+5,3 %). Die Steigerung gegenüber der 
Planung beträgt 12,3 Mio. € (+4,91 %). 

 

 
Bei den Personalaufwendungen gibt es gegenüber dem Plan eine Verringerung von rd. 1,19 
Mio. € (-1,8 %). Hier blieben überwiegend die Tarifentgelte hinter der Planung zurück.  
 
Die Versorgungsaufwendungen übersteigen mit rd. 816.000 € (12,37 %) die Planung. Hierbei 
handelt es sich um Versorgungsaufwendungen für Beamte.  
 
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen liegt um rd. 150.000 € (-0,27 %) unter dem Plan-
ansatz. Der Minderaufwand verteilt sich auf eine Vielzahl von Bereichen. 
 
Die bilanziellen Abschreibungen liegen mit knapp 980.000 € (6,28 %) über dem Plan. Darin 
enthalten sind Abschreibungen im Bereich der technischen Anlagen und Maschinen sowie Stra-
ßen, die den Großteil dieser Abweichung ausmachen. 
 
Die Transferaufwendungen bewegen sich mit einem Ergebnis von 113,2 Mio. € um ca. 9 Mio. € 
über der Planung. Mehraufwendungen gibt es u.a. im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für 
Kitas in Höhe von rd. 1,43 Mio. €. Daneben erstrecken sich weitere größere Abweichungen im 
Bereich der Transferaufwendungen für die Heimpflege von Heimkindern ebenfalls mit rd. 1,44 
Mio. €. und die Rückzahlung einer Förderung über ca. 3 Mio. €. 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen im Ergebnis 2023 um 2,9 Mio. € (48,63 %) 
höher als geplant aus. Die Mehraufwendungen gegenüber der Planung resultieren vor allem 
aus Wertberichtigungen von rd. 2,8 Mio. €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufwandsarten Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Personalaufwendungen 66.006.300,00           64.820.907,92           60.866.314,82           3.954.593,10             

Versorgungsauf-wendungen 6.599.497,00             7.415.776,41             6.984.668,81             431.107,60               

Aufwendungen für Sach- u. 
Dienstleistungen

52.644.055,00           52.499.400,30           52.718.090,80           218.690,50 -              

Bilanzielle Abschreibungen 15.580.300,00           16.558.449,01           15.787.306,15           771.142,86               

Transferaufwendungen 104.172.400,00          113.178.533,38          104.506.893,73          8.671.639,65             

Sonstige ordentl. Aufwendungen 5.872.670,00             8.728.573,27             8.857.138,19             128.564,92 -              

Aufwendungen insgesamt 250.875.222,00   263.201.640,29   249.720.412,50   13.481.227,79     



2.2 Finanzlage 

2.2.1 Gesamtfinanzrechnung 

Der Finanzhaushalt gibt eine Übersicht über die Zahlungsströme. Der Unterschied zum Ergeb-
nishaushalt besteht also darin, dass hier die nichtzahlungswirksamen Vorgänge, insbesondere 
die Rückstellungen, die Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen keine Berücksichti-
gung finden.  
 
Die Finanzrechnung ist ein Abbild der finanziellen Lage der Stadt und ist mit der Cash-flow-
Rechnung im Unternehmen vergleichbar. 
 
Für die Finanzrechnung 2023 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild: 

 

  

 
 

 
  

in € in %
Einzahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit

245.840.045,00 €       262.589.833,56 €       16.749.788,56 €      6,81%

Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit

20.132.831,00 €        17.267.073,75 €        2.865.757,25 €-        -14,23%

Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit ohne 
Liquiditätskredite

15.661.794,00 €        5.006.395,00 €          10.655.399,00 €-      -68,03%

Summe der Einzahlungen 
ohne Liquiditätskredite

281.634.670,00 €  284.863.302,31 €  3.228.632,31 €    1,15%

Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit

239.734.222,00 €       244.534.951,15 €       4.800.729,15 €        2,00%

Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit

35.717.925,00 €        22.004.964,79 €        13.712.960,21 €-      -38,39%

Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit ohne 
Liquiditätskredite

7.808.000,00 €          7.427.161,19 €          380.838,81 €-           -4,88%

Summe der Auszahlungen 283.260.147,00 €  273.967.077,13 €  9.293.069,87 €-    -3,28%

Aufnahme von 
Liquiditätskrediten

0,00 € 18.000.000,00 €        18.000.000,00 €-      100,00%

Tilgung von Liquiditätskrediten 0,00 € 37.939.369,84 €        37.939.369,84 €      100,00%

Liquiditätskredite 0,00 € 19.939.369,84 €-    19.939.369,84 €-  100,00%

Anfangsbestand an 
Finanzmitteln

0,00 € 437,18 €-                  437,18 €-                100,00%

Änderung des Bestandes an 
fremden Finanzmitteln

0,00 € 521.652,10 €             521.652,10 €           100,00%

Liquide Mittel 1.625.477,00 €-       8.521.929,74 €-       6.896.452,74 €-    80,93%

Bezeichnung
 Finanzplan

EUR 
 Finanzrechnung 

EUR 
Abweichung



2.2.2 Investitionstätigkeit 

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Die Einzahlungen für Investitionen liegen insgesamt mit 2,87 Mio. € hinter der Planung 2023 
(-14,23%) zurück.  

Im Bereich der Zuwendungen liegt das Ergebnis mit rd. 14.200 € hinter dem Ansatz. 

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen handelt es sich im Wesentlichen 
um Grundstücksveräußerungen. 

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen handelt es sich um eine Rück-
zahlung eines Darlehens von Windor für die Liquiditätssicherung. 

Die Erschließungsanlagen wurden nicht wie geplant ausgebaut, damit konnten entsprechend 
weniger Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge vereinnahmt werden. Somit bleiben die Ein-
zahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten mit 2,9 Mio. € hinter dem Ansatz.  

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen im Ergebnis 11,1 Mio. € (-46,13%) unterhalb der 
Kalkulation für 2023. Ursache sind - wie in den Vorjahren - nicht oder nur zum Teil umgesetzte 
Maßnahmen im Bereich der Straßen und Kanäle. Vielfach blieb der Stand der Planungen / der 
Baufortschritt hinter den Erwartungen zurück.  

 

 

 

Einzahlungen Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 

2023/2022

Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen

15.607.931,00       15.593.704,12       12.994.980,77       2.598.723,35         

Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen

270.000,00            497.267,60            748.667,40            251.399,80 -           

Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Finanzanlagen

660.000,00            500.000,00            200.000,00            300.000,00            

Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 
Entgelten

3.594.900,00         676.102,03            765.440,96            89.338,93 -            

Einzahlungen gesamt 20.132.831,00   17.267.073,75   14.709.089,13   2.557.984,62     

Auszahlungen Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden

3.050.000,00 2.649.151,21 93.737,13 2.555.414,08         

Baumaßnahmen 24.119.690,00 12.992.968,22     11.695.647,41     1.297.320,81         

Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen

4.536.235,00 4.175.356,82 4.169.972,64 5.384,18               

Erwerb von Finanzanlagen 4.012.000,00 2.153.173,35 1.159.089,21 994.084,14            

Sonstige Investitions- 
auszahlungen

0,00 34.315,19 1.639,90 32.675,29             

Auszahlungen 
insgesamt

35.717.925,00 22.004.964,79 17.120.086,29 4.884.878,50     



 

2.2.3 Finanzierungstätigkeit 

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit – ohne Liquiditätskredite – beträgt rd. - 2,4 Mio. €. 
 

 

 
In 2023 konnte der Kurs der Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung fortgeführt werden. Es 
wurden zwei langfristige Kredite in Höhe von jeweils 8 Mio. € und 10 Mio. € in 2023 umge-
schuldet. 19,94 Mio. € wurden insgesamt abgelöst. Darunter wurde auch der letzte CHF-Kredit 
abgelöst.  

Einzahlungen Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Tilgung von Lohn-/ 
Gehaltsvorschüssen

8.000,00 6.395,00 1.730,00 4.665,00         

Tilgung 
Arbeitgeberdarlehen

0,00 0,00 0,00 0,00

Investitionskredite des 
Landes

0,00 0,00 0,00 0,00

Investitionskredite bei 
Kreditinstituten

15.653.794,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00    

Sonderprojekte - 
Investitionskredite

0,00 0,00 0,00 0,00

Umschuldung von 
Investitionskrediten

0,00 0,00 0,00 0,00

Sonderprojekte -
Liquiditätskredite

0,00 0,00 0,00 0,00

Liquiditätskredite 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

Einzahlungen 
insgesamt

15.661.794,00   23.006.395,00   1.730,00              23.004.665,00   

Auszahlungen Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Gewährung von Lohn-/ 
Gehaltsvorschüssen

8.000,00                7.500,00                6.700,00                800,00                  

ordentliche Tilgung von 
Investitionskrediten des Landes

320.000,00             301.107,15             332.017,47             30.910,32 -             

Umschuldung von Investitionskrediten 
bei Kreditinstituten

0,00 0,00 0,00 0,00

Tilgung von Investitionskrediten bei 
Kreditinstituten

7.480.000,00          7.118.554,04          7.148.646,88          30.092,84 -             

Tilgung von Krediten zur 
Liquiditätssicherung

-                        37.939.369,84        15.461.925,01        22.477.444,83        

Auszahlungen insgesamt 7.808.000,00    45.366.531,03  22.949.289,36  22.417.241,67  

Ist 2023 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne 
Liquiditätskredite

5.006.395,00          

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
ohne Liquiditätskredite

7.427.161,19          

2.420.766,19 -     



2.3 Vermögens- und Schuldenlage 

2.3.1 Aktiva 

 

 
 
Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um knapp 6,29 Mio. € gestiegen. 
 
Die Veränderung der Bilanzsumme auf der Aktivseite ist hauptsächlich durch folgende Vor-
gänge begründet: 

• Erhöhung des Anlagevermögens (+3,0 Mio. €) 
• Senkung des Umlaufvermögen (-5,7 Mio. €) 
• Erhöhung der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (+8,1 Mio. €) 

 
2.3.1.1 Anlagevermögen 

Das Anlagevermögen stellt 90,25 % der Aktiva dar. Innerhalb des Anlagevermögens bilden die 
Sachanlagen mit rund 86,58 % des Gesamtvermögens den wertmäßig größten Posten. Hierzu 
zählen: 

• unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
• bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
• Infrastrukturvermögen 
• sonstiges Sachanlagevermögen (Kunstgegenstände, Maschinen, Betriebs- und Ge-

schäftsausstattung) 

 
2.3.1.2 Umlaufvermögen 

Der Bestand an liquiden Mitteln der bei der Stadtkasse geführten Girokonten von insgesamt 
rd. 15,98 Mio. € verteilt sich im Wesentlichen auf drei Geldinstitute. 
 
2.3.1.3    Aktive Rechnungsabgrenzung 

Eine deutliche Erhöhung ist im Bereich der aktiven Rechnungsabgrenzung von rd. 8,1 Mio. € 
erkennbar. Diese resultiert überwiegend aus der aktiven Rechnungsabgrenzung für geleistete 
Zuwendungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2023 Anteil in 2022 Anteil in
EUR % (gerundet) EUR % (gerundet)

8.194.170,26 1,17% 7.239.190,98 1,03%

1.  Anlagevermögen 637.171.467,92 90,25% 634.196.667,58 90,63%

2.  Umlaufvermögen 42.667.217,54 6,05% 48.409.655,02 6,92%

3.  Aktive Rechnungsabgrenzung 18.044.947,97 2,56% 9.946.839,10 1,42%

0,00 0,00% 0,00 0,00%

Summe Aktiva 706.077.803,69 100,00% 699.792.352,68 100,00%

0.  Aufwendungen für den Erhalt 
der gemeindl. Leistungsfähigkeit

4.  Nicht durch Eigenkapital 
     gedeckter Fehlbetrag 

A K T I V A 



 
 
 
2.3.2 Passiva 

 

 
 
2.3.2.1 Eigenkapital 

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag konnte in 2017 vollständig ausgeglichen und 
erstmals wieder Eigenkapital aufgebaut werden.  
In 2023 kann der Rücklagenbestand aufgrund des positiven Jahresergebnisses von insgesamt 
11.120.704,37 € weiter aufgestockt werden. 
Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW wird der gesamte Überschuss von rd. 11,1 Mio. € der Ausgleichs-
rücklage zugeführt. Der Verrechnungssaldo aus Vermögensveränderungen gem. § 44 Abs. 3 
KomHVO von -193.140,22 € wird von der allgemeinen Rücklage abgezogen.  
 
2.3.2.2 Sonderposten 

Die Sonderposten erhöhen sich um rd. 7 Mio. €. Rückgängen bei den Sonderposten für Bei-
träge (-1,2 Mio. €), für den Gebührenausgleich (-1,6 Mio. €) und den sonstigen Sonderposten 
(-428 T€)  stehen Zugänge bei den Sonderposten für Zuwendungen (+10,2 Mio. €) gegenüber.  
 
2.3.2.3 Rückstellungen 

Die Rückstellungen haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 3,8 Mio. € erhöht. Es han-
delt sich um Zugänge von rd. 3,5 Mio. € für die Pensionsrückstellungen und rd. 390 T € für 
neu gebildete Instandhaltungsrückstellungen. 
 
2.3.2.4 Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 21 Mio. € verringert. Inner-
halb der einzelnen Positionen haben sich folgende größere Veränderungen ergeben: 

• Verringerung der Investitionskredite (-2,64 Mio. €) 
• Verringerung der Liquiditätskredite (-20,33 Mio. €) 
• Verringerung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (-1,29 Mio. €) 
• Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (+2,23 Mio. €) 
• Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten (+1,18 Mio. €) 

 
Die Verringerung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ergeben sich aus diversen 
Buchungen. Darunter fallen u.a. Jahresrechnungen für Strom, Wasser, Versicherungen sowie 
Lieferungen und Leistungen für das Förderprojekt Wir machen Mitte. 
 

2023 Anteil in 2022 Anteil in
EUR % (gerundet) EUR % (gerundet)

72.390.969,98 10,26% 61.463.405,83 8,78%

2. Sonderposten 185.996.322,61 26,35% 178.984.916,00 25,58%

3. Rückstellungen 153.106.379,28 21,69% 149.344.980,80 21,34%

4. Verbindlichkeiten 269.851.921,20 38,22% 290.812.622,51 41,56%

24.732.210,62 3,51% 19.186.427,54 2,74%

Summe Passiva 706.077.803,69 100,00% 699.792.352,68 100,00%

Passiva

1. Eigenkapital

5. Passive Rechnungsabgrnezung



Die höheren Verbindlichkeiten aus Transferleistungen resultieren im Wesentlichen aus dem 
noch nicht abgerufenen erhöhten Verlustausgleich für den Bäderbetrieb und den bis zum Jah-
resende von der Entwicklungsgesellschaft Wulfen noch nicht abgerufenen Fördermitteln für 
den Abriss des Wulfener Marktes. 
 
Die Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich aus den noch nicht zurückgezahlten 
Mitteln für das Förderprojekt Gute Schule 2020. 
 
3. Überblick über die wirtschaftliche Lage anhand des NKF-Kennzahlenset 

Zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage hat das Ministerium für In-
neres und Kommunales (MIK) in gemeinsamer Arbeit mit den Aufsichtsbehörden und der Ge-
meindeprüfungsanstalt (GPA) ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet. Darin sind die Kennzahlen 
zusammengefasst, die die Aufsichtsbehörden für ihre Prüfung für relevant und aussagekräftig 
halten.  
 
Für den vorliegenden Jahresabschluss 2023 werden nachstehend folgende Kennzahlen darge-
stellt: 
 

 

 

Kennzahl Definition 2023 2022 2021

ordentliche Erträge 276.531.758,93

ordentliche Aufwendungen 263.201.640,29

Eigenkapital (Pos. 1) 72.390.969,98    

Gesamtkapital (Bilanzsumme) 706.077.803,69   

Eigenkapital + Sonderposten aus 
Zuwendungen u. Beiträgen

247.624.506,67

Gesamtkapital 706.077.803,69

negatives Jahresergebnis -

Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage -

positives Jahresergebnis -

Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage -

Fremdkapital (Pos. 3 und 4) 422.958.300,48

Gesamtkapital 706.077.803,69

8,78% 6,02%=

=

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad = 105,06% 109,08% 106,90%=

=

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein 
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad von 100 % bildet immer den Haushaltsausgleich durch ein ordentliches Ergebnis ab. Optimal ist ein Wert von 100 
% oder größer.

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher diese Quote, desto 
unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

Hier werden zusätzlich die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um 
Beiträge handelt, die in der Regel nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen evtl. Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Aufgrund gesetzlicher Regelungen 
bezieht sich diese Kennzahl nur auf die Allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage. Bei einem ausgeglichenen Haushalt beträgt die 
Fehlbetragsquote 0% (systemimmanenter Zielwert).

Sofern es sich um eine überschuldete Kommune handelt, sollte bei einem ausgeglichenen Haushalt statt einer Fehlbetragsquote eine Überschussquote 
erwirtschaftet werden, um die bilanzielle Überschuldung zu beseitigen.

0,00% 0,00%

Eigenkapitalquote II

Überschussquote = 0,00% 0,00% 0,00%

Fehlbetragsquote = 0,00%

= 35,07% 32,53% 29,90%

Eigenkapitalquote I = 10,25%

=

=

Die Fremdkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital an. Sie beschreibt wie viel Prozent des Gesamtkapitals nicht 
durch Eigenmittel finanziert wurde, sondern durch externe Geldgeber.

Fremdkapitalquote = 59,90% 62,90% 65,98%



 
 
 

Kennzahl Definition 2023 2022 2021

Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen 16.558.449,01

ordentliche Aufwendungen 263.201.640,29

Anlagevermögen (Pos. 1) 637.171.467,92

Gesamtvermögen 706.077.803,69

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 9.154.949,23

Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen 16.558.449,01

Infrastrukturvermögen (Pos. 1.2.3.) 288.680.460,55

Gesamtvermögen 706.077.803,69

Bruttoinvestitionen 20.859.920,78

Abgänge und Abschreibung auf Anlagevermöge 20.824.228,31

Drittfinanzierungsquote = =

Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen.

124,06%

Hier wird der Umfang des Substanzverlusts durch Abschreibungen und Vermögensabgängen in Verhältnis zu den neuen Investitionen gesetzt.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Abschreibungsintensität = = 6,29% 6,32% 6,77%

Verhältnis der Abschreibungen zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen. Hier wird dargestellt, welcher Anteil der Aufwendungen nicht beeinflussbar 
ist. Eine niedrige Abschreibungsintensität bedeutet allerdings nicht automatisch, dass eine Kommune kein Anlagevermögen besitzt, da bestimmte 
Anlagegegenstände bereits abgeschrieben sein können, obwohl sie noch ihren Zweck voll und ganz erfüllen.

Anlagenintensität = = 90,24% 90,63% 91,11%

Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

Investitionsquote = = 100,17% 106,82%

55,29% 39,10% 49,15%

Hier werden die bilanziellen Abschreibungen in Verhältnis zu den gebildeten Sonderposten (Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen) gesetzt, um 
darzustellen in welchem Maße die Belastung durch Abschreibungen durch Dritte aufgefangen wird.

Infrastrukturquote = = 40,89% 41,98% 42,34%



 
 

 

Kennzahl Definition 2023 2022 2021

Eigenkapital (Pos. 1 Passiva) 72.390.969,98

Anlagevermögen (Pos. 1 Aktiva) 637.171.467,92

Eigenkapital + Sonderposten aus 
Zuwendungen u. Beiträgen + langfristiges 
Fremdkapital

223.142.076,74

Anlagevermögen 637.171.467,92

Effektivverschuldung 387.573.403,44

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.054.882,41

liquide Mittel + kurzfristige Forderungen 38.377.400,18

kurzfristige Verbindlichkeiten 117.564.072,33

kurzfristige Verbindlichkeiten 117.564.072,33

Bilanzsumme 706.077.803,69

Finanzaufwendungen 4.515.206,24

ordentlichen Aufwendungen 263.201.640,29

Anlagendeckungsgrad I = = 11,36%

= = 21,47

Anlagendeckungsgrad II = =

Kennzahlen zur Finanzlage

9,69% 6,61%

Der Anlagendeckungsgrad I gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch 
langfristig finanziert sein.

31,85% 73,15%

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist.

18,15 10,79

2,17%

Die Kennzahl zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen hinzukommen.

Zinslastquote = = 1,72% 1,77%

44,95%

Diese Zahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität. Sie zeigt auf in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen 
liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

17,68% 14,79%

Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen 
Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken. Wenn der Wert gegen 0 strebt, kann man von einem guten Ergebnis sprechen.

=

Mit Hilfe dieser Zahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit einer Gemeinde beurteilen. Es wird angeben, in wie vielen Jahren die Gemeinde unter 
gleichbleibenden Bedingungen schuldenfrei ist.

36,50%

35,02%

Dynamischer 
Verschuldungsgrad

32,64%

Kurzfristige 
Verbindlichkeitsquote

= = 16,65%

Liquidität 2. Grades =



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennzahl Definition 2023 2022 2021

Steuererträge- Gewerbesteuerumlage - 
Finanzierungsbetrag Fonds Deutscher Einheit

113.443.801,12

Ordentliche Erträge- Gewerbesteuerumlage - 
Finanzierungsbetrag Fonds Deutscher Einheit

273.746.289,75

Erträge aus Zuwendungen 82.053.295,71

Ordentliche Erträge 276.531.758,93

Personalaufwendungen 64.820.907,92

Ordentliche Aufwendungen 263.201.640,29

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung 52.499.400,30

Ordentliche Aufwendungen 263.201.640,29

Transferaufwendungen 113.178.533,38

Ordentliche Aufwendungen 263.201.640,29

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Netto-Steuerquote = = 41,44% 38,82% 40,31%

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität = = 24,63% 24,37% 23,62%

Diese Kennzahl zeigt auf, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote = = 29,67% 30,61% 31,91%

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit dieser 
Kennzahl lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, an Unternehmen, Vereine, etc. erfolgen

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen 
Aufwendungen haben.

Transferaufwandsquote = = 43,00% 41,85% 43,06%

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. 

Sach- und 
Dienstleistungsintensität

= = 19,95% 21,11% 19,93%



4. Vorgänge von besonderer Bedeutung 

4.1 Eigenkapitalentwicklung / Haushaltskonsolidierung 

Auch in diesem Jahr konnte ein Überschuss erzielt und somit das Eigenkapital erhöht werden. 
Die Entwicklung bis 2023 zeigt die nachstehende Übersicht. 

 

4.2 Zins- und Schuldenmanagement 

Die Stadt Dorsten betreibt seit 2002 ein aktives Schuldenportfoliomanagement, bei dem auch 
Finanzderivate zur Zinssicherung eingesetzt worden sind. Die Verwaltung gibt dem Haupt- und 
Finanzausschuss zu Beginn eines jeden Jahres einen Überblick über das Schuldenportfolioma-
nagement und die daraus erwachsenden Chancen und Risiken.  
 
Der kündbare Zahler-Swap besteht zum 31.12.2023 nicht mehr. Der Zahler-Swap wurde mit 
einem negativen Marktwert von 2,306 Mio. € abgelöst. Die gebildeten Rückstellungen wurden 
daher zum 31.12.2023 vollständig ertragswirksam aufgelöst. Neue Finanzderivate werden 
nicht mehr abgeschlossen. 
 
Darüber hinaus hat die Stadt Dorsten Liquiditätskredite in Schweizer Franken (CHF) inzwischen 
vollständig abgelöst. Neue CHF-Kredite werden nicht mehr aufgenommen. 
 
5. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung 

5.1 Wesentliche Risiken 

5.1.1 Besoldungserhöhungen, Tarifabschlüsse, Pensionsrückstellungen 

Risiken ergeben sich aus der Ausweitung des Stellenplans. Insbesondere die notwendige Aus-
weitung des Stellenplans, aufgrund immer neuer Aufgaben und aufwachsender gesetzlicher 
Verpflichtungen, belastet den Haushaltsausgleich zusätzlich. 
 
Risikobehaftet sind auch die Ansätze für die Pensionsrückstellungen. Sie entziehen sich jegli-
cher Kalkulationsmöglichkeit. Selbst die mittelfristigen Prognosen der kvw, auf die die Stadt 
mangels eigener besserer Erkenntnisse zurückgreift, haben sich bei den Ergebnissen oftmals 
als unzutreffend erwiesen. Eine Vorsorge für diese beträchtlichen Schwankungen ist im Rah-
men der Haushaltsplanung nicht möglich. 
 
 
 
 

2009 138.251.706,74 + -14.825.679,79 + 15.622.501,61 -    * = 107.803.525,34 = 18.459.069,68 + 89.344.455,66

2010 107.803.525,34 + -39.910.729,15 + -327.763,23 * = 67.565.032,96 = 0,00 + 67.565.032,96

2011 67.565.032,96 + -34.120.605,22 + -225.443,81 * = 33.218.983,93 = 0,00 + 33.218.983,93

2012 33.218.983,93 + -24.417.658,26 + 14.307,80 = 8.815.633,47 = 0,00 + 8.815.633,47

2013 8.815.633,47 + -8.832.512,51 + 149.763,79 = 132.884,75 = 0,00 + 132.884,75

2014 132.884,75 + -518.317,21 + 278.389,72 = -107.042,74 = 0,00 + 0,00

2015 -107.042,74 + -6.621.528,76 + -79,66 = -6.728.651,16 = 0,00 + 0,00

2016 -6.728.651,16 + 5.664.038,37 + -78.308,20 = -1.142.920,99 = 0,00 + 0,00

2017 -1.142.920,99 + 4.070.415,80 + -532.695,44 = 2.394.799,37 = 0,00 + 2.394.799,37

2018 2.394.799,37 + 7.068.983,36 + 118.106,50 = 9.581.889,23 = 0,00 + 9.581.889,23

2019 9.581.889,23 + 8.763.928,54 + -389.276,35 = 17.956.541,42 = 0,00 + 17.956.541,42

2020 17.956.541,42 + 6.305.365,38 + 322.620,99 = 24.584.527,79 = 4.088.454,03 + 20.496.073,76

2021 24.584.527,79 + 16.971.738,62 + 204.917,57 = 41.761.183,98 = 20.947.299,88 + 20.813.884,10

2022 41.761.183,98 + 19.554.699,65 + 147.522,20 = 61.463.405,83 = 40.322.113,05 + 21.141.292,78

2023 61.463.405,83 + 11.120.704,37 + -193.140,22 = 72.390.969,98 = 51.442.817,42 + 20.948.152,56
*Korrekturen der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO NRW a. F.

davon Allgemeine 
Rücklage

Eigenkapital zum 
01.01

davon 
Ausgleichsrück-

lage

Jahresüberschuss/
fehlbetrag - 

Ergebnis
Jahr

Verrechnung mit 
der allgemeinen 

Rücklage

Eigenkapital zum 
31.12



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2  Schuldendienst

Die Zinsen für Investitionskredite sind durchgängig für alle Darlehen für die Restlaufzeit fest
vereinbart, so dass es hier kein Zinsänderungsrisiko gibt. Ein erhebliches Haushaltsrisiko ber-
gen jedoch die Zinsen für Liquiditätskredite. Ein Prozent  Zinssteigerung hätte das Potential,
den Haushalt stark zu belasten. Nach Erhöhung des Leitzinses auf zuletzt 4,5% im September
2023 hat die EZB den Leitzins im Juni 2024 erstmals um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 % ge-
senkt. Weitere Senkungen des Leitzinses werden erwartet. Die Auswirkung auf die Zinsent-
wicklung für Liquiditätskredite ist z.Zt. noch nicht absehbar. Hier geht es um die Feststellung
des Potentials, es ist durch Stadtamt 20 (Amt für kommunale Finanzen) durch das Kreditport-
foliomanagement eine Risikostreuung vorgenommen worden. Die Laufzeiten der Kredite sind
bei Fälligkeit möglichst lang gewählt worden, um die Auswirkungen des Zinsänderungsrisikos
abzufedern.  Ab  2026  können  die  Laufzeiten  bis  maximal  3  Jahre  gewählt  werden,  dadurch
könnten sich eventuelle Zinsänderungsrisiken für die Stadt Dorsten ergeben. Bei den sich ab-
zeichnenden Fehlbeträgen in den kommenden Haushaltsjahren besteht außerdem die Gefahr
einer wieder steigenden Verschuldung, die einen steigenden Schuldendienst zur Folge hat.

5.1.3   Auswirkungen der Covid-19-Pandemie

Die  Covid-19-Pandemie  wird  durch vorzunehmende Auflösungen der isolierten Beträge sich 
finanziell auf die zukünftigen Haushalte auswirken. Für das Jahr 2023 konnten -631.223,02  € 
an  Corona-bedingten ordentlichen Mindererträgen  und  44.733,63  €  an  Corona-bedingten  
ordentlichen  Mehraufwendungen  verzeichnet werden, sodass das Jahr 2023 mit einem 
negativen Ergebnis von -675.956,65  €  Corona-bedingten Abweichungen abschließt. Ab 2024 
können die Belastungen nicht mehr isoliert werden.

5.1.4   Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine hatte wie die COVID-19-Pandemie erhebliche finanzielle Auswirkun-
gen. In 2023 ist eine Ukrainekrieg-bedingte negative Abweichung von knapp -279.022,63  € zu
verzeichnen. Dabei sind die finanziellen Belastungen aus der Unterbringung Geflüchteter für
Dorsten, die Energiepreise und die sich mittelbar daraus ergebenden Preissteigerungen in na-
hezu allen Bereichen (Baupreise, Material, Personalkosten pp.) die größten Faktoren.

5.1.5   Inflation

Die schon unter 5.1.4 genannten Preissteigerungen haben auch weiterhin in 2023 zu einem
Anstieg der Inflationsrate geführt. Die Preissteigerungen belasten die Bürger innen erheblich
und können letztlich dazu führen, dass diese ihre Steuern und Abgaben nicht mehr bezahlen
können und es für die Stadt zu Forderungsausfällen kommt. Seit Anfang 2023 sinkt die Infla-
tionsrate allerdings kontinuierlich.



Inflationsrate in Deutschland von August 2022 bis August 2024 

 
 
5.1.6 Deckung des Personalbedarfs 

Die von vielen Arbeitgebern bereits seit längerem beklagte Problematik, dass für freie Stellen 
keine Bewerber zur Verfügung stehen, ist inzwischen auch für die Stadt ein Thema. Die Zahl 
an qualifizierten Bewerben bei externen Ausschreibungen lässt deutlich nach. Gerade bei Be-
rufen wo die Stadt in Konkurrenz zur freien Wirtschaft steht, ist das dort höhere Gehaltsniveau 
sicher ein Grund dafür. Setzt sich diese Tendenz fort, besteht die Gefahr, dass die Stadt auf-
grund Personalmangels ihren Leistungskatalog einschränken muss. 
 
Dem soll mit der neuen Recruiting-Kampagne „Du bist der Schlüssel“ entgegengewirkt werden.  
 
5.2           Wesentliche Chancen 
 
5.2.1        Gewerbesteueraufkommen 

Die Stadt Dorsten profitiert davon, dass unsere Stadt keinen übermäßig großen Gewerbesteu-
erzahler hat, sondern rund 70 Betriebe, die Gewerbesteuern in sechsstelliger Höhe zahlen. 
Insoweit ist das Gesamt-Gewerbesteueraufkommen nicht so stark von den wirtschaftlichen 
Verhältnissen einzelner Betriebe abhängig. Aufgrund der konjunkturellen Lage bleibt jedoch 
trotzdem abzuwarten, wie sich das Gewerbesteueraufkommen in den folgenden Jahren entwi-
ckeln wird. 
 
5.2.2        Schuldentilgung 

Der Abbau der Liquiditätskredite ist ein wesentlicher Baustein der Haushaltssanierung. Je hö-
her die Verschuldung ist, umso größer sind die Zinsänderungsrisiken. Außerdem führt ein Ab-
bau der Liquiditätskredite zu Zinseinsparungen, die neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen 
können. Wie schon unter 5.1.2 ausgeführt, besteht bei den sich abzeichnenden Fehlbeträgen 
in den kommenden Haushaltsjahren jedoch die Gefahr einer wieder steigenden Verschuldung, 
die einen steigenden Schuldendienst zur Folge hat. 
 
 
In 2016 wurde mit einem schrittweisen Ausstieg aus den Fremdwährungskrediten begonnen.  
Der letzte Fremdwährungskredit wurde am 02.03.2023 abgelöst. 
 
Eventuelle Risiken aus einem Derivat ergeben sich nicht mehr. Siehe Ausführungen unter 4.2.  



 
Es steht des Weiteren zur Debatte, dass kommunale Kassenkredite in einen Altschuldenfonds 
überführt werden sollen. Ziel der Ausgestaltung soll eine effektive Verringerung der Schulden-
last sein, um besonders betroffene Kommunen zu erreichen und vor allem regionale Dispari-
täten abzubauen. Neben dessen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Konsolidie-
rungsmaßnahmen jedoch erforderlich sein, um die Altschuldenlast zukünftig zu beseitigen.  
Ob dies tatsächlich umgesetzt wird und die Stadt Dorsten davon profitieren kann, ist noch 
nicht ersichtlich. 
 
5.2.3        Fördermittelmanagement 

Die Stadt Dorsten führt ein dezentrales Fördermittelmanagement, welches jedoch durch eine 
zentrale Unterstützung im Bereich der Fördermittelakquise sowie der finanziellen Abläufe durch 
das Stadtamt 20 unterstützt wird. Hierdurch ergeben sich Chancen durch höhere Fördermittel 
sowie die Sicherstellung der finanziellen Abwicklung. Zukünftig wird es eine Dienstanweisung 
für das Fördermittelmanagement geben und ein Controlling mit einem Berichtswesen einge-
richtet. 
 
5.2.4        Altschuldenfonds 

Der Altschuldenfonds NRW ist eine Initiative der Landesregierung Nordrhein-Westfalen zur 
Entlastung hoch verschuldeter Kommunen. Viele Städte und Gemeinden in NRW haben auf-
grund historischer Fehlentwicklungen und unzureichender Finanzausstattung hohe Liquiditäts-
kredite angehäuft, die ihre Handlungsfähigkeit stark einschränken. 
 
Ab dem kommunalen Haushaltsjahr 2025 plant das Land NRW, jährlich 250 Millionen Euro 
bereitzustellen, um die kommunalen Altschulden abzubauen. Über einen Zeitraum von 30 Jah-
ren ergibt sich so ein Gesamtvolumen von 7,5 Milliarden Euro. Zusätzlich wird erwartet, dass 
der Bund einen gleich hohen Betrag beisteuert, sodass insgesamt 15 Milliarden Euro für die 
Entschuldung zur Verfügung stehen könnten. 
 
Für die Stadt Dorsten kann sich durch eine Übernahme des Landes eine Entlastung von rd. 
25,0 Mio. Euro ergeben 
 
6. Internes Kontrollsystem 

Mit der Novellierung des Gemeindehaushaltsrechtes hat der Gesetzgeber die landesweiten 
Vorgaben für die Sicherheitsstandards und Aufsicht, die in der Gemeindekassenverordnung 
(GemKVO) geregelt waren, abgeschafft. Stattdessen wurde den Gemeinden aufgegeben, in 
eigener Verantwortung entsprechende Regelungen zu treffen. Die KomHVO gibt in § 32 nun-
mehr lediglich den Rahmen vor, der mindestens zu regeln ist. 
 
Der Aufbau und die Etablierung solcher Regelungen sind Bestandteil des sog. Internen Kon-
trollsystems (IKS). Es besteht aus systematisch gestalteten organisatorischen Maßnahmen und 
Kontrollen im Unternehmen zur Einhaltung von Richtlinien und zur Abwehr von Schäden, die 
durch das eigene Personal oder böswillige Dritte verursacht werden können.  
Die Maßnahmen beruhen auf technischen und organisatorischen Prinzipien. Sie umfassen Ak-
tivitäten und Einrichtungen zur unternehmensinternen Kontrolle sowie ihre Beziehungen zuei-
nander.  
 
Grundlage eines Internen Kontrollsystems bilden folgende Prinzipien: 

• das Prinzip der Transparenz 

• das Prinzip der Vier Augen 

• das Prinzip der Funktionstrennung 

• das Prinzip der Mindestinformation 



 
Ein IKS im vorstehenden Sinne ist bei der Stadt Dorsten im Wesentlichen vorhanden. Es gibt 
eine Vielzahl von Dienstanweisungen und Regelungen, die Ausfluss des IKS sind. 
 
Für das Finanzwesen sind insbesondere das Vier-Augen-Prinzip und das Prinzip der Funktions-
trennung von elementarer Bedeutung. Der Gesetzgeber hat deshalb in  
§ 32 KomHVO der Gemeinde vorgegeben, Regelungen zu den Sicherheitsstandards und zur 
internen Aufsicht zu treffen. Der Bürgermeister hat entsprechende Dienstvorschriften zu erlas-
sen, die dem Rat zur Kenntnis zu geben sind.  
 
z. Z. gelten folgende Dienstanweisungen:  

1. Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung in der Stadtverwaltung Dorsten vom 
15.10.2008 (dem Rat zur Kenntnis gegeben am 17.09.2008), zuletzt geändert: 10/2017 
(dem Rat zur Kenntnis gegeben am 13.09.2017). 

2. Dienstanweisung für die Buchhaltung und den Zahlungsverkehr in den Einrichtungen 
der Stadt Dorsten vom 15.10.2008 (dem Rat zur Kenntnis gegeben am 17.09.2008).  

3. Dienstanweisung für die Einrichtung und Verwaltung von Handvorschüssen und Ein-
nahmekassen (Barkassen) vom 14.03.2018 (dem Rat zur Kenntnis gegeben am 
28.02.2018) 

4. Dienstanweisung für das Verfahren bei Stundung, Niederschlagung, Erlass und ähnli-
chen Sachverhalten vom 01.07.2011 (dem Rat zur Kenntnis gegeben am 22.06.2011). 

5. Dienstanweisung für die Aufnahme von Krediten (Investitionskredite und Kredite zur 
Liquiditätssicherung) vom 15.10.2008 (dem Rat zur Kenntnis gegeben am 17.09.2008), 
zuletzt geändert: 05/2017. 

6. Dienstanweisung für die Aufstellung von Zielen und Kennzahlen und das Berichtswesen 
bei der Stadt Dorsten vom 21.07.2011 (dem Rat zur Kenntnis gegeben am 20.07.2011) 
– mit Ratsbeschluss vom 27.06.2012 z.Z. ausgesetzt. 

7. Dienstanweisung zur Vorbeugung von Korruption und zum Schutz der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadt Dorsten vom 20.07.2012; zuletzt geändert 02/2015. 

8. Dienstanweisung für den Einsatz von Kreditkarten vom 02.08.2017 (dem Rat zur Kennt-
nis gegeben am 13.09.2017) 

9. Dienstanweisung zur Übertragung von Ermächtigungen bei der Stadt Dorsten vom 
01.04.2024 (vom Rat beschlossen am 20.03.2024) 

Des Weiteren gibt es umfangreiche Dienstanweisungen für das Vergabewesen (Vergabe-
ordnung, Dienstanweisung für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen (VOL-
Bereich) und für die Abwicklung von Bauleistungen (VOB-Bereich). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Der vom Stadtkämmerer aufgestellte Jahresabschluss 2023 wird hiermit bestätigt. Abweichun-
gen zu dem vom Stadtkämmerer aufgestellten Entwurf ergeben sich nicht.

Dorsten, 09.05.2025

7.  Verantwortlichkeiten (Angaben gem. § 95 GO NRW)

Gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwal-
tungsvorstands nach § 70 sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushalts-
jahr ausgeschieden sind, bestimmte Angaben zu machen.

Diese Angaben sind der Anlage L 1 (Verwaltungsvorstand) und L 2 (Ratsmitglieder) zu ent-
nehmen.

8.  Erklärung gem. § 95 Abs. 5 GO NRW

Der  Entwurf  des  Jahresabschlusses  zum  31.12.2023  nebst  Lagebericht  und  Anhang  vom
09.05.2025 wird hiermit aufgestellt:

Dorsten, 09.05.2025



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
   

Jahresabschluss für das
  Haushaltsjahr

  vom 01. Januar bis 
31. Dezember 2023



 Aktuelles Jahr Vorjahr
EUR EUR

 
A K T I V A 

0.  Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 8.194.170,26 7.239.190,98
1.  Anlagevermögen 

     1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände 206.615,30 232.859,35
     1.2  Sachanlagen 

            1.2.1  Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

                       1.2.1.1  Grünflächen 75.636.187,85 70.386.353,75
                       1.2.1.2  Ackerland 2.150.835,40 2.153.628,40
                       1.2.1.3  Wald, Forsten 2.600.474,53 2.606.615,68
                       1.2.1.4  Sonstige unbebaute Grundstücke 3.085.355,96 2.282.078,07
            1.2.2  Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

                       1.2.2.1  Kinder- und Jugendeinrichtungen 13.409.494,90 9.757.959,92
                       1.2.2.2  Schulen 103.318.891,06 105.190.839,95
                       1.2.2.3  Wohnbauten 8.939.522,99 8.986.405,94
                       1.2.2.4  Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 58.942.747,18 58.386.788,87
            1.2.3  Infrastrukturvermögen 

                       1.2.3.1  Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 75.928.148,95 75.954.871,54
                       1.2.3.2  Brücken und Tunnel 8.369.794,43 8.716.597,94
                       1.2.3.3  Gleisanl. m. Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl. 0,00 0,00
                       1.2.3.4  Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 132.002.429,36 134.221.918,42
                       1.2.3.5  Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl. 70.694.433,82 73.265.711,88
                       1.2.3.6  Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.685.653,99 1.612.182,88
            1.2.4  Bauten auf fremdem Grund und Boden 244.022,17 252.996,27
            1.2.5  Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 318.666,63 267.354,23
            1.2.6  Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 13.454.895,48 11.724.041,41
            1.2.7  Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.222.089,50 6.082.837,88
            1.2.8  Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 27.278.278,84 31.084.868,97
     1.3  Finanzanlagen 

            1.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen 17.075.645,80 16.375.645,80
            1.3.2  Beteiligungen 484.439,70 181.333,00
            1.3.3  Sondervermögen 1.466.929,00 1.466.929,00
            1.3.4  Wertpapiere des Anlagevermögens 75.665,08 75.598,43
            1.3.5  Ausleihungen 

                       1.3.5.1  an verbundene Unternehmen 13.580.000,00 12.930.000,00
                       1.3.5.2  an Beteiligungen 0,00 0,00
                       1.3.5.3  an Sondervermögen 0,00 0,00
                       1.3.5.4  Sonstige Ausleihungen 250,00 250,00
 

BILANZ 

der Stadt Dorsten zum 31.12.2023



2.  Umlaufvermögen 

     2.1  Vorräte 

            2.1.1  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 0,00 0,00
            2.1.2  Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
     2.2  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

            2.2.1  Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferleistungen 22.697.957,15 19.628.301,73
            2.2.2  Privatrechtliche Forderungen 1.177.635,82 1.002.707,60
            2.2.3  Sonstige Vermögensgegenstände 2.810.879,24 3.275.970,62
     2.3  Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
     2.4  Liquide Mittel 15.980.745,33 24.502.675,07
 
3.  Aktive Rechnungsabgrenzung 18.044.947,97 9.946.839,10

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

 
SUMME AKTIVA 706.077.803,69 699.792.352,68

 



P A S S I V A 

 
1.  Eigenkapital 

     1.1  Allgemeine Rücklage 20.948.152,56 20.961.406,30
     1.2  Sonderrücklagen 0,00 0,00
     1.3  Ausgleichsrücklage 40.322.113,05 20.947.299,88
     1.4  bilanzieller Verlustvortrag 0,00 0,00
     1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 11.120.704,37 19.554.699,65
 
2.  Sonderposten 

     2.1  für Zuwendungen 150.751.106,76 140.534.547,69
     2.2  für Beiträge 24.482.429,93 25.659.805,12
     2.3  für den Gebührenausgleich 2.992.503,14 4.592.560,80
     2.4  Sonstige Sonderposten 7.770.282,78 8.198.002,39
 
3.  Rückstellungen 

     3.1  Pensionsrückstellungen 138.942.406,34 135.475.035,30
     3.2  Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
     3.3  Instandhaltungsrückstellungen 2.106.440,72 1.717.391,82
     3.4  Sonstige Rückstellungen 12.057.532,22 12.152.553,68
 
4.  Verbindlichkeiten 

     4.1  Anleihen 0,00 0,00
     4.2  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

            4.2.1  von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
            4.2.2  von Beteiligungen 0,00 0,00
            4.2.3  von Sondervermögen 0,00 0,00
            4.2.4  vom öffentlichen Bereich 647.760,00 948.867,15
            4.2.5  von Kreditinstituten 95.243.758,42 97.582.499,46
     4.3  Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 85.740.942,05 106.069.049,50
     4.4  Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen 0,00 0,00
     4.5  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.178.385,22 8.467.632,39
     4.6  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 36.623.240,08 34.392.677,81
     4.7  Sonstige Verbindlichkeiten 7.462.603,82 6.280.422,11
     4.8  Erhaltene Anzahlungen 36.955.231,61 37.071.474,09
 
5.  Passive Rechnungsabgrenzung 24.732.210,62 19.186.427,54
 
SUMME PASSIVA 706.077.803,69 699.792.352,68

 



Gesamtergebnisrechnung
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

EUR

Fortgeschriebener
Ansatz

des Haushaltsjahres

EUR

davon
Ermächtigungs-

übertragungen aus
dem Vorjahr

EUR

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

EUR

Vergleich Ansatz/Ist
(Sp. 4 ./. Sp. 2)

EUR

Ermächtigungs-
übertragungen in

das Folgejahr

EUR

1     Steuern und ähnliche Abgaben 107.255.905,99 106.668.800,00 0,00 116.229.270,30 9.560.470,30 0,00

2   + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 83.371.042,86 76.296.895,00 0,00 82.053.295,71 5.756.400,71 0,00

3   + Sonstige Transfererträge 1.441.227,54 912.200,00 0,00 1.397.152,73 484.952,73 0,00

4   + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.686.162,44 42.596.900,00 0,00 45.381.996,48 2.785.096,48 0,00

5   + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.591.497,98 3.281.000,00 0,00 4.187.609,08 906.609,08 0,00

6   + Kostenerstattungen und  Kostenumlagen 15.433.633,84 12.328.050,00 0,00 14.510.903,20 2.182.853,20 0,00

7   + Sonstige ordentliche Erträge 19.521.531,82 5.064.900,00 0,00 12.708.383,93 7.643.483,93 0,00

8   + Aktivierte Eigenleistungen 105.426,34 220.000,00 0,00 63.147,50 -156.852,50 0,00

9   +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10   = Ordentliche Erträge 272.406.428,81 247.368.745,00 0,00 276.531.758,93 29.163.013,93 0,00

11   -  Personalaufwendungen 60.866.314,82 66.006.300,00 0,00 64.820.907,92 -1.185.392,08 0,00

12   -  Versorgungsaufwendungen 6.984.668,81 6.599.497,00 0,00 7.415.776,41 816.279,41 0,00

13   -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.718.090,80 52.644.055,00 0,00 52.499.400,30 -144.654,70 0,00

14   -  Bilanzielle Abschreibungen 15.787.306,15 15.580.300,00 0,00 16.558.449,01 978.149,01 0,00

15   -  Transferaufwendungen 104.506.893,73 104.172.400,00 0,00 113.178.533,38 9.006.133,38 0,00

16   -  Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.857.138,19 5.872.670,00 0,00 8.728.573,27 2.855.903,27 0,00

17   = Ordentliche Aufwendungen 249.720.412,50 250.875.222,00 0,00 263.201.640,29 12.326.418,29 0,00

18   = Ordentliches Ergebnis
     (=Zeilen 10 und 17)

22.686.016,31 -3.506.477,00 0,00 13.330.118,64 16.836.595,64 0,00

19   +  Finanzerträge 1.032.580,20 1.701.300,00 0,00 1.350.812,69 -350.487,31 0,00

20   -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.413.755,72 4.990.000,00 0,00 4.515.206,24 -474.793,76 0,00

21   =  Finanzergebnis
     (=Zeilen 19 und 20)

-3.381.175,52 -3.288.700,00 0,00 -3.164.393,55 124.306,45 0,00

22   = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
     (=Zeilen 18 und 21)

19.304.840,79 -6.795.177,00 0,00 10.165.725,09 16.960.902,09 0,00

23   + Außerordentliche Erträge 249.858,86 5.275.600,00 0,00 954.979,28 -4.320.620,72 0,00

24   -  Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25   = Außerordentliches Ergebnis
     (=Zeilen 23 und24)

249.858,86 5.275.600,00 0,00 954.979,28 -4.320.620,72 0,00

26   = Jahresergebnis
     (=Zeilen 22 und 25)

19.554.699,65 -1.519.577,00 0,00 11.120.704,37 12.640.281,37 0,00

27   - Globaler Minderaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Gesamtergebnisrechnung
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

EUR

Fortgeschriebener
Ansatz

des Haushaltsjahres

EUR

davon
Ermächtigungs-

übertragungen aus
dem Vorjahr

EUR

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

EUR

Vergleich Ansatz/Ist
(Sp. 4 ./. Sp. 2)

EUR

Ermächtigungs-
übertragungen in

das Folgejahr

EUR

28   = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
     (Zeilen 26 und 27)
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit
der allgemeinen Rücklage

19.554.699,65 -1.519.577,00 0,00 11.120.704,37 12.640.281,37 0,00

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 395.707,47 0,00 0,00 511.980,36 511.980,36 0,00

30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 248.185,27 0,00 0,00 705.120,58 705.120,58 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo
(=Zeilen 27 bis 30)

147.522,20 0,00 0,00 -193.140,22 -193.140,22 0,00



Gesamtfinanzrechnung
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

EUR

Fortgeschriebener
Ansatz

des Haushaltsjahres

EUR

davon
Ermächtigungs-

übertragungen aus
dem Vorjahr

EUR

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

EUR

Vergleich Ansatz/Ist
(Sp. 4 ./. Sp. 2)

EUR

Ermächtigungs-
übertragungen in

das Folgejahr

EUR

1  Steuern und ähnliche Abgaben 102.105.626,53 106.668.800,00 0,00 115.253.303,67 8.584.503,67 0,00

2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 79.148.000,17 74.678.195,00 0,00 79.967.497,19 5.289.302,19 0,00

3  + Sonstige Transfereinzahlungen 1.093.904,24 912.200,00 0,00 849.454,20 -62.745,80 0,00

4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.793.957,27 41.393.700,00 0,00 41.949.455,29 555.755,29 0,00

5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.423.353,70 3.281.000,00 0,00 3.895.629,21 614.629,21 0,00

6  + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 15.147.443,77 12.328.050,00 0,00 13.146.526,74 818.476,74 0,00

7  + Sonstige Einzahlungen 5.984.852,99 4.876.800,00 0,00 6.097.964,97 1.221.164,97 0,00

8  + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.018.401,41 1.701.300,00 0,00 1.430.002,29 -271.297,71 0,00

9  = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 249.715.540,08 245.840.045,00 0,00 262.589.833,56 16.749.788,56 0,00

10  -  Personalauszahlungen 52.611.360,93 59.206.400,00 0,00 55.617.776,21 -3.588.623,79 0,00

11  -  Versorgungsauszahlungen 8.246.169,64 6.599.497,00 0,00 7.928.546,63 1.329.049,63 0,00

12  -  Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 50.311.621,86 52.049.255,00 0,00 50.915.172,68 -1.134.082,32 0,00

13  - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.442.387,91 4.990.000,00 0,00 6.404.575,75 1.414.575,75 0,00

14  - Transferausszahlungen 105.938.534,60 111.201.400,00 0,00 117.266.716,74 6.065.316,74 0,00

15  -  Sonstige Auszahlungen 6.151.476,40 5.687.670,00 0,00 6.402.163,14 714.493,14 0,00

16  = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 227.701.551,34 239.734.222,00 0,00 244.534.951,15 4.800.729,15 0,00

17  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
     (Zeilen 9 und 16)

22.013.988,74 6.105.823,00 0,00 18.054.882,41 11.949.059,41 0,00

18  + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 12.994.980,77 15.607.931,00 0,00 15.593.704,12 -14.226,88 0,00

19  + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 748.667,40 270.000,00 0,00 497.267,60 227.267,60 0,00

20  + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 200.000,00 660.000,00 0,00 500.000,00 -160.000,00 0,00

21  + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 765.440,96 3.594.900,00 0,00 676.102,03 -2.918.797,97 0,00

22  + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23  = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.709.089,13 20.132.831,00 0,00 17.267.073,75 -2.865.757,25 0,00

24  - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 93.737,13 3.053.061,97 3.061,97 2.649.151,21 -403.910,76 825.200,08

25  - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.695.647,41 37.759.999,82 13.640.309,82 12.992.968,22 -24.767.031,60 11.166.182,71

26  - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.169.972,64 6.644.205,00 2.107.970,00 4.175.356,82 -2.468.848,18 992.450,32

27  - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 1.159.089,21 6.312.000,00 2.300.000,00 2.153.173,35 -4.158.826,65 1.120.000,00

28  - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29  - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.639,90 0,00 0,00 34.315,19 34.315,19 0,00

30  = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.120.086,29 53.769.266,79 18.051.341,79 22.004.964,79 -31.764.302,00 14.103.833,11



Gesamtfinanzrechnung
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

EUR

Fortgeschriebener
Ansatz

des Haushaltsjahres

EUR

davon
Ermächtigungs-

übertragungen aus
dem Vorjahr

EUR

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

EUR

Vergleich Ansatz/Ist
(Sp. 4 ./. Sp. 2)
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Ermächtigungs-
übertragungen in

das Folgejahr
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31  = Saldo aus Investitionstätigkeit
     (Zeilen 23 und 30)

-2.410.997,16 -33.636.435,79 -18.051.341,79 -4.737.891,04 28.898.544,75 -14.103.833,11

32  = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
     (Zeilen 17 und 31)

19.602.991,58 -27.530.612,79 -18.051.341,79 13.316.991,37 40.847.604,16 -14.103.833,11

33  + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für
     Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

1.730,00 26.654.446,45 10.992.652,45 5.006.395,00 -21.648.051,45 13.806.729,25

34  + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur
     Liquiditätssicherung

0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

35  - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und
    diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

7.487.364,35 7.808.000,00 0,00 7.427.161,19 -380.838,81 0,00

36  - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur
    Liquiditätssicherung

15.461.925,01 0,00 0,00 37.939.369,84 37.939.369,84 0,00

37  = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -22.947.559,36 18.846.446,45 10.992.652,45 -22.360.136,03 -41.206.582,48 13.806.729,25

38  = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -3.344.567,78 -8.684.166,34 -7.058.689,34 -9.043.144,66 -358.978,32 -297.103,86

39  + Anfangsbestand an Finanzmitteln 437,18 0,00 --- -437,18 -437,18 ---

40  + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -478.458,44 0,00 0,00 521.652,10 521.652,10 0,00

41  = Liquide Mittel
     (Zeilen 38,39 und 40)

-3.822.589,04 -8.684.166,34 -7.058.689,34 -8.521.929,74 162.236,60 -297.103,86



 

ANHANG 

zum Jahresabschluss  zum 31.12. 2023 
 

I. Allgemeine Hinweise zu den Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden 

Der Jahresabschluss der Stadt Dorsten zum 31.12.2023 wurde nach den einschlägigen 
Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
Verbindung mit den Bestimmungen des Sechsten Abschnitts der Verordnung über das 
Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 38 ff. 
Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) in der bis zum 31.12.2023 gültigen Fassung 
aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-
, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Dorsten und entspricht dem Wirklichkeitsprinzip. 

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen 
der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen Buchführung dar. In den Fällen, in 
denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder nicht hinreichend 
konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen 
Bestimmungen entsprechend Anwendung. 

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und 
Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses sind die 
Bewertungsvorschriften der §§ 33 bis 37 und der §§ 42 bis 44 KomHVO NRW angewendet worden. 
Vermögenszugänge des Jahres 2023 wurden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
bilanziert. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen 
Auswirkungen berücksichtigt worden. 

Grundsätzlich wurde das Prinzip der Einzelbewertung (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW) 
angewandt. Zum Stichtag wurde jeder Vermögensgegenstand für sich bewertet, sofern er 
selbstständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit 
darstellt.  

Gemäß § 35 KomHVO NRW sind in bestimmten Fällen Bewertungsvereinfachungen zulässig 
(Gruppenbewertung bzw. Festwertbildung), auf die bei den jeweiligen Gliederungspunkten des 
Anlagevermögens im zweiten Teil dieses Anhanges eingegangen wird. Beim Festwertverfahren 
gem. § 29 KomHVO geht man davon aus, dass sich bei den zu einem Festwert gebildeten 
Vermögensgegenständen die jährlichen Zugänge und die jährlichen Abschreibungen (Verbrauch) 
in etwa entsprechen. Die Zugänge stellen somit zugleich den jährlichen Aufwand an 
Abschreibungen dar. Bei der Gruppenbewertung werden gleichartige Vermögensgegenstände 
zusammengefasst und mit einem Durchschnittswert bewertet. Von dieser 
Bewertungsvereinfachung hat die Stadt Dosten Gebrauch gemacht. 

Als weiterer Bewertungsgrundsatz ist auch das sog. Vollständigkeitsgebot (§ 42 Abs. 1 KomHVO 
NRW i. V. m. § 246 Abs. 1 HGB) zu beachten, d.h. in der Bilanz sind sämtliche 
Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen.  

Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes stellt allerdings die Bewertungsvereinfachung für sog. 
Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) gem. § 30 Abs. 4 KomHVO NRW dar.  



 

Danach hat die Stadt Dorsten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) 
nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, 
im laufenden Haushaltsjahr als Aufwand gebucht. 

Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die vom Innenministerium 
Nordrhein-Westfalen (MIK, heute MBHKG) veröffentlichte „NKF-Rahmentabelle der 
Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Anlage 15 des RdErl. des 
Innenministeriums vom 24.02.2005).  

Die für die Stadt Dorsten festgesetzten Nutzungsdauern sind in der Abschreibungstabelle (siehe 
Anlage 2) genannt. Sofern die Vermögensgegenstände einer planmäßigen Abschreibung 
unterliegen, erfolgte die Abschreibung grundsätzlich nach der linearen Methode entsprechend § 
36 KomHVO. Von dem Wahlrecht der degressiven Abschreibung nach § 36 Absatz 1 Satz 3 
KomHVO wurde kein Gebrauch gemacht. 

Gegenüber der bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanz oder der Jahresabschlüsse 2009 bis 2022 
angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden gab es folgende Änderungen:  

• Die Nutzungsdauer für die ab 2013 neu angeschafften Feuerwehrfahrzeuge wurde verlängert 
(vgl. HSP-Maßnahme 34). 

• Die Ermittlung der aktivierten Eigenleistungen erfolgte bis 2014 pauschal nach der HOAI. Dabei 
wurden nach Höhe der Herstellungskosten die in der HOAI festgelegten Prozentsätze zugrunde 
gelegt, jedoch ohne Umsatzsteuer und Gewinnzuschlag. Ab 2015 erfolgt die Berechnung 
anhand von tatsächlich geleisteten Stunden, die über Stundenaufzeichnungen ermittelt 
werden. 

• Im Rahmen der Inventur wurde festgestellt, dass die Grundlage für den Festwert 
„Meldeempfänger“ nicht mehr besteht. Ggfls. ab 2017 zu beschaffende Meldeempfänger 
werden entweder als GWG bzw. Anlagevermögen verbucht. 

• In 2019 wurde festgestellt, dass die rechtlichen Voraussetzungen für den Festwert Friedhof 
nicht mehr bestehen. Ab 2020 werden die Grabflächen und die dazugehörigen 
Vermögensgegenstände entweder als GWG bzw. Anlagevermögen verbucht.  

• In 2023 kommt es zu einer Erhöhung von rund 1,3 Mio. € im Bereich der Pensions- und 
Beihilferückstellungen, da seit dem 01.01.2023 die Pensions- und Beihilferückstellungen für die 
gewechselten MitarbeiterInnen von der Stadtverwaltung Dorsten zum EBD von Seiten der Stadt 
mitgebildet werden. Die dadurch zusätzlich anfallenden Kosten werden dem EBD in Rechnung 
gestellt, sodass dieser Zahlungen an die Stadtverwaltung leistet. 

• Die Nutzungsdauer für interaktive Whiteboardsysteme wurde in 2023 von 10 Jahren 
herabgesetzt auf 7 Jahre. Aufgrund des voranschreitenden technischen Fortschrittes sind die 
interaktiven Whiteboardsysteme bereits nach 7 Jahren schon veraltet, daher gibt eine 
Herabsetzung der Nutzungsdauer ein realistischeres Bild der tatsächlichen Verhältnisse wider.  

Gem. § 30 Abs. 2 KomHVO darf für die Inventur von körperlich beweglichen 
Vermögensgegenständen ein Intervall von fünf Jahren und für körperlich unbewegliche 
Vermögensgegenstände ein Intervall von zehn Jahren nicht überschritten werden. 

Für die Stadt Dorsten wurde eine Inventur von körperlich beweglichen Vermögensgegenständen 
aller Bereiche zum Bilanzstichtag 31.12.2023 durchgeführt. Außerdem wurde teilweise eine 



 

Inventur der Grundstücke zum Bilanzstichtag 31.12.2023 durchgeführt. Die Restarbeiten werden 
im Jahresabschluss 2024 vollzogen. Gespräche zwischen der Anlagenbuchführung und den 
zuständigen Fachämtern zu den weiteren Inventuren des unbeweglichen Anlagevermögens sind 
bereits erfolgt. Zukünftig ist ein neues Inventurverfahren in Zusammenarbeit mit der 
Fachhochschule Gelsenkirchen angedacht, mit dem der Bestand von Straßen und Verkehrsflächen 
erfasst werden soll. Erstmalig soll hiermit der Straßenbestand zum Bilanzstichtag 31.12.2026 
inventarisiert werden. Des Weiteren wird ein Konzept erarbeitet, wie die körperlichen Inventuren 
der städtischen Gebäude und der Entwässerungsanlagen durchgeführt werden können. 
Zielsetzung ist hierbei vorerst auch der 31.12.2026.  

Die Festwerte wurden einer Prüfung unterzogen und wenn nötig angepasst. Weitere 
Ausführungen dazu sind ab 1.2.1.1 Grünflächen zu finden. 
Seit dem 01.01.2013 sind gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem 
Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW und 
Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.  

 
II. Bilanzerläuterungen zum Jahresabschluss 31.12.2023 

Für die Erstellung der Bilanz wurden die einschlägigen Gesetze angewandt und die Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) beachtet. 
Die Gliederung der Bilanz ist in § 42 KomHVO dargestellt. An dieser orientieren sich die 
nachfolgenden Erläuterungen der Bilanz zum Stichtag 31.12.2023.  
Alle nachfolgenden Beträge sind in Euro angegeben. 
 

III. A K T I V A 

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 

Gem. § 5 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-(NKF-CUIG) sind im Rahmen des 
Jahresabschlusses die Belastungen des Haushaltes 2023 infolge der COVID-19-Pandemie und des 
Ukrainekriegs zu ermitteln. Die ermittelte Summe ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der 
Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CUIG 
gesondert zu aktvieren. Die Aktivierung erfolgt in der Bilanzposition 0 – Aufwendungen zur 
Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit.  
 
Die pandemie- und Ukrainekrieg-bedingten Belastungen 2023 belaufen sich auf insgesamt 
954.979,28 €. Sie wurden je Kostenträger und Sachkonto ermittelt. Der Großteil der 
Abweichungen ergibt sich Corona-bedingt im Bereich der Erträge aus den Steuern und ähnlichen 
Abgaben mit rund 665 T €. Daneben fallen noch weitere Mindererträge im Bereich der 
Privatrechtlichen Leistungsentgelte mit rund 34 T € an. Auf der Aufwandseite entfällt ein Großteil 
auf erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Corona-bedingt mit rund 45 T €. 
Ukrainekrieg-bedingte Aufwendungen erstrecken sich auf die Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen mit etwa 61 T €, auf die Transferaufwendungen mit ca. 49 T € und auf die 
sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit rund 169 T €. Die detaillierte Auflistung ist als Übersicht 
1 dem Anhang beigefügt. 
 
1.  Anlagevermögen 

Das Anlagevermögen ist unterteilt in die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sachanlagen 
und die Finanzanlagen. 



 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

Bei der Stadt Dorsten werden unter dieser Bilanzposition ausschließlich entgeltlich erworbene 
Software-Lizenzen geführt.  

 

1.2  Sachanlagen 

Die Sachanlagen untergliedern sich in die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen 
Rechte, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, das Infrastrukturvermögen, Bauten 
auf fremdem Grund und Boden, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, Maschinen und technische 
Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geleistete Anzahlungen, Anlagen im 
Bau. 

1.2.1  Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Die Veränderungen im Grundstücksbestand wurden aufgrund der geschlossenen Kaufverträge 
und der Grundstücksveränderungsnachweise in der Anlagenbuchhaltung laufend erfasst. 

1.2.1.1  Grünflächen 

Grund und Boden 

Folgende Grundstücksnutzungsarten wurden den Grünflächen zugerechnet: 

• Friedhöfe 

• Parkanlagen 

• Sportflächen 

• Spiel- und Bolzplätze 

• Dauerkleingärten 

• Gelände des ehemaligen Freibades (Ausgleichsfläche) 

• Sonstige Grünanlagen 

Aufwuchs und Aufbauten 

Der Bestand der Grünflächen wird mit Hilfe des Programms „Grün“ - als Nebenbuch zur 
Inventardatenbank - unterjährig gepflegt und fortgeschrieben.  
Dabei bilden die Grünflächen sogenannte Pflegeeinheiten. Bei einer Pflegeeinheit handelt es sich 
um die kleinst-mögliche Nennung von Vermögensgegenständen im Grünflächenbereich.  
So wird hier u.a. nach Baum- bzw. nach Pflanzarten unterschieden.  
Die jeweiligen Pflegeeinheiten wurden aufgrund ihrer Sach-, Funktions- und Wertzusammenhänge 
zu fünf unterschiedlichen Gruppen zusammengefasst: 

 

Immaterielle 
Vermögensgegenstände

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Softwarelizenzen     206.615,30       232.859,35   -26.244,05 

Summe  206.615,30    232.859,35   -26.244,05   



 

I. Gehölzflächen 

II. Rasenflächen 

III. Freiraumflächen 

IV. Sportflächen 

V. Spielflächen 

Des Weiteren wurden die fünf Gruppierungen im Hinblick auf ihre Nutzungsdauer und den 
Wertverlust innerhalb der Nutzungsdauer folgendermaßen aufgeteilt: 

1. Freiraumfläche  (unterliegt einer Alterswertminderung) 

a. Freiraumflächen 

b. Sportflächen 

c. Spielflächen 
 

2. Vegetationsfläche  (unterliegt keiner Alterswertminderung) 

a. Gehölzflächen 

b. Rasenflächen 

Spiel- und Bolzplätze 

Die Spiel- und Bolzplätze bestehen aus Freiraumflächen und Vegetationsflächen. Sie wurden mit 
einer Quote von 60 % zum Neuwert als Festwert angesetzt. Die Quote von 60 % resultiert aus 
der Zusammensetzung der Einzelvermögensgegenstände im Festwert. Deutlich mehr als die 
Hälfte der Vermögensgegenstände unterliegen keiner Alterswertminderung. 
 
Friedhöfe 

Die Friedhöfe bestehen aus Freiraumflächen und Vegetationsflächen und wurden in der 
Vergangenheit mit 50 % des Neuwertes als Festwert angesetzt.  

 

 
Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich aus den Freiraumflächen: 

• Aktivierung des Schölzbaches des Projektes Wir machen MITte  

Grünflächen 2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Grund und Boden  47.432.229,43     46.216.065,26     1.216.164,17 

Vegetationsflächen 15.637.198,70     14.780.853,54     856.345,16 

Freiraumflächen und Einbauten 
(Bänke/ Papierkörbe/ Sachanlagen)

10.346.153,72     7.168.828,95       3.177.324,77 

Spielplätze Festwert 2.220.606,00       2.220.606,00       0,00 

Summe  75.636.187,85    70.386.353,75    5.249.834,10   



 

1.2.1.2  Ackerflächen 

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland einzustufenden Grundstücke. Hierunter fallen 
auch Heideland, Moor und Sumpf. 

 

Die unerhebliche Differenz zum Vorjahr ergibt sich aus einem Grundstücksverkauf. 

1.2.1.3  Wald- und Forstflächen 

Die Wald- und Forstflächen wurden getrennt nach Waldboden und Aufwuchs ausgewiesen. 

 

Für den Aufwuchs wird ein pauschaliertes Festwertverfahren angewendet. In 2020 wurde die 
gem. § 29 KomHVO vorgeschriebene Revision des Gutachtens vorgenommen und der Bilanzwert 
an das Ergebnis angepasst. 
 
1.2.1.4  Sonstige unbebaute Grundstücke 

Bei den fiskalischen Grundstücken wurde der erschließungsbeitragsfreie Bodenwert zugrunde 
gelegt. Eine Besonderheit sind die Grundstücke, die noch im Entwicklungszustand „Bauland“ ohne 
abgegoltene Erschließungsbeiträge sind. Hier wurde der beitragspflichtige Wert zugrunde gelegt. 
Unbebaute Grundstücke, die der Weiterveräußerung (Baugrundstücke) dienen, sind dem 
Umlaufvermögen unter der Bilanzposition 2.1.1 zugeordnet. 

 

 

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten wurden alle Kinder- und 
Jugendeinrichtungen (1.2.2.1), Schulen (1.2.2.2), Wohnbauten (1.2.2.3) und Sonstigen Dienst-, 
Geschäfts- und Betriebsgebäude (1.2.2.4) bilanziert. 

Ackerflächen 2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Grund und Boden 
von Ackerland

2.116.618,40       2.119.411,40       -2.793,00 

Betriebsvorrichtung 
auf Ackerland

34.217,00           34.217,00            0,00 

Summe 2.150.835,40  2.153.628,40   -2.793,00 

Wald- und Forstflächen 2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Grund und Boden von 
Wald- und Forstflächen

1.018.129,40       1.024.270,55        -6.141,15 

Wald, Forsten (Bäume, 
Sträucher)

1.582.345,13       1.582.345,13        0,00 

Summe 2.600.474,53  2.606.615,68   6.141,15 -    

Sonstige unbebaute 
Grundstücke

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Grundstücke Gewässer 3.085.355,96       2.282.078,07       803.277,89 

Summe 3.085.355,96  2.282.078,07  803.277,89 



 

 
 

 

 

1.2.3.2  Brücken und Tunnel 

Unter dieser Bilanzposition werden Brücken sowie Durchlässe, Grabenverrohrungen und 
Kastenprofile geführt.  

Bebaute Grundstücke und 
grundstücks-gleiche Rechte

20222023
Veränderung 
2023/2022

3.651.534,989.757.959,9213.409.494,90Kinder- und Jugendeinrichtungen

-1.871.948,89105.190.839,95103.318.891,06Schulen

-46.882,958.986.405,948.939.522,99Wohnbauten

sonstige Dienst-, Geschäfts- und 
Betriebsgebäude

555.958,3158.386.788,8758.942.747,18

2.288.661,45182.321.994,68184.610.656,13Summe

Grund und Boden des 
Infrastrurvermögens

20222023
Veränderung 
2023/2022

-26.722,5974.608.452,8674.581.730,27Grundstücke Straßen

Grundstücke Abwasser-
beseitigung

0,00236.291,67236.291,67

Parkplatzgrundstücke (nicht 
den Straßen zugehörig)

0,00192.991,11192.991,11

Grundstücke von 
Versorgungseinrichtungen

0,00917.135,90917.135,90

-26.722,5975.954.871,5475.928.148,95Summe

Im  Bereich  der  Schulen  ergibt  sich  der  Großteil  der  Veränderung  aus  der  planmäßigen
Abschreibung.

Bei den sonstigen Gebäuden ergibt sich eine Differenz aus der Aktivierung des Amphitheaters im
Bürgerpark Maria Lindenhof und des Treffpunkt Altstadt sowie der Sanierung des Altbestandes 
des Treffpunkt Altstadt. Zusätzlich ergibt sich eine Abweichung durch den Kauf von 
verschiedenen Grundstücken im Wert von 756.000,00 €.

1.2.3  Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen untergliedert sich in Grund und Boden des Infrastrukturvermögens,
Brücken  und  Tunnel,  Gleisanlagen  mit  Streckenausrüstung  und  Sicherheitsanlagen,
Entwässerungs-  und  Abwasserbeseitigungsanlagen,  Straßennetz  mit  Wegen,  Plätzen  und
Verkehrslenkungsanlagen und Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

1.2.3.1   Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zum Grund und Boden des Infrastrukturvermögens gehören Flächen, die dem Straßennetz, den
Rad- und Verbindungswegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Bahn- und Schutzflächen, sowie Bächen
und Entwässerungsgräben zuzuordnen sind.



 

 

1.2.3.4  Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 

Das städtische Abwassernetz umfasst neben den klassischen Freigefällekanälen für Schmutz- oder 
Mischwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) Druckrohrleitungen, die insbesondere im 
Außenbereich für den Anschluss der weiter verstreuten Gebäude verlegt wurden. Die 
Grundstücksanschlussleitungen, d.h. die Leitungen vom Hauptkanal bis zur Grundstücksgrenze, 
sind ebenfalls Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage. Neben diesem Leitungsnetz betreibt 
die Stadt Dorsten Pumpwerke zur Weiterleitung des Abwassers sowie Regenklärbecken und 
Regenrückhaltebecken. 

Die einzelnen Haltungen (Kanalstrecke von Schacht zu Schacht) bilden die einzelnen Anlagegüter. 
Daneben sind noch weitere Anlagegüter vorhanden (Hausanschlüsse, Druckrohrleitungen, Inliner, 
Pumpwerk und Sonderbauwerke). 

 

Die negativen Veränderungen der Bilanzpositionen erklären sich aus der planmäßigen 
Abschreibung. Diese überschreitet die Aktivierung neuer Kanäle.  
Im Bereich der Mischwasserkanäle ist es vermehrt zu Ausbuchungen der alten Kanäle gekommen, 
zum Teil wurden diese durch neu gebaute Kanäle ersetzt. 

1.2.3.5  Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 

Neben den Straßen, Wegen und Plätzen sind in diesem Bilanzposten noch folgende Positionen 
enthalten: 

- Straßenbegleitgrün 

- Ausstattung und Zubehör der Straßen wie Verkehrszeichen, Markierungen, Geländer, 
Schutzplanken, Fahrradständer, Leit- und Absperrpfosten 

- Verkehrsampeln/Lichtsignalanlagen (LSA) 

- Parkscheinautomaten (PSA)  

- Parkhäuser/Parkpaletten 
Im Eigentum der Stadt Dorsten befinden sich die Parkpalette im Bereich Kampstraße / 

Brücken und Tunnel 2023 2022
Veränderung       
2023 / 2022

Brückenbauwerke ohne 
Rampe (Brücken und 
Tunnel)

8.369.794,43       8.716.597,94         346.803,51 -     

Summe 8.369.794,43  8.716.597,94      346.803,51 - 

Entwässerungs- und 
Abwasser-
beseitigungsanlagen

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Schmutzwasserkanäle        30.394.799,27             30.884.262,18   -      489.462,91   

Regenwasserkanäle        28.220.308,53             28.467.863,59   -      247.555,06   

Mischwasserkanäle        68.745.877,77             70.174.135,51   -    1.428.257,74   

Druckrohrleitungen            171.019,22                  166.792,79              4.226,43   

Hausanschlüsse          4.470.424,57               4.528.864,35   -        58.439,78   

Summe   132.002.429,36         134.221.918,42   -2.219.489,06   



 

Napoleonsweg und das Parkhaus am Gymnasium Petrinum. Die Parkpalette am Freizeitbad 
Atlantis ist unter der Position „Gebäude“ erfasst. 

- Schrankenanlage an der Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße (Krankenhaus) 

- Straßenlaternen 

 

Die negative Veränderungen der Bilanzpositionen erklären sich hauptsächlich durch 
Abschreibungen und Ausbuchungen alter Straßenreste nach Bauarbeiten. 

 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 

Unter den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens werden die Maschinentechnik der 
Löschwasserbehälter, die Datentechnik des Infrastrukturvermögens und Lärmschutzwälle 
bilanziert. 

 

1.2.4  Bauten auf fremdem Grund und Boden 

Bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich um Stützwände von Brücken. 

Die Kindertageseinrichtung Metastadt (Erbbaurecht der ev. Kirchengemeinde) ist bei den Kinder- 
und Jugendeinrichtungen ohne Grund und Boden bilanziert. 

Ein Teil der Sportanlage Dahlenkamp befindet sich auf einem Pachtgrundstück. Diese Sportanlage 
ist zusammen mit den übrigen Sportanlagen bilanziert. Gleiches gilt sinngemäß für einen Spielplatz 
in Dorsten-Holsterhausen und für Parkplätze auf gepachteten Grundstücken (z. B. an der 
Urbanusschule). 

Straßennetz mit Wegen, Plätzen 
und Verkehrs-lenkungsanlagen

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Straßen 59.484.530,10     62.160.587,08     -2.676.056,98 

Parkplätze 419.231,72         451.426,65         -32.194,93 

Straßenbegleitgrün 9.043.286,82       8.971.668,25       71.618,57 

Verkehrsampeln 0,00 0,00 0,00 

Straßenbeleuchtung 1.702.572,37       1.625.593,17       76.979,20 

Parkscheinautomaten 44.812,81           56.436,73           -11.623,92 

Summe  70.694.433,82    73.265.711,88   -2.571.278,06   

Sonstige Bauten des 
Infrastrukturvermögens

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Maschinentechnik 
Löschwasserbehälter

5.467,42               7.289,90               -1.822,48 

Datentechnik 
Infrastrukturvermögen

180.748,57            105.454,98            75.293,59 

Lärmschutzwälle 1.499.438,00         1.499.438,00         0,00 

Summe 1.685.653,99      1.612.182,88      73.471,11 



 

 
 
 
 
1.2.5  Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 

Bei den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern handelt es sich um Vermögensgegenstände, 
deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen 
Interesse liegt (z.B. Gemälde, Antiquitäten, Skulpturen, Ehrenmale). Eine Besonderheit ist, dass 
sie keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen. 

 

Der erhöhte Bilanzwert ist ergibt sich aus Nachbuchungen für das Kunstwerk am Schölzbach. 

1.2.6  Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 

Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die 
unmittelbar der gemeindlichen Leistungserstellung dienen. 

Sie müssen selbstständig bewertbar sein und dürfen nicht als fest mit einem Gebäude verbunden 
gelten. Die Einschätzung richtet sich hierbei nach den aus dem Handels- und Steuerrecht 
entwickelten Bewertungsgrundsätzen. 

Unter den Fahrzeugen wurden alle Fortbewegungsmittel erfasst, die der Beförderung von 
Personen und dem Transport von Gegenständen dienen, sofern sie nicht der Bilanzposition 1.2.7 
zugeordnet wurden.  

 

Bauten auf fremdem 
Grund und Boden

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Bauten auf fremden Grund 
und Boden

244.022,17          252.996,27        -8.974,10 

Summe 244.022,17       252.996,27    -8.974,10 

Kunstgegenstände und 
Kulturdenkmäler

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Einrichtungen von 
Kulturdenkmälern

270.651,57           219.339,17          51.312,40 

Geschichtsstationen 48.015,06            48.015,06            0,00 

Summe 318.666,63  267.354,23       51.312,40 

Maschinen und 
technische Anlagen, 
Fahrzeuge

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Standardfahrzeuge 9.102.196,42                8.524.888,51               577.307,91 

Arbeitsgeräte (Ketten, 
Sägen)

433.837,28                   512.949,64                  -79.112,36 

Spezialgeräte Fachbereiche 1.298.409,23                1.188.655,65               109.753,58 

Sondereinbauten in Räumen 150.983,37                   101.943,71                  49.039,66 

technische Anlagen in 
Gebäuden

1.226.094,76                296.704,86                  929.389,90 

EDV technische Anlagen 1.243.374,42                1.098.899,04               144.475,38 

Summe              13.454.895,48               11.724.041,41          1.730.854,07   



 

Die bisherigen Positionen Standardfahrzeuge und spezifische Fahrzeuge werden ab 2020 in der 
Position Fahrzeuge zusammengefasst. Die erhöhte Bilanzposition ist auf Aktivierungen von 
Fahrzeugen im Bereich der Feuerwehr zurückzuführen. 
Die Veränderung bei der Position technische Anlagen in Gebäuden erklärt sich durch die 
Erweiterung und Erneuerung der Sirenen an verschiedenen Standpunkten in Dorsten und die 
Aktivierung von diversen Photovoltaikanlagen überwiegend auf den Gebäuden von 
Kindertagesstätten. 

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören: 

• Büro- und Schulmöbel 

• EDV-Ausstattung in Verwaltung und Schulen 

• Telekommunikation 

• Medienausstattung Stadtbücherei und Schulbücherei 

• Ausrüstung Feuerwehr und Rettungsdienst 

• weitere Vermögensgegenstände über 800 € 

Auf die Bildung von Festwerten wurde weitgehend verzichtet. Davon gibt es folgende Ausnahmen: 

- Feuerwehrschläuche (Produkt 02.126.01) 

- Atemschutzgeräte der Feuerwehr (Produkt 02.126.01) 

- Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr (Produkt 02.126.01) 

- Dienst- und Schutzkleidung im Rettungsdienst (Produkt 02.127.01) 

- Medienbestand der Bibliotheken Dorsten u. Wulfen (Produkt 04.272) 

- Schulmobiliar der Schulen (verschiedene Produkte) 

- Mobiliar der Kindertageseinrichtungen (Produkt 06.361.01) 

- Büromöbel im Rathaus (Produkt 01.116.01) 

Bei der Festwertbildung im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung wurde ein 50 %iger Abschlag auf 
den Neuwert der im Festwert berücksichtigten Vermögensgegenstände vorgenommen. 



 

 

 

1.2.8  geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

Unter dieser Bilanzposition werden geleistete Anzahlungen der Gemeinde erfasst, die darauf 
gerichtet sind, zu einem späteren Zeitpunkt Sachanlagen zu erhalten. 
Bei noch nicht fertig gestellten Sachanlagen (z.B. Gebäuden, Außenanlagen) wurden alle 
Aufwendungen, die hierfür bis zum 31.12.2023 entstanden sind, unter der Bilanzposition „Anlagen 
im Bau“ gebucht. 
Erst mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Sachanlage erfolgt dann die Umbuchung auf 
das Konto der betreffenden Sachanlage. 
Die Anzahlungen und die sonstigen Anlagen im Bau wurden mit den angefallenen 
Herstellungskosten aus der Finanzbuchhaltung ermittelt. 
Anfang 2023 beliefen sich die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau auf 31.084.868,97 € 
Es erfolgten Zugänge von 12.511.753,62 €. Mit der Inbetriebnahme oder Fertigstellung wurden 
die Anlagen im Bau aktiviert, woraus sich Umbuchungen auf fertige Anlagen in Höhe von 
16.258.157,39 € ergeben. Die Abgänge belaufen sich auf 56.994,81 €. Somit ergibt sich ein 
Jahresendbestand von 27.278.278,84 €. 
 
 
 

Betriebs- und 
Geschäftsausstattung

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Büromaschinen 
(Rechenmaschinen)

2.211,39               2.398,76               -187,37 

EDV-Endgeräte 1.517.981,37         1.567.285,89         -49.304,52 

Telefon-Endgeräte 245.876,31            286.083,68            -40.207,37 

sonstige elektronische Geräte 205.109,19            80.955,51              124.153,68 

Möbel, Büro und 
Verwaltungsräume

40.540,27              43.563,93              -3.023,66 

Möbel Verwaltungsgebäude 
Festwert

931.866,00            931.866,00            0,00 

Möbel Klassen- und 
Gruppenräume

97.675,75              101.562,80            -3.887,05 

Kindergartenmöbel Festwert 175.438,62            175.438,62            0,00 

Schulmöbel Festwert 937.611,73            937.611,73            0,00 

Lehrmittel 9.974,75               4.261,29               5.713,46 

Medienbestand Bibliothek 
Festwerte Dorsten und Wulfen

245.468,22            245.468,22            0,00 

Feuerwehrschläuche 28.304,00              28.304,00              0,00 

Atemschutzgeräte Feuerwehr 189.228,50            189.228,50            0,00 

Dienst-/Schutzkleidung 
Festwerte Feuerwehr und 
Rettungsdienst

562.038,00            562.038,00            0,00 

sonstiges Inventar 1.032.765,40         926.770,95            105.994,45 

Summe 6.222.089,50   6.082.837,88   139.251,62   



 

1.3  Finanzanlagen 

Unter Finanzanlagen werden Anteile des Anlagevermögens an verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen, Sondervermögen sowie Wertpapiere und Ausleihungen erfasst, die mit der Absicht 
gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung mit diesen Organisationseinheiten herzustellen 
oder langfristigen finanziellen Anlagezwecken dienen. 

 

Die Kapitaleinlage für die Entwicklungsgesellschaft Wulfen ist um 700.000 € erhöht worden. 
Im Bereich der Beteiligungen ergibt sich die Erhöhung zum Vorjahr aus dem Kauf von 
Geschäftsanteilen an der RWW in Höhe von 303.106,70 €. 

1.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen 

Als verbundene Unternehmen sind die Anteile an privatrechtliche Unternehmen ausgewiesen, die 
unter einheitlicher Leitung stehen oder bei denen die Stadt einen beherrschenden Einfluss ausübt. 
Der beherrschende Einfluss wird bei einem (unmittelbaren oder mittelbaren) Kapitalanteil von 
über 50 % angenommen. 
Da bei allen verbundenen Unternehmen der Stadt Dorsten Sachziele im Vordergrund stehen, 
erfolgte die Bewertung zum 01.01.2009 nach dem Substanzwertverfahren. Der 
Substanzwertermittlung wurde das Berechnungsschema der NKF-Handreichung, 4. Auflage, S. 
1925 ff. zugrunde gelegt. Nach § 56 Abs. 6 KomHVO wurde die Wertermittlung auf die 
wesentlichen wertbildenden Faktoren beschränkt. Die Stadt Dorsten ist an folgenden 
Unternehmen mehrheitlich beteiligt.  

 

Finanzanlagen 2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Anteile an 
verbundenen 
Unternehmen

17.075.645,80       16.375.645,80       700.000,00 

Beteiligungen 484.439,70            181.333,00            303.106,70 

Sondervermögen 1.466.929,00         1.466.929,00         0,00 

Wertpapiere des 
Anlagevermögens

75.665,08             75.598,43             66,65 

Summe 19.102.679,58   18.099.506,23   1.003.173,35 

Bezeichnung des 
verbundenen 
Unternehmens

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Wirtschaftsförderung in 
Dorsten GmbH -WINDOR

3.304.894,00                 3.304.894,00         0,00 

Bäderbetrieb Dorsten 
GmbH

220.000,00                    220.000,00            0,00 

Entwicklungsgesellschaft 
Wulfen mbH - EW

751.728,94                    51.728,94             700.000,00 

Dorstener 
Wohnungsgesellschaft 
mbH - DWG

1.030.664,49                 1.155.664,49         -125.000,00 

Infrastrukturgesellschaft 125.000,00 0,00 125.000,00 

Dorstener Arbeit gGmbH - 
DA

399.423,00                    399.423,00            0,00 

Dorstener Netzgesellschaft- 
DNG

11.243.935,37                11.243.935,37       0,00 

Summe 17.075.645,80             16.375.645,80   700.000,00 



 

 

1.3.2 Beteiligungen 

Unter Beteiligungen sind alle Anteile an Unternehmen erfasst, die keine Mehrheitsbeteiligung 
darstellen. Eine Beteiligung liegt vor, wenn der kommunale Anteil 20 % überschreitet, aber die 
Voraussetzungen für eine Vollkonsolidierung (vgl. Ziffer 1.3.1) nicht vorliegen.  

Einschließlich der Zweckverbände auf der Grundlage des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG) hält die Stadt Dorsten folgende Beteiligungen: 

 

Wegen ihrer untergeordneten Bedeutung für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt zu vermitteln, 
wurden die Beteiligungen mit dem Wert des anteiligen Eigenkapitals (Eigenkapital-
Spiegelbildmethode) angesetzt. An allen ausgewiesenen Unternehmen bzw. Zweckverbänden sind 
mehrere Gemeinden beteiligt. Das Bewertungsverfahren wurde daher mit den übrigen 
kommunalen Gesellschaftern abgestimmt. 

Die Beteiligung an der RWW ist mit 303.106,70 € in 2023 erworben worden.  

Der Anteil der Stadt am Sparkassenzweckverband wurde nach § 1 Abs. 1 S. 2 Sparkassengesetz 
NRW (SpKG NRW) mit einem Erinnerungswert erfasst. Eine Bilanzierung des Beteiligungswertes 
am Zweckverband der Sparkasse Vest Recklinghausen ist durch das Sparkassengesetz 
ausgeschlossen. Von daher ergibt sich auch kein Überprüfungsbedarf für eine Wertberichtigung. 

1.3.3  Sondervermögen 

Wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit sind als Sondervermögen gesondert anzusetzen.  
Die Stadt Dorsten hat folgendes Sondervermögen ausgegliedert: 

 

Der hierfür erfasste Wertansatz des Entsorgungsbetriebes wurde nach dem Substanzwert 
ermittelt. 

Bezeichnung der Beteiligung 2023 2022
Veränderung 
2023/2022

RWW 303.106,70      0,00 303.106,70 

Zweckverband Gemeinsame 
Kommunale Datenzentrale 
Recklinghausen (GKD)

125.873,00      125.873,00      0,00 

WiN Emscher-Lippe GmbH 4.459,00          4.459,00          0,00 

Zweckverband Sparkasse Vest 1,00               1,00               0,00 

d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG 1.000,00          1.000,00          0,00 

Kommunale 
Dienstleistungsgesellschaft mbH

50.000,00        50.000,00        0,00 

Summe 484.439,70  181.333,00  303.106,70 

Bezeichnung des 
Sondervermögens

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Entsorgungsbetrieb Stadt 
Dorsten - EBD

1.466.929,00       1.466.929,00       0,00 

Summe 1.466.929,00  1.466.929,00  0,00 



 

1.3.4  Wertpapiere des Anlagevermögens 

Unter den Wertpapieren des Anlagevermögens sind solche Papiere zu verstehen, die langfristig 
gehalten werden, um der Aufgabenerfüllung zu dienen. 

Die Stadt Dorsten verwaltete bis 2023 zwei rechtlich unselbstständige Stiftungen. Das 
Stiftungskapital ist in Wertpapieren und festverzinslichen Anleihen gebunden, um als Grundstock 
für die Aufgabenerfüllung der Stiftung über Kapitalerträge zu finanzieren. Das Ertragskapital 
(Zinsen) ruht, soweit es vorübergehend nicht benötigt wird, auf Sparkonten. Die Sparkonten 
werden als Liquiditätsreserve geführt und bei den liquiden Mitteln bilanziert. 

Die Wertpapiere, die an einer Börse zum amtlichen Handel oder zum geregelten Markt zugelassen 
oder in den Freiverkehr einbezogen sind, wurden in der Eröffnungsbilanz gem. § 56 Abs. 7 
KomHVO mit dem Tiefstkurs der vergangenen 12 Wochen, ausgehend vom Bilanzstichtag 
01.01.2009 bewertet; die anderen Wertpapiere mit ihren historischen Anschaffungskosten.  

Den aktivierten Werten wurden entsprechende Sonderposten auf der Passivseite 
gegenübergestellt, um zu dokumentieren, dass es sich nicht um städtisches Vermögen, sondern 
um Treuhandvermögen handelt. 

 

1.3.5  Ausleihungen 

Die Ausleihungen untergliedern sich in Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, an 
Beteiligungen, an Sondervermögen und in sonstige Ausleihungen. 

1.3.5.1  Ausleihungen an verbundene Unternehmen 

Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind im Jahresabschluss zu bilanzieren. 

 

Es handelt sich hierbei um Gesellschafterdarlehen für Investitionen von Windor, der EW, DNG, 
InfraDOR und der Dorstener Arbeit. 
 
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen 

Weitere Ausleihungen an Beteiligungen bestehen nicht. 

 

Bezeichnung der 
Wertpapiere

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Wertpapiere 
Kinderferienstiftung

69.900,36        69.833,71          66,65 

Wertpapiere Stiftung Norres 5.764,72         5.764,72            0,00 

Summe 75.665,08     75.598,43        66,65 

Ausleihungen 2023 2022
Veränderung 
2023/2022

an verbundene 
Unternehmen

13.580.000,00             12.930.000,00       650.000,00 

Summe 13.580.000,00          12.930.000,00   650.000,00 



 

1.3.5.3  Ausleihungen an Sondervermögen 

Unter Ausleihungen an Sondervermögen sind die Darlehen an den Entsorgungsbetrieb (EBD) zu 
erfassen. Darlehen an den EBD bestehen zurzeit nicht. 
 

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 

Bei der Stadt Dorsten ist unter der Bilanzposition „sonstige Ausleihungen“ der Genossenschafts-
anteil an der Volksbank Dorsten von 250 € zu bilanzieren.  
 
 
2.  Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen wird unterteilt in Vorräte, Forderungen und Sonstige 
Vermögensgegenstände, Wertpapiere des Umlaufvermögens und liquide Mittel. 

2.1  Vorräte  

Unter dem Bilanzposten Vorräte ist der Posten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren und der 
Posten geleistete Anzahlungen zu bilanzieren. Unter dem Posten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
und Waren sind ausschließlich die für die Weiterveräußerung vorgesehenen Grundstücke 
(Baugrundstücke) aufgeführt. Geleistete Anzahlungen lagen nicht vor und waren daher nicht zu 
bilanzieren. 

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen wurden hinsichtlich ihrer Höhe und Zuordnung der Finanzbuchhaltung 
entnommen. Die Bilanzwerte entsprechen den Salden auf den Debitorenkonten zum 
Bilanzstichtag. Die Forderungen wurden periodengerecht abgegrenzt. 

Für die Forderungen wurden nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
Wertberichtigungen vorgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 2022
Veränderugen 
2023/2022

Wertberichtigunug 
von Forderungen

6.221.669,66           4.837.505,67           1.384.163,99           



 

2.2.1  Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 

Die Bilanzposition „Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ 
setzt sich aus Gebühren, Beiträgen, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen und Sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Forderungen zusammen. 

 

Die Steuerforderungen setzen sich unter anderem aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil 
an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Grundsteuer zusammen.  

2.2.2  Privatrechtliche Forderungen 

Die Bilanzposition besteht aus Forderungen gegenüber dem privaten Bereich, dem öffentlichen 
Bereich, gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. 

 

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine Vielzahl kleinerer Positionen.  

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 

Unter dieser Position sind die Forderungen erfasst, die sich durch „positive“ Verbindlichkeiten, 
sog. debitorische Kreditoren und aus durchlaufenden Posten (sog. Verwahr- und 
Vorschusskonten) ergeben.  

 

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind nicht vorhanden. 

Öffentlich-rechtliche 
Forderungen und Forderungen 
aus Transferleistungen

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Gebühren 2.245.236,12               1.360.909,32               884.326,80             

Beiträge 171.697,83                 283.730,82                 112.032,99 -            

Steuern 6.702.302,23               6.151.188,84               551.113,39             

Forderungen aus Transferleistungen 10.881.645,53             9.591.080,34               1.290.565,19          

sonstige öffentlich-rechtliche 
Forderungen

2.697.075,44               2.241.392,41               455.683,03             

Summe 22.697.957,15          19.628.301,73          3.069.655,42      

privatrechtliche 
Forderungen

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

privatrechtliche 
Forderungen

1.177.635,82     1.002.707,60     174.928,22 

Summe   1.177.635,82     1.002.707,60         174.928,22   

Sonstige 
Vermögensgegenstände

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

sonstige 
Vermögensgegenstände

2.810.879,24          3.275.970,62          -   465.091,38   

Summe 2.810.879,24       3.275.970,62       -465.091,38   



 

2.4 Liquide Mittel 

Bei den Liquiden Mitteln sind die Salden der Girokonten sowie der Sparbücher der Stiftungen 
erfasst. Berücksichtigt wurden neben den bei der Stadtkasse geführten Konten auch die 
Girokonten der städtischen Einrichtungen (Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, Treffpunkt 
Altstadt und LEO) sowie die eingerichteten Barkassen.  

Ferner sind die Konten der Dorstener Wohnungsgesellschaft (DWG) erfasst, die auf den Namen 
der Stadt laufen und von der DWG treuhänderisch verwaltet werden. Dies ist bei dem städtischen 
Wohnhausbesitz und den Übergangsheimen der Fall. Die Bestände sind durch entsprechende 
Kontoauszüge zum 31.12.2023 belegt. 

 

Die Liquiden Mittel lt. Bilanz von 15.980.745,33 € differieren gegenüber dem Bestand an Liquiden 
Mitteln lt. Finanzrechnung von - 8.521.929,74 € um 24.502.675,07 €. Bei dem Betrag handelt es 
sich um den Bilanz-Bestand zum 31.12.2022. In der Finanzrechnung wird der Vorjahresbestand 
nicht ausgewiesen. 
 

31.12.2023 31.12.2022

Girokonto Volksbank 
Dorsten

185.199,29                    2.140.671,90          1.955.472,61 -        

Girokonto Commerzbank -                                337.656,50             337.656,50 -           

Girokonto Deutsche Bank 13.512,71                      1.274.038,12          1.260.525,41 -        

Girokonto Sparkasse Vest 100.000,00                    20.305.906,45         20.205.906,45 -      

EONIA-Konto Spk 15.323.980,94                6,50                      15.323.974,44       

Scheckkonto Sozialamt 20.069,59                      34.502,84               14.433,25 -            

Barkassen 33.033,57                      16.259,82               16.773,75             

Schulkonten 111.718,55                    125.762,59             14.044,04 -            

Kindergartenkonten 35.749,61                      35.725,23               24,38                   

sonstige Girokonten 83.382,51                      143.307,44             59.924,93 -            

DWG Wohnhausbesitz 36.662,72                      29.974,85               6.687,87               

DWG 
Übergangswohnheime

35.381,89                      56.813,22               21.431,33 -            

Sparbücher Pelz-Anfelder-
Stift

0,00 0,00 0,00

Sparbücher 
Kinderferienstiftung

1.820,27                       1.816,10                4,17                     

Sparbücher Stiftung 
Norres

233,68                          233,51                   0,17

Summe 15.980.745,33             24.502.675,07    8.521.929,74 -    

Bezeichnung

Kontostand
Veränderung 
2023/2022



 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind für vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben zu 
bilden, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen 
beispielsweise die Beamtenbesoldung für den Januar des folgenden Jahres, Miet- oder 
Pachtzinsen etc.. 

 

Der Anstieg der Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen ergibt sich aus den 
abzugrenzenden Baukostenzuschüssen an InfraDOR für den Neubau und die Erweiterung der 
versch. Kindertagesstätten in freien Trägerschaften und offenen Ganztagsschulen. Wesentliche 
Abgrenzungen ergeben sich hierbei unter anderem aus dem Baukostenzuschuss für den Umbau 
der ehemaligen Laurentiusschule in Lembeck, die Errichtung der Kindertagesstätten Kita Grüner 
Weg, Kita Marktallee und Kita Ziegelstraße. 

IV.  P A S S I V A  

1.  Eigenkapital 

Das Eigenkapital besteht aus der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der 
Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss / -fehlbetrag. 

1.1. Allgemeine Rücklage 

Die Allgemeine Rücklage weist den Wert aus, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen 
Passivpositionen einschließlich der Sonder- und Ausgleichsrücklage als wertmäßiger Überschuss 
ergibt. 

Weiterhin sind gem. § 44 Abs. 3 KomHVO Erträge und Aufwendungen, die durch den Abgang 
oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen oder aus Wertveränderungen von 
Finanzanlagen entstehen, unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. 

Hinzu kommt der gegen die Allgemeine Rücklage gebuchte Verlust aus der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen von 193.140,22 €. 

Der Verlust aus der Veräußerung oder dem Abgang von Vermögensgegenständen setzt sich aus 
verschiedenen Sachverhalten zusammen. Die Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen 



 

Rücklage belaufen sich auf 511.980,36 €. Die Aufwendungen aus der Verrechnung belaufen sich 
auf 705.120,58 €. 

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage um 13.253,74 € erhöhen geringfügig das Risiko, dass 
die Verpflichtungen gem. § 76 GO NRW künftig bei defizitären Planungen eintreten könnten. 

  

1.2. Sonderrücklagen 

Sonderrücklagen sind nicht vorhanden. 

1.3. Ausgleichsrücklage 

Die Ausgleichsrücklage ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen 
Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. 

Sie hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der 
Jahresergebnisse. 

Gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO erhöhen Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage, sofern sie nicht 
für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Im Rahmen der Feststellung des 
Jahresabschlusses können gem. § 75 Abs. 3 Satz 3 GO durch Beschluss des Rates Beträge aus 
der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage umgebucht werden. Die bisherige Regelung, 
dass die allgemeine Rücklage einen Mindestbestand von 3 % der Gesamtbilanzsumme aufweist, 
ist mit dem 3. NKFWG entfallen.  

In den vergangenen Jahren konnte der Ausgleichsrücklage ein Betrag von rd. 40,3 Mio. € 
zugeführt werden. Aus dem Jahresüberschuss 2023 könnte die Ausgleichsrücklage um weitere rd. 
11,1 Mio. € auf dann rd. 51,4 Mio. € aufgestockt werden. 

 

1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

Das Jahresergebnis i.H.v. 11.120.704,37 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das 
Haushaltsjahr 2023. 

2. Sonderposten 

Hier werden Sonderposten für Zuwendungen, für Beiträge, für den Gebührenausgleich und 
Sonstige Sonderposten aufgeführt. 

Berechnung der möglichen Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 3 GO NRW

Bestand Allgemeine Rücklage (mit Verrechnung der Vermögensgegenstände) 20.948.152,56 €               

Bestand Ausgleichsrücklage Jahresabschluss 2022 40.322.113,05 €               

Jahresüberschuss 2023 11.120.704,37 €               

Bestand Ausgleichsrücklage Jahresabschluss 2023 51.442.817,42 €               

Gesamteigenkapital Jahresabschluss 2023 72.390.969,98 €               



 

2.1  Sonderposten für Zuwendungen 

Die Zuwendungen wurden im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt bzw. gezahlt und dürfen nicht 
frei verwendet werden. Der vom Zuwendungsgeber vorgegebene Verwendungszweck ist zu 
beachten. 

Die Zuwendungen stellen eine Vermögensübertragung dar, die keine entgeltliche Gegenleistung 
erfordern und die der Empfänger zu passivieren hat. Die Sonderposten für Einzelzuwendungen 
oder allgemeine Investitionspauschalen werden mit der Fertigstellung der zugeordneten 
Vermögensgegenstände passiviert und ertragswirksam über deren Nutzungsdauer aufgelöst. 

 

Die positive Veränderung im Bereich der Sonderposten aus Zuweisungen vom Land ergibt sich 
aus der Passivierung der Sonderposten vom Treffpunkt Altstadt und den Schölzbach. 

2.2  Sonderposten für Beiträge 

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHVO werden Sonderposten für Beiträge, für die nach dem 
Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) bzw. nach dem Baugesetzbuch (BauGB) erhaltenen 
Beiträge aus dem Bereich des Straßenbaus und der Abwasserbeseitigung, gebildet. Die 
festgesetzten Beiträge werden im Straßenbau direkt auf die jeweiligen Vermögensgegenstände 
zugeordnet und wie die Sonderposten für Zuwendungen über die Nutzungsdauer des Anlagegutes 
ertragswirksam aufgelöst. 

Es wurden folgende Ausnahmen von der direkten Zuordnung zu Vermögensgegenständen im 
Rahmen der Eröffnungsbilanzierung getroffen: 

Die Stadt Dorsten hat in den Jahren 1964 bis 1971 Kanalanschlussbeiträge erhoben. Diese 
Beiträge haben die gleiche Funktion wie die Erschließungsbeiträge und sind deshalb als 
Sonderposten zu passivieren. Die Besonderheit der Kanalanschlussbeiträge besteht darin, dass 
die Beiträge keiner konkreten Kanalstrecke zugeordnet werden können.  

Vielmehr wird der Kanalanschlussbeitrag für die Inanspruchnahme der Abwasser-
beseitigungsanlagen als Ganzes gezahlt. Aus diesem Grunde werden die Kanalanschlussbeiträge 
nicht als Sonderposten einem bestimmten Vermögensgegenstand zugeordnet, sondern als 
eigenes „Anlagegut“ passiviert und mit einer Dauer von 80 Jahren ertragswirksam aufgelöst.  

Sonderposten für 
Zuwendungen

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Sonderposten aus 
Zuweisungen vom Bund

608.050,47            615.017,28            -6.966,81 

Sonderposten aus 
Zuweisungen vom Land

144.430.199,30      135.150.461,52      9.279.737,78 

Sonderposten aus 
Zuweisungen von Gemeinden

162.236,60            167.493,93            -5.257,33 

Sonderposten aus 
Zuschüssen von privaten 
Unternehmen

4.134.660,23         3.709.153,94         425.506,29 

Sonderposten aus übrigen 
Bereichen

1.415.960,16         892.421,02            523.539,14 

Summe   150.751.106,76     140.534.547,69    10.216.559,07   



 

Bei den Erschließungsbeiträgen für die Abwasserbeseitigung handelt es sich um einen Beitrag, 
den die Anlieger zur Entwässerung der sie erschließenden Straße zu zahlen haben. Im Rahmen 
der Einführung des NKF ist intensiv geprüft worden, in welcher Höhe die Erschließungsbeiträge 
zu passivieren sind. Die tatsächlich eingegangenen Erschließungsbeiträge wurden indiziert und 
passiviert. Eine Zuordnung zu einem konkreten Vermögensgegenstand war wie bei den 
Kanalanschlussbeiträgen nicht möglich.  

 

Die durchzuführende Auflösung, parallel zur Abschreibung, führt zum Rückgang der 
Bilanzposition. 

2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich 

Gem. § 44 KomHVO sind für Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach 
§ 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) spätestens nach 4 Jahren auszugleichen sind, Sonderposten 
für den Gebührenausgleich zu bilden. Die Sonderposten für den Gebührenausgleich setzen sich 
zusammen aus: 

• Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) 

• Abwasserbeseitigung (Regenwasser) 

• Rettungsdienst 

• Gewässerunterhaltung 

• Friedhof 

Kostenunterdeckungen, die nach § 6 KAG ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang 
anzugeben. (vgl. Übersicht 7). 

Die Angaben zu den Abwassergebühren, Friedhof/Bestattungswesen und der 
Gewässerunterhaltung wurden den einschlägigen Betriebsabrechnungen zum 31.12.2023 
entnommen.  

 

Aus dem Sonderposten Abwasserbeseitigung wurden ca. 1.606.833,12 € aufgelöst und in 2023 
berücksichtigt. Die aus den Betriebsergebnissen sich ergebenden Überschüsse in den Sparten 
wurden dem Sonderposten zugeführt. 

Sonderposten für 
Beiträge

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Sonderposten aus 
Erschließungsbeiträgen

23.600.623,67          24.754.262,00          -1.153.638,33 

Sonderposten aus KAG-
Beiträgen

881.806,26              905.543,12              -23.736,86 

Summe 24.482.429,93   25.659.805,12   1.177.375,19 -  

Sonderposten für den 
Gebührenausgleich

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Abwasserbeseitigung 2.173.101,88             3.779.935,00             -1.606.833,12 

Rettungsdienst 767.814,95 767.814,95 0,00 

Friedhof/ Bestattungen 0,00 0,00 0,00 

Gewässerunterhaltung 51.586,31                 44.810,85                 6.775,46 

Summe 2.992.503,14          4.592.560,80          -1.600.057,66 



 

Der Sonderposten Rettungsdienst bleibt vorerst unverändert aufgrund der noch nicht 
vorhandenen Abrechnung des Rettungsdienstes. 

Dem Sonderposten Gewässerunterhaltung wurde für eine Sparte Beträge in Höhe von 6.775,46 € 
zugeführt.  

2.4  Sonstige Sonderposten 

Dieser Sonderposten ist ein Sammelposten für alle Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung 
erforderlich machen, jedoch nicht unter die Positionen 2.1 bis 2.3 fallen. 

Werden beispielsweise Vermögensgegenstände, die in das wirtschaftliche Eigentum der Stadt 
fallen, durch Dritte (Sportvereine, Heimatvereine etc.) finanziert, so ist ein Sonstiger 
Sonderposten zu bilden, der über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes 
ertragswirksam aufgelöst wird. 

Darunter fallen auch Straßen, die durch Erschließungsträger kostenlos an die Stadt übertragen 
worden sind (bzw. in früheren Jahren sogenannte Unternehmerstraßen). 

 

Der Abgang bei den Sonderposten für Spenden / kostenloser Eigentumsübergang ergibt sich im 
Wesentlichen aus der planmäßigen Auflösung und den Abgang von Vermögensgegenständen. 

3.  Rückstellungen 

Rückstellungen sind zu bilden für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum 
Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig 
ist.  

Die Rückstellungen setzen sich aus den Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für 
Deponien und Altlasten, Instandhaltungsrückstellungen und Sonstige Rückstellungen zusammen.  
 

3.1  Pensions- und Beihilferückstellungen  

Die Bilanzansätze der Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der 
versicherungsmathematischen Bewertung der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-
Lippe (kvw) zum Stichtag 31. Dezember 2023. Bewertet wurden Pensions- und 
Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern. Die Bewertung 
erfolgte mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf 
Basis der Richttafeln von Prof. Klaus Heubeck. Aufgrund der geänderten Buchungssystematik 

Sonstige Sonderposten 2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Kinderferienstiftung 
Wertpapiere

79.436,33           79.369,68           66,65 

Kinderferienstiftung liquide 
Mittel

5.903,88             6.707,94             -804,06 

Stiftung Norres Wertpapiere 5.764,72             5.764,72             0,00 

Stiftung Norres liquide Mittel 233,68               233,51               0,17 

Spenden / kostenloser 
Eigentumsübergang

5.464.893,71       5.861.488,73       -396.595,02 

VEP (Erschließungsverträge) 2.214.050,46       2.244.437,81       -30.387,35 

Summe 7.770.282,78  8.198.002,39  427.719,61 - 



 

kommt es in diesem Bereich zu einer Erhöhung von rund 1,3 Mio. €. Die Rückstellungen der 
städtischen MitarbeiterInnen beim EBD werden seit 2023 von der Stadtverwaltung bilanziert.  

 

3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten 

Die Stadt Dorsten betreibt keine Abfalldeponien. Es sind jedoch Altdeponien aus früherer Zeit 
vorhanden, die aktenkundig und untersucht sind sowie laufend überwacht werden. 
Handlungsbedarf wird vorerst nicht gesehen.  

In der Eröffnungsbilanz wurden zwei Rückstellungen für die Beseitigung von Altlasten gebildet. 
Die Maßnahmen sind inzwischen entweder abgeschlossen bzw. werden nicht durchgeführt. 

3.3. Instandhaltungsrückstellungen 

In 2023 wurden erneut Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Die maßnahmenscharfe 
Übersicht über die Inanspruchnahme bestehender Instandhaltungsrückstellungen, deren 
Auflösung sowie die geplante Nachholung nicht durchgeführter Maßnahmen in Folgejahren ist in 
der Übersicht 7 detailliert wiederzufinden. 

 

3.4 Sonstige Rückstellungen 

Rückstellungen für Urlaub und Überstunden 

Die Erfassung der nicht genommenen Urlaubstage und der geleisteten Überstunden erfolgte mit 
Hilfe der Zeiterfassungssoftware „P&I TIME“. Die für die Bewertung relevanten Lohnarten wurden 
personengenau aus der Abrechnungssoftware „Loga“ ermittelt. 

Die Höhe der Urlaubsrückstellung ergibt sich aus der Summe der jeweils nicht genommenen 
Urlaubstage multipliziert mit dem durchschnittlichen Tagessatz des jeweiligen Mitarbeiters. 

Die Höhe der Rückstellung für Überstunden ergibt sich aus der Summe der jeweiligen 
Überstunden multipliziert mit dem jeweils durchschnittlichen Stundensatz des jeweiligen 
Mitarbeiters.  

 

Pensions- und 
Beihilferückstellungen

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Rückstellungen aktive 
Beschäftigte

105.453.829,39           102.238.321,38           3.215.508,01            

Beihilferückstellungen 
aktive Beschäftigte

33.488.576,95             33.236.713,92             251.863,03              

Summe 138.942.406,34       135.475.035,30       3.467.371,04         

Instandhaltungsrück-
stellungen

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Instandhaltungsrück-
stellungen Gebäude

        2.106.440,72        1.717.391,82   389.048,90 

Summe       2.106.440,72      1.717.391,82     389.048,90   

Rückstellungen für Urlaub und 
Überstunden

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Rückstellungen für Urlaub 2.473.713,35         1.996.021,86         477.691,49 

Rückstellungen für Überstunden 1.362.453,50         1.379.981,04         -17.527,54 

Summe 3.836.166,85     3.376.002,90     460.163,95 



 

Rückstellungen für Altersteilzeit 

Die Gewährung von Altersteilzeit erfolgt auf der Grundlage des Landesbeamtengesetzes NRW 
(LBG NRW) bzw. des Tarifvertrages ATZ. In der Regel wird das Blockmodell gewählt. Die 
Berechnungsgrundlage ergibt sich aus den jeweils nach Tarifvertrag gezahlten Beträgen. Für das 
Teilzeitmodell ergibt sich kein Rückstellungsbedarf. Im Jahr 2023 gab es 11 Zugänge sowie 8 
Abgänge. Dabei handelt es sich unter anderem um Korrekturen von Ablauf des 
Altersteilzeitmodels, Beginn der Altersrente, Nachbuchungen aus dem Jahr 2021. Zudem wurde 
eine Person aus den Auswertungen rausgenommen, da diese fälschlicherweise aufgelistet wurde. 

 

 

 

Rückstellungen für Drohverluste 

 

In 2023 wurde der Zahler-Swap mit einem negativen Marktwert von 2,306 Mio. € aufgelöst. Die 
Rückstellung wurde daher ebenso bis zu diesem Betrag ertragswirksam in 2023 aufgelöst. 
Gleichermaßen verhält es sich mit dem Schweizer-Franken-Kredit. 

Rückstellungen gem. § 107b BeamtVG 

Es besteht eine Rückstellung von 827.301,00 € für die zukünftigen Verbindlichkeiten aus 
Dienstherrenwechseln (§ 107 b Beamtenversorgungsgesetz). Im Jahr 2023 wurden 50.826,00 € 
aufgelöst. Diese Werte wurden von der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) 
übermittelt. 

 

Die weiteren sonstigen Rückstellungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Sachverhalten. Die 
größten Positionen sind: 

• Leistungsorientierte Bezahlung 

• Kostenerstattung für Heim-/Pflegekinder 

• Kontraktmanagement 

• Rückstellung Erstattungszinsen Gewerbesteuer 

Rückstellungen für Altersteilzeit 2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Rückstellungen für Altersteilzeit          1.150.843,27              927.317,00   223.526,27 

Summe        1.150.843,27             927.317,00          223.526,27   

Rückstellungen für Drohverluste 2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Rückstellungen für Drohverluste -                       2.306.000,00         -2.306.000,00 

Rückstellungen für 
Fremdwährungsrisiko

-                       46.822,60             -46.822,60 

Summe -                          2.352.822,60     -2.352.822,60 

Rückstellungen für 
Dienstherrenwechsel

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Rückstellungen für 
Dienstherrenwechsel

           827.301,00              878.127,00   -50.826,00 

Summe           827.301,00             878.127,00   -50.826,00 



 

• Anhängige Klageverfahren 

4. Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, 
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten, Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer 
Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, 
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und Sonstige Verbindlichkeiten zusammen. 

4.1. Anleihen 

Die Stadt hat keine Anleihen begeben. 

4.2  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten entsprechen den Valuten der Kontoauszüge der Banken zum 
31.12.2023. 

 

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind aufgrund der regelmäßigen Tilgung 
gesunken.  

4.3  Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten entsprechen den Valuten der Kontoauszüge der Banken zum 
31.12.2023. 

Die Stadt Dorsten hat zum 31.12.2023 keine Liquiditätskredite in ausländischer Währung im 
Bestand.  

 

Es wurde der Liquiditätskredit von 10 Mio. CHF (Schweizer Franken Kredit) abgelöst.  

Gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CUIG sind im Anhang zum Jahresabschluss die Summen der auf die COVID-
19-Pandemie und auf den Ukrainekrieg entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Hierzu sind die bilanzierten Verbindlichkeiten 
aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf den auf die COVID-19-Pandemie und Ukrainekrieg 
entfallenden Anteil, der höchstens dem Bilanzwert der Bilanzierungshilfe nach § 6 entspricht, und 
dem verbleibenden Anteil aufzuteilen. Danach würden entsprechend den Ausführungen unter 0 – 
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 954.979,28 € der 

Verbindlichkeiten aus 
Krediten für 
Investititonen

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

vom öffentlichen Bereich 647.760,00            948.867,15              -301.107,15 

vom privaten Kreditmarkt 95.243.758,42       97.582.499,46         -2.338.741,04 

Summe 95.891.518,42   98.531.366,61     -2.639.848,19 

Verbindlichkeiten aus 
Liquiditätskrediten

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Verbindlichkeiten aus 
Liquiditätskrediten

        85.740.942,05               106.069.049,50   -20.328.107,45 

Summe      85.740.942,05            106.069.049,50   -      20.328.107,45   



 

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten auf die Belastungen aus der Pandemie und es 
Ukrainekriegs entfallen.  
Dabei handelt es sich um eine theoretische Betrachtung. Da die Stadt Verbindlichkeiten 
zurückgeführt hat, kann man daraus letztlich nur schließen, dass ohne die Pandemie und den 
Ukrainekrieg eine entsprechend höhere Tilgung möglich gewesen wäre. 

4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen 

Unter diesen Verbindlichkeiten sind z. B. Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, 
Schuldendiensthilfen, Leasingverträge und Restkaufgelder im Zusammenhang mit 
Grundstücksgeschäften zu verstehen. 

Mit Ausnahme von Leasingverträgen für verschiedene Vervielfältigungsgeräte in den städt. 
Einrichtungen und im Rathaus (insb. Kopierer und Plotter) hat die Stadt Dorsten keine 
Leasingverträge abgeschlossen. Die abgeschlossenen Leasingverträge sind von ihrem Wesen her 
jedoch eher den Mietverhältnissen zuzuordnen. Insbesondere liegt ihnen kein Eigentumsübergang 
zugrunde, sondern eine Rückgabeverpflichtung am Ende der Vertragslaufzeit.  
Eine Auflistung von Leasingverträge ist daher nicht erforderlich. Sämtliche andere finanzielle 
Verpflichtungen sind in Übersicht Nr.4 des Anhangs aufgelistet. 
 

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind noch zu 
erbringende Zahlungen an Dritte, die aufgrund von zum Bilanzstichtag erbrachten Lieferungen 
und Leistungen zu leisten sind, erfasst. 

 

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 

Unter dieser Bilanzposition sind Verbindlichkeiten bilanziert, die aufgrund verschiedener 
Transferleistungen gegenüber dem Bürger oder anderen entstehen.  

 

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten 

 

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen

       7.178.385,22          8.467.632,39   -1.289.247,17 

Summe     7.178.385,22        8.467.632,39   -  1.289.247,17   

Verbindlichkeiten aus 
Transferleistungen

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

Verbindlichkeiten aus 
Transferleistungen

     36.623.240,08        34.392.677,81   2.230.562,27 

Summe  36.623.240,08    34.392.677,81    2.230.562,27   

sonstige 
Verbindlichkeiten

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

sonstige Verbindlichkeiten         7.462.603,82           6.280.422,11   1.182.181,71 

Summe      7.462.603,82        6.280.422,11        1.182.181,71   



 

 

4.8. Erhaltene Anzahlungen 

Bei den erhaltenen Anzahlungen werden Zuwendungen erfasst, die für noch ausstehende 
Investitionen gedacht sind. Hierunter fallen z.B. Beträge aus Zuweisungen. 

Anfang 2023 beliefen sich die erhaltenen Anzahlungen auf 37.071.474,09 €.  Es erfolgten Zugänge 
von 14.124.186,95 €, keine Abgänge und Umbuchungen von 14.240.429,43 €. Daraus ergibt sich 
ein Jahresendbestand von 36.955.231,61 €. Ein wesentlicher Anteil davon macht die 
Investitionspauschale mit 11.325.285,27 € aus. 

5.  Passive Rechnungsabgrenzung 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind für vor dem Bilanzstichtag geleistete Einnahmen zu 
bilden, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 

Hierunter fallen u.a. die Nutzungsrechte für Gräber auf städtischen Friedhöfen, die für einen 
Zeitraum von bis zu 40 Jahren vergeben werden. Die Zahlung der Gebühr für die gesamte Laufzeit 
erfolgt im Voraus. Da sich das Nutzungsrecht auf die Folgejahre erstreckt, sind die Erträge über 
die vereinbarte Nutzungsdauer abzugrenzen. 

 

Der sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich aus einer Vielzahl kleiner Positionen 
wie Pachten, Hallendauerbelegungsgebühren, Teilnehmergebühren usw. zusammen.  

Ein Großteil der Abweichung im Bereich der erhaltenen Zuweisungen ergibt sich aus dem RAP für 
die Zuwendung für die Ukraine Hilfe 2023 von rund 2 Mio. €. Ein weiterer größerer Anteil ergibt 
sich aus Zuweisungen im Bereich der Schulen und Ganztagsbetreuungen.  

Passiver 
Rechnungsabgrenzungsposten

2023 2022
Veränderung 
2023/2022

erhaltene Zuweisungen 11.608.369,96       6.636.316,96         4.972.053,00 

Namensschuldverschreibung 13.003,03             13.003,03             0,00 

Friedhofsgebühren 10.686.048,16       10.064.994,30       621.053,86 

sonstige passive 
Rechnungsabgrenzungsposten

2.424.789,47         2.472.113,25         -47.323,78 

Summe 24.732.210,62   19.186.427,54   5.545.783,08 



V. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung zum Jahresabschluss 

31.12.2023 

1 Ergebnishaushalt 

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt wie folgt ab: 

 

 

2 Einzelbetrachtungen zum Ergebnishaushalt 

Aus der nachstehenden Übersicht sind die Zuschussbedarfe / Überschüsse der einzelnen Pro-
duktbereiche ersichtlich, die tatsächlich entstanden sind. 

Es wurde ein Vergleich gezogen zu den Zuschussbedarfen / Überschüssen, die im Jahr 2022 
entstanden sind.  

 

 

 

 

 

 

Ergebnishaushalt Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Erträge 254.345.645,00         278.837.550,90          273.688.867,87     5.148.683,03        

Aufwendungen 255.865.222,00         267.716.846,53          254.134.168,22     13.582.678,31      

Ergebnis -1.519.577,00 11.120.704,37 19.554.699,65 -8.433.995,28

Produkt-
bereich

Bezeichnung Erträge Ist 2023 Aufwand Ist 2023
Zuschuss/Über-
schuss Ist 2023

Zuschuss/Überschuss 
Ist 2022

Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

01 Innere Verwaltung 6.304.974,13           22.836.464,46         16.531.490,33 -        17.340.511,40 -           809.021,07         

02 Sicherheit und Ordnung 9.649.861,66           18.221.151,33         8.571.289,67 -          9.424.736,17 -             853.446,50         

03 Schulträgeraufgaben 7.675.724,13           20.466.126,00         12.790.401,87 -        13.735.100,84 -           944.698,97         

04 Kultur und Wissenschaft 1.861.819,77           4.132.282,89           2.270.463,12 -          2.778.916,19 -             508.453,07         

05 Soziale Leistungen 9.530.628,32           16.928.425,64         7.397.797,32 -          5.701.790,70 -             1.696.006,62 -      

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 27.122.706,43         59.509.984,27         32.387.277,84 -        28.032.537,60 -           4.354.740,24 -      

08 Sportförderung 545.528,76              1.593.639,49           1.048.110,73 -          886.398,81 -               161.711,92 -        

09
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformationen

3.558.123,79           5.937.852,08           2.379.728,29 -          2.245.314,25 -             134.414,04 -        

10 Bauen und Wohnen 712.817,18              1.812.009,29           1.099.192,11 -          171.182,14 -               928.009,97 -        

11 Ver- und Entsorgung 28.687.197,81         20.895.553,29         7.791.644,52           5.503.977,48              2.287.667,04       

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 4.465.110,18           15.458.896,74         10.993.786,56 -        10.709.818,61 -           283.967,95 -        

13 Natur- und Landschaftspflege 2.024.773,41           8.297.318,23           6.272.544,82 -          6.113.341,59 -             159.203,23 -        

14 Umweltschutz 261.781,14              773.455,53              511.674,39 -             310.709,55 -               200.964,84 -        

15 Wirtschaft und Tourismus 1.520.692,03           3.097.545,42           1.576.853,39 -          2.609.001,39 -             1.032.148,00       

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 174.910.214,01        67.724.035,73         107.186.178,28        114.136.580,06          6.950.401,78 -      

17 Stiftungen 5.598,15                 32.106,14               26.507,99 -              26.498,65 -                 9,34 -                 

Ergebnis 278.837.550,90   267.716.846,53   11.120.704,37     19.554.699,65        8.433.995,28 - 



 

 

3 Erträge des Ergebnishaushaltes 

Nachstehend werden die Erträge des Ergebnisplanes (Plan- und Ist-Werte) aufgeführt: 

 

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben 

Steuereinnahmen (in Tausend €) 

 
 
Für 2023 wurde das Gewerbesteueraufkommen mit 32,6 Mio. € kalkuliert. Bei einem gegen-
über dem Vorjahr gestiegenen Hebesatz von 505 Punkten liegen die Erträge mit 10,7 Mio. € 
oberhalb des Ansatzes. Die große Abweichung hat mehrere Ursachen. Zum einen kam es im 
Vorjahr zu steuerrechtlichen Änderungen bzgl. der Abgabefrist für die Gewerbesteuererklä-
rung, zum anderen wirkt die Inflation sich auf die Erträge aus, sodass diese höher ausfallen 
als angenommen.  
 
 

Ertragsarten Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Steuern u. ähnl. Abgaben 106.668.800,00    116.229.270,30       107.255.905,99    8.973.364,31     

Zuwendungen u. allgemeine  
Umlagen

76.296.895,00      82.053.295,71         83.371.042,86      1.317.747,15 -    

Sonstige Transfererträge 912.200,00          1.397.152,73           1.441.227,54       44.074,81 -         

Öffentlich-rechtl. 
Leistungsentgelte

42.596.900,00      45.381.996,48         41.686.162,44      3.695.834,04     

Privatrechl. Leistungsentgelte 3.281.000,00       4.187.609,08           3.591.497,98       596.111,10        

Kostenerstattungen u.    -
umlagen

12.328.050,00      14.510.903,20         15.433.633,84      922.730,64 -       

Sonstige ordentl. Erträge 5.064.900,00       12.708.383,93         19.521.531,82      6.813.147,89 -    

Aktivierte Eigenleistungen 220.000,00          63.147,50               105.426,34          42.278,84 -         

Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00

Erträge insgesamt 247.368.745,00 276.531.758,93 272.406.428,81 4.125.330,12

2020  (Ist) 2021  (Ist) 2022 (Soll) 2022 (Ist) 2023 (Soll) 2023 (Ist)

Grundsteuern 19.370 19.848 19.760 20.080 22.185 22.341

Gewerbesteuer 28.102 35.130 27.300 37.611 32.600 43.297

Anteil an der Umsatz-steuer 5.372 5.435 4.570 4.797 4.860 4.875

Lohn- und Einkommensteuer 35.982 38.227 37.350 39.233 41.120 39.592

Kompensationsleistung incl. Kinderbonus nach 
§ 21 Abs. 2 GFG 2010

3.656 3.014 3.780 3.822 4.174 4.588

Sonstige Steuern 1.323 917 1.720 1.710 1.730 1.536

Steuern zusammen 93.805 102.571 94.480 107.253 106.669 116.229

Gewerbesteuerumlage 1.965 2.547 1.930 2.480 2.259 2.785

Umlagequote 6,99 7,25 7,07 6,59 6,93 6,43



3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt 76.414.855,08 € und setzen 
sich wie folgt zusammen: 

• Allgemeine Finanzzuweisungen (insb. Schlüsselzuweisungen) 

• Zweckgebundene Zuweisungen 

• Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen 

 

 

3.2.1 Allgemeine Finanzzuweisungen 

Kernstück der allgemeinen Finanzzuweisungen sind die Schlüsselzuweisungen. Hinzu kommen 
die Schul- und die Sportpauschale. 

 

 

Die Schul- und Sportpauschale kann sowohl zur Finanzierung von Investitionen als auch kon-
sumtiv verwendet werden. Die nicht investiv verwendeten Mittel sind dem Ergebnishaushalt 
zugeordnet worden. 

Unter den allg. Zuweisungen des Landes ist die Inklusionspauschale gebucht, die bei der Pla-
nung im Ansatz zur Aufwands- und Unterhaltungspauschale enthalten war. Außerdem hat die 
Stadt in 2023 eine Klima-/Forstpauschale (Waldschadenhilfe) erhalten. 

3.2.2 Zweckgebundene Zuweisungen 

Neben den allgemeinen Zuweisungen erhält die Stadt eine Vielzahl von Zweckzuweisungen, 
die an die Erfüllung bestimmter Aufgaben gekoppelt sind. Die zweckgebundenen Zuweisungen 
belaufen sich in dem Jahr 2023 insgesamt auf 22.724.860,23 €. 

Im Wesentlichen setzen sich diese aus folgenden Zuweisungen zusammen: 

• Kita 8,94 Mio. €  

Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen

Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/Ist 2022

Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen

76.296.895,00    82.053.295,71   83.371.042,86    -1.317.747,15 

Insgesamt 76.296.895,00 82.053.295,71 83.344.898,22 -1.317.747,15

Allgemeine 
Finanzzuweisungen

Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023 / ist 2022

Schlüsselzuweisungen 43.773.600,00 43.676.691,00 46.606.861,50 -2.930.170,50

Schulpauschale 2.123.600,00 2.123.604,00 1.941.706,00 181.898,00

Allgemeine Zuweisung 
des Landes

0,00 216.437,01 1.723.206,68 -1.506.769,67

Aufwands-/ 
Unterhaltungspauschale

950.000,00 592.674,00 790.623,76 -197.949,76

Sportpauschale 276.900,00 809.111,01 235.552,04        573.558,97         

Summe 47.124.100,00 47.418.517,02 51.297.949,98 -3.879.432,96



• OGS 2,48 Mio. € 

• Personalkostenzuweisungen 3,46 Mio. € 

• Konnexitätsausgleich 4,23 Mio. € 

• Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen 450.000 € 

Die Betriebskostenzuweisungen für die Kindergärten liegen mit 8,94 Mio. € im Ergebnis unter-
halb des geplanten Ansatzes von rd. 9,36 Mio. €, der jährlich fortgeschrieben wird. Die Be-
triebskostenzuweisungen stehen in Abhängigkeit der Kinderzahlen. Trotz der neuen Einrich-
tungen erwies sich der kalkulierte Ansatz als zu hoch. 
 
Die Zuweisungen für die Einzelprojekte (Soziale Stadt, Wir machen MITte, KInvFöG) wurden 
entsprechend dem Baufortschritt abgerufen.  
 
Die Zuweisungen für das offene Ganztagsangebot wurden ursprünglich mit 1,9 Mio. € geplant 
und sind mit rd. 2,48 Mio. € im Ergebnis um etwa 500.000 € höher ausgefallen. Die Über-
schreitung resultiert u.a. aus gestiegenen Anmeldezahlen, vor allem im Bereich der Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf, sowie auf der jährlichen 3 %igen Erhöhung der OGS-
Zuschüsse. Darüber hinaus gab es durch das im Rahmen von Corona eingerichtete Helferpro-
gramm zusätzliche Mittel zur Personalfinanzierung.  
 
Die Stadt hat vom Land einen Anteil aus der Integrationspauschale des Bundes erhalten. Sie 
dient dazu, die Aufnahme und Betreuung der zugewanderten Personen zu sichern und wurde 
in 2018 erstmalig gewährt.  

3.2.3 Auflösung und Abgang von Sonderposten 

Die Auflösung und der Abgang von Sonderposten wurden für 2023 mit 5.606.000,00 € geplant. 
Das Ergebnis beläuft sich auf 6.271.486,16 €. Der Vorjahreswert lag bei 5.878.117,45 €. 

3.3 Sonstige Transfererträge 

Bei den Sonstigen Transfererträgen handelt es sich um den Ersatz von gewährten sozialen 
Leistungen. Hierunter fallen beispielsweise Kostenbeiträge, Rückzahlungen von überzahlten 
Hilfeleistungen und übergeleitete Unterhaltsansprüche. 

 

Im Bereich der Unterhaltsvorschusskasse wurden ca. 663.000 € mehr an übergeleiteten Un-
terhaltsansprüchen gefordert als angenommen. Des Weiteren wurden ca. 11.000 € an Erstat-
tungen gefordert als ursprünglich kalkuliert. Gründe hierfür waren Überzahlungen an Leis-
tungsempfänger und Erstattungen anderer Unterhaltsvorschussstellen aufgrund von Wechseln 
der örtlichen Zuständigkeit. 

Im Bereich der Schuldendiensthilfe des Landes blieb das Ergebnis mit ca. 124.000 € hinter 
dem Ansatz. Diese resultieren aus den Erstattungen der Tilgung des Förderprojektes Gute 
Schule 2020. 

Sonstige 
Transfererträge

Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung 
Ist 2023 / Ist 

2022

Sonstige Transfererträge 912.200,00 1.397.152,73 1.441.227,54 44.074,81 -        

Insgesamt 912.200,00 1.397.152,73 1.441.227,54 -44.074,81



3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Unter den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind im Wesentlichen die Ge-
bühreneinnahmen zu verstehen. Insbesondere sind hier die Müllabfuhr-, Straßenreinigungs-, 
Entwässerungs-, Friedhofs-, Bau-, Rettungsdienst- und Marktstandsgebühren, die Teilnehmer-
beiträge im Bereich Kultur und Weiterbildung sowie die Elternbeiträge für die Offenen Ganz-
tagsschulen und die Kindergartenbeiträge zu nennen. 

Weitere Ausführungen zu einzelnen Positionen sind den Erläuterungen zu den einzelnen Pro-
duktgruppen zu entnehmen. 

 

Die Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen bei den Abwassergebühren, Baugebüh-
ren, Abfallgebühren, Friedhofsgebühren, Kindergarten- bzw. OGS-Beiträgen und Rettungs-
dienstgebühren werden bei den Teilrechnungen gegeben. 

Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte

Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023 / ist 2022

Verwaltungsgebühren 1.615.900,00     1.912.755,30     2.681.756,81     769.001,51 -      

Bürgerbüro 746.800,00 738.859,78 716.922,24 21.937,54

Gewerbewesen 44.400,00 64.172,00 130.114,89 -65.942,89

Standesamt 137.200,00 163.517,26 105.765,50 57.751,76

Baugebühren 500.000,00 679.137,60 1.416.092,00 -736.954,40

Vermessungsgebühren    
u. ä.

63.600,00 46.842,19 60.594,94 -13.752,75

sonstige 
Verwaltungsgebühren

123.900,00 220.226,47 252.267,24 -32.040,77

Benutzungsgebühren 40.981.000,00   43.469.241,18   39.004.405,63   4.464.835,55     

Abwassergebühren 16.800.400,00       17.147.316,92       16.267.553,88       879.763,04            

Müllabfuhrgebühren 8.620.000,00         8.593.493,55         8.549.853,11         43.640,44             

Straßenreinigungs-
gebühren

1.475.000,00         1.412.377,88         1.420.342,33         -7.964,45

Kindergartengebühren, 
Offene Ganztagsschule

3.483.800,00         3.646.745,97         3.742.272,06         -95.526,09

Gebühren für VHS und 
Kultur

998.900,00            813.760,90            733.589,89            80.171,01             

Rettungsdienstgebühren 6.412.000,00         6.554.119,28         5.695.978,20         858.141,08            

Friedhofsgebühren 700.000,00            925.536,48            904.324,00            21.212,48             

Gewässerunterhaltung 412.000,00            421.343,13            412.647,56            8.695,57               

Parkgebühren 475.000,00            524.562,28            502.459,28            22.103,00             

Marktstandgebühren 128.400,00            71.485,20             61.010,50             10.474,70             

Sonstige 
Benutzungsgebühren

272.300,00            475.036,52            419.962,73            55.073,79             

Erträge aus Auflösung 
Sonderposten 
Gebühren/Beiträge

1.203.200,00         2.883.463,07         294.412,09            2.589.050,98         

Insgesamt 42.596.900,00   45.381.996,48   41.686.162,44   3.695.834,04     



3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Mieten, Erstattungen von Betriebs-
kosten, Personalkostenerstattungen und Erträge aus dem Verkauf von Druckerzeugnissen (z.B. 
Karten, Pläne) vereinnahmt. Die wesentlichen Erträge sind: 

 

Die Erträge liegen im Ergebnis oberhalb der Planung. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis hat 
sich das aktuelle Ergebnis um fast 600.000,00 € gebessert. 
Erläuterungen zu den Mieten und Pachten finden sich im Wesentlichen bei der Produktgruppe 
01.119. 

Die erhöhten Verkaufserträge resultieren zum Großteil aus den Verkäufen der Stadtagentur, 
der Wald und Forstwirtschaft und aus Einrichtungen der kommunalen Jugendarbeit. Kulturelle 
und touristische Angebote werden wieder vermehrt genutzt und der neue Standort der Stadt-
agentur sorgt für eine höhere Kundenfrequenz. Im Bereich der Wald und Forstwirtschaft wurde 
in 2023 ein Mehrertrag durch den Verkauf von Holz erwirtschaftet. In den städtischen Häusern 
Treffpunkt Altstadt und Das Leo wurden insbesondere Mehrerträge von 62.000 € bei den Ver-
kaufserlösen für kulturelle Veranstaltungen erzielt. 

Die Provisionen für den Fotoautomaten im Rathaus wurden vom Hauptamt zum Bürgerbüro 
verlagert. Dort wurden die Provisionen unter den Verkaufserträge verbucht, sodass es kaum 
Buchungen im Bereich der Provisionen mehr gibt. 

Erstattungen von Geschäftsaufwendungen resultieren zum Großteil aus Kostenerstattungen 
für das Impfzentrum im Zuge der COVID-19-Pandemie und für diverse Schulen. 

Die Kategorie Sonstige bleibt unter dem Ansatz. Dieses Ergebnis resultiert aus geringeren Per-
sonalkostenerstattungen. 

 
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

Mit den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden Aufwendungen, die die Stadt für eine 
andere Stelle erbracht hat, ersetzt. Das ist überwiegend im sozialen Bereich der Fall. In dem 
Jahr 2023 beläuft sich die Gesamtsumme der Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf 
13.972.029,44 €. Im Folgenden werden die größten Erstattungen und Umlagen aufgeführt: 

• Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 809.000 € 

• Jugendhilfe: 3 Mio. € 

• UVG: 1,9 Mio. € 

• Sonstige Personalkostenerstattungen: 7,36 Mio. € 

 

Privatrechtliche 
Leistungsentgelte

Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung  Ist 
2023/ Ist 2022

Mieten und Pachten 1.458.200,00         1.474.532,05         1.510.295,01         35.762,96 -            

Erstattung von Betriebskosten 739.100,00           1.225.280,06         841.775,84           383.504,22           

Verkaufserträge 680.200,00           857.223,85           713.534,63           143.689,22           

Provisionen 14.200,00             258,58                 164,91                 93,67                   

Erstattung von Geschäftsausgaben 38.200,00             155.694,31           355.959,94           200.265,63 -          

Sonstiges 351.100,00           474.620,23           169.767,65           304.852,58           

Summe 3.281.000,00   4.187.609,08   3.591.497,98   596.111,10      



Im Bereich Asylbewerber ist es schwierig die Erstattung zu kalkulieren. Es ist vorher nicht 
absehbar, wie viele Asylbewerber in Dorsten leben werden. Es sind in 2023 vergleichsweise 
zur Planung rd. 230.000 € mehr an Erstattungen eingenommen worden. Genauere Informati-
onen zum Bereich der Asylbewerber und der Jugendhilfe werden bei den Erläuterungen zu den 
Produkten 05.313 und 06.363 gegeben. 

Die Abweichung bei den sonstigen Personalkostenerstattungen resultieren aus Erstattungen 
von Versorgungslasten im Rahmen von Dienstherrenwechseln und Erstattungen der Kranken-
versicherungen nach dem Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Ent-
geltfortzahlung (AAG).  

 

3.7 Sonstige ordentliche Erträge 

Unter den Sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Verwarn-, Zwangs- und Bußgelder, die 
Konzessionsabgaben sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen veranschlagt. 
Sie stellen sich im Plan- / Ist- Vergleich wie folgt dar: 

 

Mehrerträge im Bereich der Mahnung und Vollstreckung ergeben sich überwiegend aus Ver-
säumniszuschlägen. 

Bei den Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen werden u.a. die 
Auflösungen von Pensionsrückstellungen, die auf Sterbefälle bei den Leistungsempfängern und 
den Aktiven zurückzuführen sind, gebucht. Des Weiteren wurden hier Auflösungen von Rück-
stellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebucht. Die Beträge sind jähr-
lich schwankend und nicht planbar, daher gibt es keinen Ansatz. 

Schadensfälle können nicht kalkuliert werden. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigun-
gen werden grundsätzlich nicht geplant.  

3.8 Aktivierte Eigenleistungen 

Aktivierte Eigenleistungen entstehen, wenn die Stadt eigenes Personal und/oder eigenes Ma-
terial für die Herstellung eines Anlagegutes einsetzt. Das spielt vor allem bei den selbst er-
brachten Ingenieurleistungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen eine Rolle.  

Sonstige ordentliche Erträge Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Mahn- und Vollstreckungsgebühren 250.000,00 1.045.115,92 500.658,43 544.457,49

Konzessionsabgaben 3.440.000,00 3.929.680,37 3.856.425,26 73.255,11

Stundungszinsen, Nachzahlungsz. 
Gewerbest.

157.300,00 868.866,08 757.698,04 111.168,04

Erträge aus Veräußerung von 
Grundstücken

0,00 398,00           8.995,00          8.597,00 -         

Zwangs- und Bußgelder 642.500,00 567.222,50 629.131,72 -61.909,22

Erträge aus der Auflösung oder 
Herabsetzung von Rückstellungen 
(insb. Im Personalbereich)

0,00 4.457.617,28  12.921.636,97  8.464.019,69 -   

Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten

408.100,00 427.167,92 437.392,87 -10.224,95

Erstattung für Geschäftsausgaben 
(Schadensregulierung)

54.000,00    110.550,96     132.460,63      21.909,67 -       

Erträge aus der Auflösung von 
Wertberichtigungen

0,00 964.260,89 106.940,91 857.319,98

Sonstiges 113.000,00 281.941,91 170.191,99 111.749,92

Summe 5.064.900,00 12.652.821,83 19.521.531,82 -6.868.709,99



 

3.9 Finanzerträge 

Bei den Finanzerträgen sind die Gewinnanteile, die Zinserträge für Darlehen, die allgemeinen 
Zinserträge sowie Zinserträge, die sich aus dem Stiftungsvermögen ergeben, berücksichtigt. 
Sie haben sich im Plan- / Ist- Vergleich wie folgt entwickelt: 

 

Auf die Gewinnausschüttung des Entsorgungsbetriebes wurde verzichtet; hierauf kann dann 
zurückgegriffen werden, wenn der Haushaltsausgleich dies erforderlich macht. Die höheren 
Zinserträge entstehen im Wesentlichen durch Guthabenzinsen (rd. 173.000 €) und mit einem 
kleineren Teil durch Negativzinsen für bereits laufende Liquiditätskredite (rd. 37.000 €). 
 

3.10 Außerordentliche Erträge 

Gem. § 5 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) sind im Rahmen des 
Jahresabschlusses die Belastungen des Haushaltes 2023 infolge der COVID-19-Pandemie und 
neuerdings des Ukraine-Krieges zu ermitteln. Die ermittelte Summe ist als außerordentlicher 
Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell 
gemäß § 6 NKF-CUIG gesondert zu aktvieren. Der außerordentliche Ertrag beläuft sich auf-
grund der pandemie- und ukrainekrieg-bedingten Belastungen 2023 auf 954.979,28 €. 
Nähere Erläuterungen finden sich im Abschnitt 0 – Aufwendungen zur Erhaltung der gemeind-
lichen Leistungsfähigkeit. Die Daten zur Ermittlung der Belastung sind in der Übersicht 1 zum 
Anhang dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

Aktivierte 
Eigenleistung im 
Bereich

Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Abwasserbeseitigung 30.000,00           0,00 29.627,42           29.627,42 -          

Straßenbau 170.000,00         0,00 2.121,30             2.121,30 -            

Vermessung 0,00 63.147,50           54.185,50           8.962,00             

Sonstige aktivierte 
Eigenleistungen

20.000,00           0,00 15.084,80           15.084,80 -          

Summe 220.000,00 63.147,50 101.019,02 -37.871,52

Finanzerträge Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung         Ist 

2023/ Ist 2022

Gewinnanteile 1.514.100,00         874.791,19                 767.426,97               107.364,22              

Allg. Zinserträge 0,00 210.156,62  85.065,30  125.091,32   

Zinsen für gegebene 
Darlehen

186.000,00           265.793,89                 180.080,82               85.713,07               

Zinsen der Stiftungen 1.200,00               70,99                        7,11                        63,88                     

Summe 1.701.300,00   1.350.812,69         1.032.580,20       318.232,49         



4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 

Die Aufwendungen des Ergebnisplanes setzen sich im Jahr 2023 wie folgt zusammen: 

 

4.1 Personalaufwendungen 

Unter die Personalaufwendungen fallen die Beamtenbezüge, die Tarifentgelte, die Zusatzver-
sorgung, die Beiträge zur Berufsgenossenschaft, die Beiträge zur Sozialversicherung, die Bei-
hilfen, die Pensionsrückstellungen, die Beihilferückstellungen, die Rückstellungen für die Al-
tersteilzeit und die sonstigen Personalaufwendungen. 

 

Zum Vergleich eine Auswertung des Stellenplans, jeweils zum 30.06. eines Jahres: 

 

Aufwandsarten Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Personalaufwendungen 66.006.300,00           64.820.907,92           60.866.314,82           3.954.593,10             

Versorgungsauf-wendungen 6.599.497,00             7.415.776,41             6.984.668,81             431.107,60               

Aufwendungen für Sach- u. 
Dienstleistungen

52.644.055,00           52.499.400,30           52.718.090,80           218.690,50 -              

Bilanzielle Abschreibungen 15.580.300,00           16.558.449,01           15.787.306,15           771.142,86               

Transferaufwendungen 104.172.400,00          113.178.533,38          104.506.893,73          8.671.639,65             

Sonstige ordentl. Aufwendungen 5.872.670,00             8.728.573,27             8.857.138,19             128.564,92 -              

Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen 4.990.000,00             4.515.206,24             4.413.755,72             101.450,52               

Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

Aufwendungen insgesamt 255.865.222,00   267.716.846,53   254.134.168,22   13.481.227,79     

Personalaufwand Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Beamtenbezüge 12.406.600,00       12.473.974,35       12.141.070,98       332.903,37             

Tarifentgelte 35.712.300,00      34.059.754,06      30.902.348,26      3.157.405,80         

Zusatzversorgung 2.287.000,00         1.805.875,84         2.057.302,07         251.426,23 -            

Berufsgenossenschaft 247.000,00          233.186,65          214.753,75          18.432,90             

Sozialversicherung 7.782.900,00         6.855.379,64         6.506.134,16         349.245,48             

Beihilfen 750.200,00          787.475,12          708.186,63          79.288,49             

Pensionsrückstellungen 5.171.500,00         6.438.803,01         5.324.311,04         1.114.491,97           

Beihilferückstellungen 1.734.600,00       1.477.719,03       1.588.581,12       110.862,09 -           

Rückstellungen 
Altersteilzeit

106.200,00 -           223.526,27            358.043,54            134.517,27 -            

sonstige 
Personalaufwendungen

20.400,00           465.213,95          1.065.583,27       1.065.583,27 -             

Insgesamt 66.006.300,00   64.820.907,92   60.866.314,82   3.489.379,15     

Art
Stellenplan 

2023
Besetzte Stellen 
zum 30.06.2023

Stellenplan 
2022

Besetzte Stellen 
zum 30.06.2022

Beamte 268 236 266 232

Angestellte 584 516 569 502

Sozial- und 
Erziehungsdienst

202 195 196 193



4.2 Versorgungsaufwendungen 

Die Auszahlungen an die Pensionäre sind grundsätzlich aus den gebildeten Rückstellungen zu 
bestreiten.  
Dennoch fallen für die Versorgungsempfänger darüber hinaus weitere Aufwendungen an. Ur-
sache ist, dass die nominal gebildeten Rückstellungen systembedingt jetzt und in Zukunft nicht 
ausreichen werden. Denn die Rückstellungen sind mit einem Zinsfuß von 5% abzuzinsen. Die 
Abzinsungsbeträge fehlen bei der Auszahlung, da die gebildeten Rückstellungen nicht auf ein 
Sparkonto mit einer Verzinsung von 5% angelegt werden (können), sondern (zulässigerweise) 
im Haushalt anderweitig Verwendung finden, solange sie nicht für ihren Zweck benötigt wer-
den. Es wäre auch unwirtschaftlich, die Rückstellungen zinsbringend anzulegen und den Anla-
gebetrag gleichzeitig durch einen Liquiditätskredit zu refinanzieren. Zudem lässt sich eine Ver-
zinsung von 5% nicht erzielen. 
 

 

Die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre fallen – wie auch in den vergangenen Jah-
ren - höher aus als geplant.  

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren 2023 mit rd. 52,64 Mio. € geplant. 
Das tatsächliche Ergebnis ist um ca. 219.000 € niedriger ausgefallen. 

 

 

4.4 Bilanzielle Abschreibungen 

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unterliegen dem Werteverzehr; dieser wird 
durch die bilanziellen Abschreibungen ausgedrückt. Die bilanziellen Abschreibungen erfolgen 
auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten anhand der vom Rat beschlossenen Ab-
schreibungstabelle und den hier festgelegten Nutzungsdauern. 

Versorgungsaufwand Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 

2023/ 2022

Versorgungsaufwendungen 5.188.500,00         6.021.588,93         5.588.775,06         432.813,87            

Erstattungsverpflichtungen 
aus Dienstherrenwechsel

0,00 21.970,84 -            41.058,82             63.029,66 -            

Beihilfeaufwendungen 1.410.997,00         1.416.158,32         1.354.834,93         61.323,39             

Gesamt 6.599.497,00   7.415.776,41   6.984.668,81   431.107,60       

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistung

Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistung

52.644.055,00       52.499.400,30       52.718.090,80       218.690,50 -           

Gesamt 52.644.055,00   52.499.400,30  52.718.090,80   218.690,50 -        



 
 

4.5 Transferaufwendungen 

Unter dieser Position sind die Zuweisungen und Zuschüsse zu verstehen, die die Stadt zahlt. 
Insbesondere sind dies Sozialtransfers, allgemeine Umlagen und Zuschüsse.  

Die Transferaufwendungen sind mit einem Ergebnis von 113,2 Mio. € um etwa 8,3 Mio. € 
höher als geplant und ebenfalls rund 8,6 Mio. € höher als das Ergebnis aus dem Jahr 2022 
ausgefallen. 

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus folgenden Bereichen: 

• Rückzahlungen von Zuweisungen vom Land (ca. 3,5 Mio. €) 

• Betriebskostenzuschüsse Kita gesetzl. Anteil (1,4 Mio.€) 

• Gewerbesteuerumlage (ca. 526.000 €) 

• Heimpflege - Heimkinder (ca. 1,43 Mio. €) 

 
Die Rückzahlungen von Zuweisungen vom Land sind im Bereich der Kindergärten und Schulen 
erfolgt. Dort wurden nicht in Anspruch genommene Mittel aus Zuweisungen wie „Aufholen 
nach Corona“, „schulische Inklusion“ und „Alltagshelfer“ zurückgezahlt. Der Großteil ist die 
Rückzahlung der Förderung für den Abriss des Wulfener Marktes. 

Die Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse Kita gesetzl. Anteil wurden zu gering kalkuliert 
und überschreiten daher den Ansatz. 

Die Gewerbesteuerumlage fällt dagegen im Ergebnis um 526.000 € höher aus. Das ergibt sich 
aus den Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer. 

Es wurden im Bereich der Heimpflege – Heimkinder mehr Leistungen aufgewendet als kalku-
liert. Ursache hierfür waren steigende Kosten für Personal, Energie und Lebensmittel. 

Bilanzielle Abschreibungen Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 2023/ 

Ist 2022

außerplanmäßige Abschreibung 3.500,00                 0,00 0,00 0,00

Immaterielle 
Vermögensgegenstände

58.800,00               62.259,74                    65.037,10               2.777,36 -                     

Grünflächen 385.700,00             511.216,18                   390.281,45             120.934,73                   

Kinder- und Jugendeinrichtungen 257.000,00             356.446,02                   258.923,27             97.522,75                    

Schulen 2.671.800,00           2.689.587,14                2.732.552,21           42.965,07 -                   

Wohnbauten 49.400,00               40.592,95                    40.815,82               222,87 -                        

Sonstige Dienstleistungsgebäude 2.542.900,00           2.578.337,24                2.562.453,42           15.883,82                    

Straßen, Wege, Plätze, Brücken 
und Tunnel

3.979.800,00           4.367.853,30                4.094.147,89           273.705,41                   

Abwasseranlagen 3.500.000,00           3.483.402,12                3.470.440,82           12.961,30                    

Sonstiges 11.500,00               9.699,13                      7.968,16                 1.730,97                      

Maschinen und technische 
Anlagen

1.540.500,00           1.903.954,73                1.646.594,34           257.360,39                   

Fremden Grund und Boden 9.000,00                 8.974,10                      8.974,10                 0,00

Betriebs- und 
Geschäftsausstattung

570.400,00             546.126,36                   509.117,57             37.008,79                    

Insgesamt 15.580.300,00   16.558.449,01         15.787.306,15   771.142,86                



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind solche zu verstehen, die in die vorste-
henden Rubriken nicht einzusortieren sind. Hier sind z.B. sonstige Personalnebenausgaben 
(z. B. medizinische Untersuchungen), Versicherungen (soweit nicht Gebäudeversicherungen), 
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten, Geschäfts- und Honorar-
aufwendungen, (Mitglieds-) Beiträge und Wertberichtigungen verbucht worden.  

 

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Plan resultieren vor allem aus der Einzelwertberich-
tigung von Forderungen mit ca. 940.000 € und aus der nicht geplanten Pauschalwertberichti-
gung von Forderungen in Höhe von 1,6 Mio. €. 
 
 
 
 
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben sich im Plan- / Ist-Vergleich wie folgt entwickelt:  

 

5 Finanzhaushalt 

Der Finanzhaushalt gibt eine Übersicht über die Zahlungsströme. Der Unterschied zum Ergeb-
nishaushalt besteht also darin, dass hier die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, insbesondere 
die Rückstellungen, die Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen fehlen. 

Der Finanzplan ist ein Abbild der finanziellen Lage der Stadt und ist mit der Cash-Flow-Rech-
nung im Unternehmen vergleichbar. 

Sonstige ordentliche 
Aufwendungen

Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung       

Ist 2023/          
Ist 2022

Sonstige ordentl. Aufwendungen 5.872.670,00     8.728.573,27     8.857.138,19     128.564,92 -      

Insgesamt 5.872.670,00 8.728.573,27 8.857.138,19 -128.564,92

Zinsen und Sonst. 
Finanzaufwendugen

Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
  Veränderung      

Ist 2023/             
Ist 2022 

Kosten des Geldverkehrs 40.000,00             83.951,33             91.416,35             7.465,02 -              

Zinsen für Kredite des Landes 23.000,00             19.472,35             23.309,28             3.836,93 -              

Zinsen für Kredite öffentl.-rechtl. und 
privatrechtl. Kreditinstitute

3.477.000,00         3.264.099,80         3.456.281,14         192.181,34 -          

Kontokorrent- und Kassenkreditzinsen 1.300.000,00         1.039.346,80         746.204,93           293.141,87           

Zinsaufwand Derivate 0,00 0,00 0,00 0,00

Erstattungszinsen Gewerbesteuer 150.000,00           108.335,96           96.544,02             11.791,94             

Insgesamt 4.990.000,00   4.515.206,24   4.413.755,72   101.450,52      



 

 

 

6 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 

In der Finanzrechnung entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten in der Gruppe "Einzahlun-
gen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" inhaltlich weitgehend den zah-
lungswirksamen Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisrechnung. Deshalb kann auf die Aus-
führungen unter Ziffer 3. und 4. verwiesen werden. 

 

7 Einzelbetrachtungen zum Investitionshaushalt 

Aus der nachstehenden Übersicht sind die Zuschussbedarfe bzw. die Überschüsse für Investi-
tionen in den einzelnen Produktbereichen ersichtlich.  

Plan Ist Ist Veränderung
2023 2023 2022 Ist 2023/Ist 2022

€ € € €

 Einzahlungen 245.840.045,00        262.589.833,56      249.715.540,08        12.874.293,48            

 Auszahlungen 239.734.222,00        244.534.951,15      227.701.551,34        16.833.399,81            

 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

6.105.823,00        18.054.882,41   22.013.988,74     3.959.106,33 -          

 Einzahlungen 20.132.831,00         17.267.073,75        14.709.089,13         2.557.984,62             

 Auszahlungen 35.717.925,00         22.004.964,79        17.120.086,29         4.884.878,50             

 Saldo aus 
Investitionstätigkeit 

15.585.094,00 -    4.737.891,04 -    2.410.997,16 -       2.326.893,88 -          

 Einzahlungen 15.661.794,00         23.006.395,00        1.730,00                 23.004.665,00            

 Auszahlungen 7.808.000,00           45.366.531,03        22.949.289,36         22.417.241,67            

 Saldo 7.853.794,00        22.360.136,03 -  22.947.559,36 -    587.423,33              

 Anfangsbestand an 
Finanzmitteln lt. Bilanz 

0,00 -437,18 437,18                    874,36 -                      

 Änderung des Bestandes an 
fremden Finanzmitteln 

0,00 521.652,10 478.458,44 -          1.000.110,54           

 Liquide Mittel lt. 
Finanzrechnung 

1.625.477,00 -       8.521.929,74 -    3.822.589,04 -       4.699.340,70 -          

konsumtiver Finanzhaushalt

investiver Finanzhaushalt

Finanzierungstätigkeit



 

8 Auszahlungen des Investitionshaushaltes nach Arten 

Der Investitionshaushalt gliedert sich bei den Auszahlungen wie folgt: 

 

8.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 

 

Es wurde nur der allgemeine Grunderwerb geplant. Unter den sonstigen Grunderwerb fällt die 
Baureifmachung von Grundstücken. 
 

Investitionshaushalt

Produkt- 
bereich Bezeichnung

Veränderung 
2023/ 2022

Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022

01 Innere Verwaltung 2.704.600,00 -        2.493.690,83 -       474.920,22 -          2.018.770,61 -      

02 Sicherheit und Ordnung 2.468.100,00 -        1.191.251,31 -       1.132.663,04 -       58.588,27 -          

03 Schulträger- aufgaben 1.752.850,00 -        698.398,56 -          1.284.433,00 -       586.034,44         

04 Kultur und Wissenschaft 199.600,00 -           95.994,54 -           97.112,42 -           1.117,88             

05 Soziale Leistungen 10.000,00 -            5.287,81 -             2.949,00 -             2.338,81 -            

06
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe

249.000,00            344.729,85           561.899,28           217.169,43 -        

08 Sportförderung 2.330.000,00 -        87.037,47 -           130.189,30 -          43.151,83           

09
Räumliche Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen

442.482,00 -           59.829,11 -           195.369,02 -          135.539,91         

10 Bauen und Wohnen 0,00 0,00 29.753,93 -           29.753,93           

11 Ver- und Entsorgung 4.938.200,00 -        733.546,22 -          466.758,60 -          266.787,62 -        

12
Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV

4.779.935,00 -        1.308.818,18 -       1.605.808,06 -       296.989,88         

13
Natur- und 
Landschaftspflege

2.305.910,00         1.144.658,99 -       1.206.367,65 -       61.708,66           

14 Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Wirtschaft und Tourismus 1.115.000,00 -        1.556.804,55 -       54.588,67            1.611.393,22 -      

16
Allgemeine 
Finanzwirtschaft

2.602.763,00         4.292.763,33        3.598.845,49        693.917,84         

17 Stiftungen 2.000,00 -              66,65 -                 6,36 -                   60,29 -                

Saldo 15.585.094,00 -  4.737.891,04 -   2.410.997,16 -   2.326.893,88 - 

Überschuss/Zuschuss

Auszahlungen Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden

3.050.000,00 2.649.151,21 93.737,13 2.555.414,08         

Baumaßnahmen 24.119.690,00 12.992.968,22     11.695.647,41     1.297.320,81         

Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen

4.536.235,00 4.175.356,82 4.169.972,64 5.384,18               

Erwerb von Finanzanlagen 4.012.000,00 2.153.173,35 1.159.089,21 994.084,14            

Sonstige Investitions- 
auszahlungen

0,00 34.315,19 1.639,90 32.675,29             

Auszahlungen 
insgesamt

35.717.925,00 22.004.964,79 17.120.086,29 4.884.878,50     

Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden

Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung         

Ist 2023/ Ist 2022

allgemeiner Grunderwerb 3.050.000,00         2.025.726,28         85.095,31          1.940.630,97          

sonstiger Grunderwerb 0,00 623.278,37 0,00 623.278,37            

Grunderwerb "Wir machen 
MITte"

0,00 146,56 8.641,82            8.495,26 -              

Auszahlungen insgesamt 3.050.000,00   2.649.151,21   93.737,13      2.555.414,08    



8.2       Auszahlungen für Baumaßnahmen 

 

Im Haushaltsplan gibt es eine Ausweispflicht für Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 
50.000 €. Alle weiteren Auszahlungen werden im Haushaltsplan unter Pauschalansätzen zu-
sammengefasst.  

Die größten Abweichungen ergeben sich aus folgenden Projekten, die hinter dem Ansatz lie-
gen: 

I3002-0006 Endausbau des Baugebietes Nr. 232 Auf dem Beerenkamp 

I0468-0021 Neubau einer Sporthalle Wulfen 

I0105-0002 Qualifizierung des Jahnsportplatzes I3002-0026 Endausbau Gewerbegebiet 
Lembeck West – B-Plan Nr.8 

I0468-0006 Erweiterungsbau Rathaus 

I3002-0050 Ern. Teilst. Gelsenk. Str. zw. Feldmarkstr. u. Tönsholt 

I9005-0102 DORF - RH - A1.1 - Umgestaltung Ortskern Rhade 

I3002-0061 Erneuerung/Endausbau Baldurstraße 

I9004-0013 Barrierefreier Ausbau v. 15 Bushaltestellen 

I2004-0003 Neubau Rettungswache Lembeck/Rhade 

I0468-0007 Kernsanierung Rathaus 

I2002-0052 Neugestaltung des Schulhofs der Albert-Schweitzer-Schule 

I0468-0023 Neubau Juliussporthalle 

8.3 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 

 

Im Haushaltsplan 2023 wurden einige Maßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze von 
20.000 € ausgewiesen. Die Festwerte werden nun im Folgenden näher betrachtet. 

Auszahlungen Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Auszahlungen für 
Baumaßnahmen

        24.119.690,00       12.992.968,22      11.695.647,41         1.297.320,81   

Auszahlungen insgesamt 24.119.690,00 12.992.968,22 11.695.647,41 1.297.320,81

Auszahlungen Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen

4.536.235,00         4.175.356,82        4.169.972,64       5.384,18             

Auszahlungen insgesamt 4.536.235,00     4.175.356,82   4.169.972,64  5.384,18           



 

8.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 

 

9 Einzahlungen des Investitionshaushaltes 

 

9.1 Zuwendungen für Investitionen 

Unter die Zuwendungen für Investitionen fallen die allgemeine Investitionspauschale, die in-
vestiven Anteile an der Sport- und Schulpauschale und Zuweisungen für bestimmte Projekte.  

 

Sachkonto Name Ansatz 2023 Ergebnis 2023

78320010 Beschaffung Bücherei-Medien Festwert 80.500,00    77.688,76       

78320020 Dienst- und Schutzkleidung Festwert 185.000,00  179.076,54     

78320037 Beschaffung Feuerwehrschläuche Festwert 2.700,00     1.954,22        

78320038 Beschaffung Atemschutzausrüstung Festwert 42.100,00    43.157,56       

78320140 Beschaffung Schulmöbel Festwert 175.000,00  104.536,24     

78320150 Beschaffung Kiga-Möbel Festwert 31.000,00    34.792,05       

78320160 Beschaffung Büromöbel allg. Verwaltung Festwert 100.000,00  139.037,47     

78591204 Neubau/Erneuerung v. Kinderspielplätzen - Festwert 163.500,00  108.246,42     

Auszahlungen Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Geschäftsanteile Entwicklungs-
gesellschaft Wulfen (EW)

700.000,00 700.000,00 5.194,39 694.805,61                

RWW 310.000,00 303.106,70 0,00 303.106,70                

Auszahlung Darlehen 
Beteiligungen

3.000.000,00 1.150.000,00 1.153.888,46 3.888,46 -                   

Gesellschaftsanteile Kommunale 
Dienstleistungsgesellschaft

2.000,00 66,65 6,36 60,29                        

Auszahlungen insgesamt 4.012.000,00 2.153.173,35 1.159.089,21 994.084,14               

Einzahlungen Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 

2023/2022

Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen

15.607.931,00       15.593.704,12       12.994.980,77       2.598.723,35         

Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Sachanlagen

270.000,00            497.267,60            748.667,40            251.399,80 -           

Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Finanzanlagen

660.000,00            500.000,00            200.000,00            300.000,00            

Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 
Entgelten

3.594.900,00         676.102,03            765.440,96            89.338,93 -            

Einzahlungen gesamt 20.132.831,00   17.267.073,75   14.709.089,13   2.557.984,62     

Einzahlungen Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
  Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022 

Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen

15.607.931,00 15.593.704,12 12.994.980,77 2.598.723,35

Einzahlungen 
insgesamt

15.607.931,00 15.593.704,12 12.994.980,77 2.598.723,35



 

9.2 Veräußerung von Sachanlagen 

 

9.3 Veräußerung von Finanzanlagen 

 

9.4 Beiträge und ähnliche Entgelte 

Hierunter fallen insbesondere die Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung von 
Straßen, Wegen und Plätzen und die Oberflächenentwässerung der Straßen, die KAG-Beiträge 
für die nochmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (Erneuerung, Verbesserung), 
Ablösebeiträge für Stellplätze und Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft. 

 

Die Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen bleiben hinter dem Ansatz, da mit dem Ausbau 
diverser Straßen bisher noch nicht begonnen wurde. Daher verschiebt sich die Vorausleis-
tungserhebung auf die tatsächliche Durchführung der Straßenbaumaßnahmen. Die Erschlie-
ßungsanlagen wurden nicht wie geplant ausgebaut. 

10 Finanzierungstätigkeit 

Unter der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde sind die Aufnahmen und die Tilgung der Inves-
titions- und Liquiditätskredite zu erfassen. Sofern die Stadt Darlehen gewährt, gehören die 

Zuwendungen Plan 2023 Erebnis 2023

Investitionspauschale allgemein 4.870.563,00 4.870.563,32 

Schulpauschale 0,00 0,00 

Sportpauschale 0,00 57.817,00 

WMM 7.804.400,00    7.841.406,33    

KinFvG 42.300,00         10.800,00         

sonstige 2.890.668,00    2.813.117,47    

Gesamt 15.607.931,00 15.593.704,12 

Einzahlungen Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
 Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022 

Einzahlungen aus der 
Veräußerung von 
Sachanlagen

270.000,00          497.267,60        748.667,40             251.399,80 -                

Einzahlungen 
insgesamt

270.000,00 497.267,60 748.667,40 -251.399,80 

Einzahlungen Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
  Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022 

Veräußerung von 
Finanzanlagen

660.000,00              500.000,00          200.000,00          300.000,00          

Einzahlungen insgesamt 660.000,00 500.000,00 200.000,00 300.000,00 

Einzahlungen Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Beiträge und ähnliche 
Entgelte

3.594.900,00       676.102,03          765.440,96         89.338,93 -         

Einzahlungen insgesamt 3.594.900,00 676.102,03 765.440,96 -89.338,93 



Gewährung und die Tilgung ebenfalls in diese Kategorie. Die Ein- und Auszahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit zeigen somit nur die rein finanzwirtschaftlichen Transaktionen auf.  

10.1 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

 

10.2 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

 

Für die Finanzierung von Maßnahmen wurden in 2023 ein Investitionskredit über 5 Mio. € 
aufgenommen. Es ergibt sich zusätzlich eine Buchung von 6.395 € aus der Tilgung von Ge-
haltsvorschüssen. Die 18 Mio. € ergeben sich aus der Umschuldung von Liquiditätskrediten. 

  
11 Ermächtigungsübertragungen 

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle Auszahlungen für ein Haushaltsjahr. Werden im 
Haushaltsjahr jedoch nicht alle Ermächtigungen für Investitionen in Anspruch genommen, kön-
nen diese gem. § 22 KomHVO auf das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Dazu wer-
den die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan für das Folgejahr erhöht. 

Um die Ermächtigungen zu übertragen, müssen Grund und Höhe der zu übertragenden Er-
mächtigungen gem. § 22 I KomHVO festgelegt werden. Keine Wahlmöglichkeit besteht, wenn 
es bereits Verpflichtungen z. B. durch Aufträge oder Verträge gibt. 

Auszahlungen Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Gewährung von Lohn-/ Gehaltsvorschüssen 8.000,00                7.500,00                6.700,00                800,00                  

ordentliche Tilgung von Investitionskrediten 
des Landes

320.000,00             301.107,15             332.017,47             30.910,32 -             

Umschuldung von Investitionskrediten bei 
Kreditinstituten

0,00 0,00 0,00 0,00

Tilgung von Investitionskrediten bei 
Kreditinstituten

7.480.000,00          7.118.554,04          7.148.646,88          30.092,84 -             

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 37.939.369,84        15.461.925,01        22.477.444,83        

Auszahlungen insgesamt 7.808.000,00    45.366.531,03  22.949.289,36  22.417.241,67  

Einzahlungen Plan 2023 Ist 2023 Ist 2022
Veränderung Ist 
2023/ Ist 2022

Tilgung von Lohn-/ 
Gehaltsvorschüssen

8.000,00 6.395,00 1.730,00 4.665,00         

Tilgung 
Arbeitgeberdarlehen

0,00 0,00 0,00 0,00

Investitionskredite des 
Landes

0,00 0,00 0,00 0,00

Investitionskredite bei 
Kreditinstituten

15.653.794,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00    

Sonderprojekte - 
Investitionskredite

0,00 0,00 0,00 0,00

Umschuldung von 
Investitionskrediten

0,00 0,00 0,00 0,00

Sonderprojekte -
Liquiditätskredite

0,00 0,00 0,00 0,00

Liquiditätskredite 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

Einzahlungen 
insgesamt

15.661.794,00   23.006.395,00   1.730,00              23.004.665,00   



Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze wurden auf der Auszahlungsseite Ermächtigungs-
übertragungen für die Fortsetzung von bereits begonnenen Baumaßnahmen und für bereits 
erteilte Aufträge gebildet. Sie betragen insgesamt 23.200.890,19 €.  
Der Betrag setzt sich aus neu gebildeten Ermächtigungen von 18.526.212,92 € sowie weiter 
vorgetragenen Ermächtigungen aus 2022 in Höhe von 4.674.677,27 € zusammen. 

Auf der Einzahlungsseite betragen die Kreditermächtigungen insgesamt 9.132.051,98 €. Davon 
wurden alle neu in 2023 gebildet. 

Eine Einzelaufstellung über die gebildeten Ermächtigungen sowie über die Inanspruchnahme 
2023 der in Vorjahren gebildeten Ermächtigungen findet sich im Anhang - Anlage Nr. 7. 
 
12 Verpflichtungsermächtigungen 

Im Haushaltsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 5,36 Mio. € 
geplant worden. Davon wurden in 2023 für zwei Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen 
in Höhe von 747.966 € in Anspruch genommen. 

13 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 

Gem. § 83 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO NRW) sind überplanmäßige und außerplanmä-
ßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung 
muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwen-
dungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, wenn ein solcher nicht bestellt ist, der 
Bürgermeister, soweit der Rat keine andere Regelung trifft. Der Kämmerer kann mit Zustim-
mung des Bürgermeisters und des Rates die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete 
übertragen. Sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlun-
gen erheblich, bedürfen sie gemäß Abs. 2 der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen 
sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen. 

Durch das zweite NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde der § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW ge-
ändert. Die bisherige Unterscheidung zwischen einem bestellten Kämmerer mit erweiterten 
Befugnissen und einem beauftragten Kämmerer mit eingeschränkten Befugnissen ist damit 
weggefallen. Nunmehr hat der beauftragte Kämmerer die gleichen Befugnisse wie der bestellte 
Kämmerer. Insofern ist der zweite Halbsatz in § 14 Abs. 2 der Hauptsatzung durch die Geset-
zesänderung gegenstandslos geworden. Die Verwaltung wird dem Rat in Zusammenhang mit 
der nächsten Überarbeitung eine diesbezügliche Anpassung der Hauptsatzung vorschlagen. 

Am 01.10.2021 wurde Herr Meyer vom Rat zum neuen Stadtkämmerer bestellt.  

Demzufolge entscheidet er über die Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, soweit die Entscheidung nicht dem 
HFA oder Rat obliegt. 

Der Rat der Stadt Dorsten hat die Zuständigkeiten wie folgt geregelt: 

 
• Genehmigung durch den Kämmerer  bis 50.000 € 

• Genehmigung durch den HFA 50.000 – 250.000 € 

• Genehmigung durch den Rat über 250.000 € 

 

 

 

 



Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaus-
halt 

In 2023 wurden folgende Genehmigungen erteilt: 

 

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt 

In 2023 wurden folgende Genehmigungen erteilt: 

 
 
Die im Entwurf bisher nicht genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen i.H.v.  
5.392.219,31 € und Auszahlungen über 41.980,50 € wurden dem Rat in der Sitzung am 
25.09.2024 zur Beschlussfassung mit Drucksachen Nr. 198/24 vorgelegt. In der Sitzung wurde 
auch der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 dem Rat zugeleitet. 
 
Darüber hinaus sind im Rahmen der endgültigen Jahresabschlussarbeiten bisher nicht geneh-
migte über- und außerplanmäßige Aufwendungen über 421.682,79 € entstanden, welche dem 
Rat zur Genehmigung vorgelegt werden.  
 
14 Gleichstellungsplan 

Die Stadt Dorsten verfügt über einen Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleich-
stellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungs-
gesetz - LGG). Der aktuelle Gleichstellungsplan gilt für die Jahre 2022 bis 2025.  
 
 

Anzahl Volumen

Rat 15 12.952.919,31           

HFA 3 441.223,07                

Kämmerer 10 347.091,11                

bisher nicht genehmigt 3 421.682,79                

Summe 31      14.162.916,28        

Die Deckung erfolgt durch: 
Einsparungen und Mehrerträge, twl. Im Rahmen des 
Jahresabschlusses.

Anzahl Volumen

Rat 1 3.041.980,50             

HFA 4 308.865,87                

Kämmerer 8 233.125,54                

bisher nicht genehimgt 0 -                           

Summe 13 3.583.971,91          

Die Deckung erfolgt durch: 
Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen



15   Aufwendungen und Erträge zwischen der Stadt und den vollkonsolidierungs-

pflichtigen Aufgabenbereichen (§ 38 Abs. 2 KomHVO)  

 

In den Jahren 2010 bis 2018 hat die Stadt nach § 116 GO NRW einen Gesamtabschluss unter 
Einbeziehung des Entsorgungsbetriebes Stadt Dorsten (EBD), der Dorstener Wohnungsgesell-
schaft mbH (DWG) und ab 2014 der Dorsten Netz GmbH & Co. KG (DNG) aufgestellt.  
 
Mit dem Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzwesens für 
Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW (2. NKFWG NRW) wurden die Möglichkeiten eines 
Verzichts auf Aufstellung eines Gesamtabschlusses erweitert. Da die Voraussetzungen für ei-
nen Verzicht zutreffen, hat der Rat am 25.09.2024 unter der Drucksachennr. 236/24 beschlos-
sen, für 2023 keinen Gesamtabschluss aufzustellen. 
 
Da die Stadt von der größenabhängigen Befreiung des Gesamtabschlusses und des Gesamtla-
geberichtes Gebrauch macht, sind gem. § 38 KomHVO im Anhang des städtischen Jahresab-
schlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidie-
rungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen zu machen. 
 
Im Jahr 2023 wurden mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenberei-
chen folgende Aufwendungen und Erträge erzielt: 
 
  Aufwendungen Erträge 
Stadt – EBD *     

Kosten der Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Markt-
reinigung und Entwässerung  12.084.971   

Kraftstoffe, Reparatur u. Wartung städtischer Fahrzeuge 500.885   
sonstige Sach- und Dienstleistungen des EBD 184.592   
Miete des Entsorgungsbetriebes   222.363 
Personal- und Sachkostenerstattungen   713.907 
Zinsen   0 

insgesamt 12.770.449 936.271 
Stadt – DWG *     

Verwaltung des städt. Wohnungsbesitzes und der Unter-
künfte für Obdachlose u. Asylbewerber 34.547   
Miete der Stadtinfo 12.138  
Grundbesitzabgaben  721.399 
Dividende   16.000 

insgesamt 46.685 737.399 
Nachrichtlich: 
Umsätze auf Treuhandkonten 851.403 203.504 
Stadt - DNG     
Konzessionsabgaben   2.763.377 
Gewinnausschüttung   732.971 
Zinsen für Gesellschafterdarlehen   150.888 
sonstige Kostenerstattungen   779,69 

insgesamt 0 3.648.016 
 
* Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes sind die Jahresabschlüsse der DWG und des EBD für 

2023 noch nicht geprüft. Zahlen sind unter Vorbehalt zu betrachten und könnten sich unter Umständen 
noch ändern. 



 

 

 

 

 

 

VI. Sonstige Angaben  
(z.B. gem. § 45 Abs. 2 KomHVO) 



Zeilen Nummer Beschreibung Original-Ansatz
Ergebnis am 

Stichtag 

HHJ 2023 31.12.2023
100    Steuern und ähnliche Abgaben 106.668.800,00 116.229.270,30 9.560.470,30 -665.522,22 0,00
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 76.296.895,00 82.053.295,71 5.756.400,71 0,00 0,00
300 + Sonstige Transfererträge 912.200,00 1.397.152,73 484.952,73 0,00 0,00
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 42.596.900,00 45.381.996,48 2.785.096,48 0,00 0,00
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.281.000,00 4.187.609,08 906.609,08 34.299,20 0,00
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.328.050,00 14.510.903,20 2.182.853,20 0,00 0,00
700 + Sonstige ordentliche Erträge 5.064.900,00 12.708.383,93 7.643.483,93 0,00 0,00
800 + Aktivierte Eigenleistungen 220.000,00 63.147,50 -156.852,50 0,00 0,00
900 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000 = Ordentliche Erträge 247.368.745,00 276.531.758,93 29.163.013,93 -631.223,02 0,00
1100 - Personalaufwendungen 66.006.300,00 64.820.907,92 -1.185.392,08 0,00 0,00
1200 - Versorgungsaufwendungen 6.599.497,00 7.415.776,41 816.279,41 0,00 0,00
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.644.055,00 52.499.400,30 -144.654,70 44.733,63 61.114,00
1400 - Bilanzielle Abschreibungen 15.580.300,00 16.558.449,01 978.149,01 0,00 0,00
1500 - Transferaufwendungen 104.172.400,00 113.178.533,38 9.006.133,38 0,00 49.105,07
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.872.670,00 8.728.573,27 2.855.903,27 0,00 168.803,56
1700 = Ordentliche Aufwendungen 250.875.222,00 263.201.640,29 12.326.418,29 44.733,63 279.022,63

1800 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.506.477,00 13.330.118,64 16.836.595,64 -675.956,65 -279.022,63
1900 + Finanzerträge 1.701.300,00 1.350.812,69 -350.487,31 0,00 0,00
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.990.000,00 4.515.206,24 -474.793,76 0,00 0,00

2100 = Finanzergebnis -3.288.700,00 -3.164.393,55 124.306,45 0,00 0,00

2200 = Ordentliches Ergebnis -6.795.177,00 10.165.725,09 16.960.902,09 -675.956,65 -279.022,63
2300 + Außerordentliche Erträge 5.275.600,00 954.979,28 -4.320.620,72 0,00 0,00
2400 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2500 = Außerordentliches Ergebnis 5.275.600,00 954.979,28 -4.320.620,72 0,00 0,00

2600
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen -

-1.519.577,00 11.120.704,37 12.640.281,37 -675.956,65 -279.022,63

2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 652.700,00 669.000,00 16.300,00 0,00 0,00
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 652.700,00 669.000,00 16.300,00 0,00 0,00

2900 = Ergebnis -1.519.577,00 11.120.704,37 12.640.281,37 -675.956,65 -279.022,63

Übersicht Nr. 1

Ukrainekrieg-
bedingte 

Abweichung
Saldo

Coronabedingte 
Abweichung



Kostenträger Sachkonto Beschreibung Ansatz Buchungen

 Corona bedingte 

Abweichung 

 Ukrainekrieg 

bedingte 

Abweichung 
0212201 44010720 Erstattung von Geschäftsaufwendungen 100,00 €              34.299,20 €             34.299,20          -                 
0212201 52017913 Sonst. Verwalt.-/Betriebsausgaben 33.000,00 €         48.949,08 €             44.733,63          -                 
0322101 52017200 Fahrtkosten, Wegstreckenentschädigung 345.100,00 €        589.015,81 €           -                     11.114,00       
0531301 53013320 Leistungen Typ U; AE § 24 AufenthG – lfd. Verfahre -  €                   6.530,12 €               -                     6.530,12        
0531301 53013321 Leistungen Typ U; AE § 24 AufenthG – Krankenhilfe -  €                   42.574,95 €             -                     42.574,95       
0537501 52015210 GWG Fachamt 1.000,00 €           50.209,44 €             -                     50.000,00       
0537501 54012000 Mieten, Pachten unbewegl. Vermögen 20.000,00 €         -  €                      -                     168.803,56     
1661101 40010210 Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer 41.120.000,00 €   39.591.679,51 €       665.522,22 -       -                 



Fertiggestellte, aber noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen zum Bi-
lanzstichtag 31.12.2023

Die Beitragspflicht für erstmalig hergestellte Erschließungsanlagen entsteht nach dem Bau-
gesetzbuch (BauGB) mit der endgültigen Herstellung. Zu der endgültigen Herstellung im
Rechtssinn gehört zum einen die technische Fertigstellung entsprechend den Merkmalen der
endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen gemäß der Erschließungsbeitragssatzung.
Zum anderen gehören die rechtlichen Voraussetzungen, wie z. B. Eingang der letzten Unter-
nehmerrechnung, Herstellung nach den Vorgaben eines Bebauungsplanes oder Verfahrens
nach § 125 (2) BauGB, Widmung der Erschließungsanlage und der Abschluss des Grunder-
werbs dazu.
Zum o. a. Bilanzstichtag gab es keine beitragsfähigen Erschließungsaniagen nach dem
BauGB, die gemäß der o. a. Kriterien endgültig hergestellt worden sind, aber noch nicht
abgerechnet waren. Vor dem Entstehen von Beitragsansprüchen von technisch fertiggestell-
ten Erschließungsanlagen müssen noch die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.
Die Beitragspflicht für Straßenbaumaßnahmen nach dem kommunalen Abgabenrecht
(KAG) entsteht mit der technischen Fertigstellung entsprechend dem von der Gemeinde
aufgestellten Bauprogramm und der Abnahme der Maßnahme.
Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 war bereits für folgende Straßenbaumaßnahme nach
KAG die Beitragspflicht entstanden:

Straßenbaumaßnahme Voraussichtlich zu erhebende
Beiträge ca.

Drossel- und Nachtiqallenweq 268.000,00

Eine Abrechnung konnte bisher noch nicht durchgeführt werden, da das bauausführende
Unternehmen noch keine Schlussrechnung ausgestellt hatte. Diese wurde zum Jahresende
eingereicht und befindet sich derzeit in der Prüfung. Die voraussichtlich zu erhebenden Bei-
träge ergeben sich aus der Vorkalkulation. Die endgültig abzurechnenden Beiträge ergeben
sich erst nach Prüfung der Schlussrechnung und der sich daran anschließenden Ermittlung
des umlagefähigen Aufwandes.

Übersicht Nr. 2



Vertragsgegenstand
Vertrags- 

beginn
Vertrags- ende

Laufzeit in 

Jahren
Jahresbetrag 2023

Büromaschinen (Drucker) Dezentrales 

Druckerkonzept StA 51
01.07.2013 b.a.W. 5 12.457,05 €

Miete EC-Terminals Bürgerbüro u. Standesamt 10.01.2017 b.a.W. 6 7.088,14 €

Umsatzbeteiligung Fotostation im Rathaus 

(Platzgeber)
09.08.2018 08.08.2023 5 63.568,21 €

Gebäude-Mietvertrag Bismarckstr. 1 - 19 und 

Halterner Str. 28
01.07.2015 30.12.2024 6 561.247,56 €

Gebäude-Mietvertrag NEF-Station 15.10.2008 15.10.2023 10 38.040,00 €

Gebäude-Mietvertrag Kindergarten Auf'm Diek 15.10.2002 31.07.2023 21 41.444,32 €

Gebäude-Mietvertrag Schule Deuten 13.01.2005 12.01.2025 20 116100 ,00
Gebäude-Mietvertrag TE Theodor-Heuss-Str. in 

Heinrichstraße
01.04.2006 b.a.W.

autom.

Verlängerung
9.480,00 €

Gebäude-Mietvertrag Neue Räumlichkeiten 

Stadtinformartion, Dorstener Arbeit, etc.
01.04.2021 31.03.2036 15 822.528,00 €

Mietvereinbarung Container Neue Schule 1. BA 01.08.2021 31.07.2026 5 133.964,40 €

Mietvereinbarung Container Neue Schule 2. BA 15.08.2022 31.07.2026 5 118.702,50 €

Mietvereinbarung Container Augustaschule 15.08.2022 31.07.2027 5 174.216,00 €

Mietvereinbarung Container Antoniusschule 01.09.2021 31.07.2026 5 124.807,20 €

Mietvereinbarung Container Wittenbrinkschule 01.09.2023 31.07.2028 5 313.588,80 €

Gebäude-Mietvertrag Gebäude Bahnhofstraße 

20 für Gruppe Kita Stuvenberg
01.07.2022 31.07.2025 3 27.000,00 €

Gebäude-Untermietvertrag Kolkstraße 20 01.12.2021 30.11.2026 5 23.007,60 €

Miete Seniorenbegeg-nungsstätte An der Vehme 

3
01.02.1995 b.a.W.

autom.

Verlängerung
11.083,88 €

Miete Seniorenbegeg-nungsstätte Berliner Platz
01.08.1989 31.07.2019

autom.

Verlängerung
13.000,00 €

Büromaschinen (Drucker) 01.07.2013 b.a.W. 5 12.457,05 €

Pacht Kinderspielplatz Op de Kuhlen 01.04.1978 31.03.2033
autom.

Verlängerung
35.281,80 €

laufende Kosten, Wartung und Bereitstellung 

von diversen Druckern an allen Schulstandorten
b.a.W.

autom.

Verlängerung
149.554,87 €

2.692.517,38 €

Vertragsgegenstand
Vertrags- 

beginn
Vertrags- ende

Laufzeit in 

Jahren
Jahresbetrag 2023

 Prüfsoftware ÖR 12.07.2017 31.12.2024 1 8.908,56 €

Prosoz 14plus 01.01.2007 b.a.W.
autom.

Verlängerung
18.030,93 €

Prowinkita 01.08.2006 b.a.W.
autom.

Verlängerung
7.258,67 €

KITA-Navigator 01.11.2019 b.a.W. 6 8.341,11 €

Openweb/FM 01.10.2012 b.a.W.
autom.

Verlängerung
14.813,50 €

Software Kita-Plus b.a.W.
autom.

Verlängerung
9.421,64 €

EVB- Dienstvertrag - Betr. D zweckverb. 

Datennetz (DV-0028)
b.a.W.

autom.

Verlängerung
83.591,00 €

EVB- Dienstvertrag - Betr. Dokum.-Management-

Syst. VIS
b.a.W.

autom.

Verlängerung
74.719,00 €

EVB- Dienstvertrag - GKD Radar (DV-0234) b.a.W.
autom.

Verlängerung
6.838,72 €

EVB- Dienstvertrag - LuGM b.a.W.
autom.

Verlängerung
17.746,00 €

Sonstige erhebliche mehrjährige finanzielle Verpflichtungen 

I. Miet- und Pachtverträge

Zwischensumme I.

II. Lizenzverträge

Übersicht Nr. 3



EVB- Dienstvertrag - Zentr. IN-Zugang (DV-

0562)
b.a.W.

autom.

Verlängerung
20.206,00 €

EVB- IT VPN Standorte b.a.W.
autom.

Verlängerung
5.000,00 €

EVB-IT Advis (DV-0004) b.a.W.
autom.

Verlängerung
20.211,00 €

Betreuung Florian II (DV-0190) b.a.W.
autom.

Verlängerung
5.299,00 €

Generallizenz für das Formularsystem (DV-0198) b.a.W.
autom.

Verlängerung
5.162,00 €

Betrieb OK.EWO (DV-0271) b.a.W.
autom.

Verlängerung
87.444,00 €

Betrieb OK.Sozius-SGB XII (DV-0281) b.a.W.
autom.

Verlängerung
25.419,00 €

Betrieb LOGA (DV-0309) b.a.W.
autom.

Verlängerung
88.586,00 €

Betrieb SC-Owi (DV-0326) b.a.W.
autom.

Verlängerung
31.083,00 €

Betrieb WinAWOS (DV-0509) b.a.W.
autom.

Verlängerung
6.644,00 €

Finanzsoftware INFOMA (DV-0689) 01.01.2020 31.12.2029 10 1.525.248,00 €

Betrieb BIBLIOTHEKAplus b.a.W.
autom.

Verlängerung
49.805,08 €

Veeam Backupsoftware b.a.W. 1 10.000,00 €

Ticketsystem b.a.W. 1 5.426,09 €

Software Bibliothek (Dienstvertrag) ab 2020 b.a.W.
autom.

Verlängerung
35.285,88 €

Servicevertrag bibliotheca Germany GmbH 

Instandh. / Pflege Selbstverbuchung
ab 2019 b.a.W.

autom.

Verlängerung
5.338,32 €

Prosoz 14plus
01.01.2007 b.a.W.

autom.

Verlängerung
18.030,93 €

Prowinkita
01.08.2006 b.a.W.

autom.

Verlängerung
7.258,67 €

KITA-Navigator 01.11.2019 b.a.W. 6 8.341,11 €

Openweb/FM
01.10.2012 b.a.W.

autom.

Verlängerung
14.813,50 €

Software Kita-Plus
b.a.W.

autom.

Verlängerung
9.421,64 €

Freiwillige Betriebskosten-zuschüsse Kita's
01.08.2008 b.a.W.

autom.

Verlängerung
609.972,75 €

Freiwillige Betriebskosten-zuschüsse Kita's
01.08.2018 b.a.W.

autom.

Verlängerung
468.420,05 €

Betriebskostenzuschuss Kita Pestalozzistraße
01.08.2008 b.a.W.

autom.

Verlängerung
52.558,68 €

Betriebskostenzuschuss Kita Reiherstraße 12.05.1995 12.05.2045 50 25.139,86 €

Catering Kitas
01.08.2021 b.a.W.

autom.

Verlängerung
480.973,58 €

3.870.757,27 €

Allg. Haftpflicht 01.01.1946 31.12.2023 1 205.407,80 €

Elektronikversicherung 01.01.2012 31.12.2017 6 5.738,58 €

Schülerversicherung Nr. 800646 01.01.1983 31.12.2023 1 7.083,36 €

Vermögenseigenschaden-versicherung 15.08.1964 31.12.2023 1 19.812,31 €

Kfz-Versicherung 01.01.2013 31.12.2023 1 140.822,70 €

D&O 13.10.2011 31.12.2023 1 8.836,46 €

Gebäude- und Inhaltversicherung 01.01.2017 01.01.2022 5 415.218,10 €

gesetzl. Unfallversicherung Freiwillige 

Feuerwehr
b.a.W.

autom.

Verlängerung
53.354,66 €

Notarzthaftpflichtversicherung b.a.W.
autom.

Verlängerung
10.151,89 €

Beiträge Sterbekasse und 

Kreisfeuerwehrverband
b.a.W.

autom.

Verlängerung
7.698,00 €

874.123,86 €

Glasfaser Premium 1000 14.03.2024 13.03.2027 3 27.631,80 €

III. Versicherungsverträge

Zwischensumme II.

Zwischensumme III.

IV. Wartungsverträge



ACMP Software - Wartung, Support, 

Softwareassurance, Cloud
30.09.2023

autom.

Verlängerung
25.113,55 €

Behördenpostfach (Siegel,Qual.Signatur) b.a.W. 1 8.803,81 €
Softwarepflege und Miete der 

Politesseneingabegeräte
01.04.2018 31.03.2022 4 5.569,20 €

Betrieb SC-OWI b.a.W.
autom.

Verlängerung
31.083,00 €

Softwarepflege Ok.EWO 

(Melderegisterverfahren), 

Dataclearing,EMRA,EMRA NRW, komXwork E-

Akte fürOK.EWO 

(Bürgerservice&Meldeangelegenheiten)

b.a.W.
autom.

Verlängerung
101.669,00 €

Softwarepflege ADVIS ,TEVIS, Einbürgerung 

(Ausländerwesen)
b.a.W.

autom.

Verlängerung
21.053,00 €

Softwarepflege Autista (Personenstandsregister) b.a.W.
autom.

Verlängerung
19.179,00 €

Wartung Top Cash 2 19.03.2019 b.a.W.
autom.

Verlängerung
8.207,25 €

VESTRA-INFRAVISION STRASSE, neuer Vertrag 

vom 07.12.2017; bisherige Wartungskosten 

werden durch Vertragserweiterung um jährlich 

1.428,00 € erhöht, der ältere Vertrag wird durch 

den neuen ersetzt

01.01.2018 31.12.2024 2 5.898,83 €

SupportGIS 01.05.2009 b.a.W.
autom.

Verlängerung
9.371,25 €

QGIS, lokalGIS 29.01.2017 b.a.W.
autom.

Verlängerung
5.236,00 €

Sorfwarepflegevertrag ProBaug 01.01.2002 b.a.W.
autom.

Verlängerung
5.148,94 €

Softwarewartung "TIFFANY" - Grundvertrag 01.01.2000 b.a.W.
autom.

Verlängerung
7.483,52 €

Softwarewartung "TIFFANY"-neu Modul 26 01.03.2003 b.a.W.
autom.

Verlängerung
7.483,52 €

Softwarewartung "TIFFANY"-neu Modul 69 01.03.2006 b.a.W.
autom.

Verlängerung
7.483,52 €

Softwarewartung "TIFFANY" 01.01.2009 b.a.W. 7.483,52 €

Softwarewartung "TIFFANY"- neu Modul 63 01.06.2010 b.a.W.
autom.

Verlängerung
7.483,52 €

Softwarewartung "KKG" 15.02.1998 b.a.W.
autom.

Verlängerung
5.850,19 €

Wartunsgvertrag Brandmeldeanlage 01.01.2020 b.a.W.
autom.

Verlängerung
6.537,52 €

Wartungsvertrag Leitstellentechnik 12.04.2011 b.a.W.
autom.

Verlängerung
18.717,52 €

Wartungsvertrag Tele-kommunikationsanlage 

Feuerwache
01.06.2010 01.06.2015 5 5.998,00 €

Reinigung von Schutzkleidung RettD 01.01.2017 31.12.2020 3 28.167,30 €

376.652,76 €

Freiwillige Betriebskosten-zuschüsse Kita's 01.08.2008 b.a.W.
autom.

Verlängerung
609.972,75 €

Freiwillige Betriebskosten-zuschüsse Kita's 01.08.2018 b.a.W.
autom.

Verlängerung
468.420,05 €

Betriebskostenzuschuss Kita Pestalozzistraße 01.08.2008 b.a.W.
autom.

Verlängerung
52.558,68 €

Betriebskostenzuschuss Kita Reiherstraße 12.05.1995 12.05.2045 50 25.139,86 €

Catering Kitas 01.08.2021 b.a.W.
autom.

Verlängerung
480.973,58 €

Unterbringung v. Fundtieren 01.01.2013 31.12.2032 20 855.000,00 €

Kulturbereich b.a.W.
autom.

Verlängerung
5.345,48 €

Betrieb des Personalverfahrens LOGA 01.01.2004 31.12.2028
autom.

Verlängerung
122.300,00 €

Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische 

Betreuung
b.a.W.

autom.

Verlängerung
80.000,00 €

Zwischensumme IV.

V. langfristige Rahmenvereinbarungen, Dauerlieferungsverträge



ASZ Unterweisungsmodul 01.04.2022 b.a.W.
autom.

Verlängerung
45.000,00 €

Beratung, Fachliteratur, Fortbildungen etc. 04.12.2003
autom.

Verlängerung
5.061,24 €

Winterdienst 01.11.2022 31.03.2025 3 18.049,23 €
Reinigungsvertrag Los 2

Unterhaltsreinigung
01.08.2019 31.07.2023 4 4.125.261,35 €

Reinigungsvertrag Los 1

Unterhalts-, Grundreinigung
01.08.2020 31.07.2024 4 469.161,61 €

Fensterreinigung 01.02.2024 31.12.2025 2 120.291,36 €

Handtuch- und Toilettenpapier 01.01.2020 31.12.2022 3 32.057,33 €

Strom 01.11.2023 31.12.2025
autom.

Verlängerung
3.747.268,35 €

Gas 01.11.2023 31.12.2025
autom.

Verlängerung
1.854.406,88 €

Wärmelieferungsvertrag Maria Lindenhof (VHS, 

Bibliothek)
05.07.1995 31.12.1996

autom.

Verlängerung
81.994,71 €

Wärmelieferungsvertrag Maria Lindenhof 

(Gymnasium, Sporthalle Gymnasium)
05.07.1995 31.12.1996

autom.

Verlängerung
164.670,50 €

Wärmelieferungsvertrag Gemeinschaftshaus 01.09.2000 31.12.2015 15 32.699,33 €

Wärmelieferungsvertrag Freizeitbad 05.07.1995 31.12.1996 66.290,99 €
Wärmelieferungsvertrag Anteil Hauptfeuer- und 

Rettungswache aus gemeinsamer Anlage mit 

dem EBD

01.03.2004 31.03.2024 20 49.017,28 €

Wärmelieferungsvertrag Don-Bosco-Schule, 

Laurentius-Sporthalle
16.08.2001 30.09.2016 15 18.706,35 €

Wärmelieferungsvertrag Sporthalle 

Gesamtschule
01.09.2000 31.12.2015 15 43.329,74 €

Wärmelieferungsvertrag Korczakschule (+ 

Wittenbrinkschule + Wittenbrinkschule OGS)
01.10.2004 30.09.2019 15 35.639,38 €

Wärmelieferungsvertrag Rathaus 11.01.1996 10.01.2016 20 59.066,00 €

Wärmelieferungsvertrag Sekundarschule 22.05.1998 21.05.2018 20 106.687,62 €
Wärmelieferungsvertrag Sporthalle Juliusstr. 

Vertrag hat keine Unterschrift, entspricht jedoch 

optisch dem Vertrag Sekundarschule

22.05.1998 21.05.2018 20 27.059,94 €

Wärmelieferungsvertrag Urbanusschule 01.09.2002 30.09.2017 15 36.226,28 €

Wärmelieferungsvertrag Sporthalle 

Wittenbrinkschule
01.01.2001 31.12.2010 10 15.216,23 €

Wärmelieferungsvertrag KiGa Theodor-Heuss-

Straße
01.01.2013 31.12.1932 20 5.062,94 €

Grünpflege 01.04.2022 31.03.2024 2 1.275.174,26 €

15.133.109,29 €

kath. Ehe-, Familie- und Lebensberatungsstelle 04.10.2001 b.a.W.
autom.

Verlängerung
18.050,00 €

Sozialräumliches Kontraktmanagement 01.01.2021 31.12.2024 4 315.109,20 €

Sozialräumliches Kontraktmanagement 01.01.2021 31.12.2024 4 371.658,30 €

Sozialräumliches Kontraktmanagement 01.01.2021 31.12.2024 4 319.268,25 €

Sozialräumliches Kontraktmanagement 01.01.2021 31.12.2024 4 390.741,00 €

Rufbereitschaft 01.11.2020 b.a.W.
autom.

Verlängerung
51.357,44 €

Poollösung 01.08.2018 b.a.W.
autom.

Verlängerung
421.846,35 €

Drogenkontaktladen Café Kick 01.01.2015 b.a.W.
autom.

Verlängerung
103.399,36 €

Psychosoziale Beratungsstelle 01.01.2015 b.a.W.
autom.

Verlängerung
99.000,00 €

Kooperation Babyberatung  01.01.2020 31.12.2023 3 8.402,68 €

Streetworkprojekt 01.01.2015 5 80.914,79 €

Streetwork LEO 01.10.2015 b.a.W.
autom.

Verlängerung
26.300,00 €

Personalkostenanteil LEO 01.10.2015 b.a.W.
autom.

Verlängerung
31.281,32 €

Übernahme Platzwartaufgaben SuS GW 

Barkenberg
01.01.2013 b.a.W.

autom.

Verlängerung
10.000,00 €

Zwischensumme V.

VI. Sonstige wesentliche Verträge (jährl. Verpflichtung > 5.000 €)



Übernahme Platzwartaufgaben BVH Dorsten 01.01.2013 b.a.W.
autom.

Verlängerung
10.000,00 €

Übernahme Platzwartaufgaben FC RW Dorsten 01.01.2013 b.a.W.
autom.

Verlängerung
10.000,00 €

Übernahme Platzwartaufgaben SuS Hervest-

Dorsten
01.01.2013 b.a.W.

autom.

Verlängerung
10.000,00 €

Übernahme Platzwartaufgaben SV RW Deuten 01.01.2013 b.a.W.
autom.

Verlängerung
10.000,00 €

Sporförderung Trägerverein Hallenbad Wulfen 01.08.2013 b.a.W.
autom.

Verlängerung
79.602,00 €

Sportförderung Stadtsportverband 01.01.2013 b.a.W.
autom.

Verlängerung
20.000,00 €

Zuschuss GHW b.a.W.
autom.

Verlängerung
221.800,00 €

Zuschuss Bürgerparkverein Maria Lindenhof b.a.W.
autom.

Verlängerung
30.000,00 €

Zuschuss Innenstadtmarketing

DIA Dorsten
b.a.W.

autom.

Verlängerung
30.000,00 €

laufende Kosten Drucker 01.10.2023 30.09.2028 5 119.833,00 €

Durchführung der OGS Bonifatiussschule 01.08.2017 b.a.W.
autom.

Verlängerung
189.854,00 €

Durchführung der OGS Agathaschule, 

Pestalozzischule, Albert-Schweitzer-Schule, 

Antoniusschule und Urbanusschule

01.08.2017 b.a.W.
autom.

Verlängerung
1.571.739,00 €

Durchführung der OGS Augustaschule, Don-

Bosco-Schule und Wittenbrinkschule
01.08.2017 b.a.W.

autom.

Verlängerung
786.156,00 €

Durchführung der OGS Grüne Schule 01.08.2017 b.a.W.
autom.

Verlängerung
428.986,00 €

Durchführung der OGS Wilhelm-Lehmbruck-

Schule
01.08.2017 b.a.W.

autom.

Verlängerung
199.977,00 €

Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im 

Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" von-

Ketteler-Schule und Gymnasium Petrinum

01.08.2013 b.a.W. 1 110.470,00 €

Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im 

Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Erich-

Klausener-Schule und Neue Schule Dorsten

01.08.2013 b.a.W. 1 180.765,00 €

Zuschuss 01.08.1997 b.a.W.
autom.

Verlängerung
48.675,25 €

Zuschuss zum Betrieb des JMW 31.12.2025
autom.

Verlängerung
46.800,00 €

Nutzungspauschale für Aula/Pausenhalle der 

St.Ursula Realschule
01.08.2015 31.07.2025 10

Zuschuss Ursulinen-Schulen 01.08.2015 31.07.2027
autom.

Verlängerung
1.080.000,00 €

Schulschwimmen Wulfen 19.11.2013 b.a.W.
autom.

Verlängerung
53.500,00 €

Schulschwimmen Atlantis 01.08.2013 b.a.W.
autom.

Verlängerung
28.728,00 €

Zuschuss zum lfd.Betrieb ab 2020 b.a.W.
autom.

Verlängerung
6.300,00 €

Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im 

Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"
01.08.2014 b.a.W. 1 27.102,00 €

Personalkostenanteil an Kulturagenten 01.08.2014 b.a.W. 1 19.713,00 €

Zuschuss 01.08.2014 b.a.W. 1 12.500,00 €

Schulfahrten von Ketteler-Schule
Ende Sommer-

ferien 2023

Beginn Sommer-

ferien 2024
1 88.037,07 €

Haldenwangschule
Ende Sommer-

ferien 2023

Beginn Sommer-

ferien 2024
1 234.824,92 €

Begleitpersonen Haldenwangschule
Ende Sommer-

ferien 2023

Beginn Sommer-

ferien 2024
1 39.285,12 €



Rollstuhlfahrten Haldenwangschule
Ende Sommer-

ferien 2023

Beginn Sommer-

ferien 2024
1 22.144,50 €

Rollstuhlfahrten "Ukraine" Haldenwangschule
Ende Sommer-

ferien 2023

Beginn Sommer-

ferien 2024
1 21.756,00 €

Schulfahrten Agathaschule
Ende Sommer-

ferien 2023

Beginn Sommer-

ferien 2024
1 81.654,38 €

Zuschussvereinbarung Pestalozzischule
Ende Sommer-

ferien 2023

Beginn Sommer-

ferien 2024
1 20.000,00 €

Schwimm-u.Sportfahrten
Ende Sommer-

ferien 2023

Beginn Sommer-

ferien 2024
1 39.900,00 €

Schwimm-u.Sportfahrten
Ende Sommer-

ferien 2023

Beginn Sommer-

ferien 2024

autom.

Verlängerung
28.671,72 €

Druck und Layout VHS Programm 15.07.1905 16.07.1905 1 11.425,70 €

Fortschreibung SEP 01.01.2023 31.12.2027 5 22.000,00 €
Migrationsreferat, Glück-Auf-Str. 8, 46284 

Dorsten
01.05.2010 b.a.W.

autom.

Verlängerung
41.794,27 €

Beratungsstelle für allein-stehende 

Wohnungslose, Borkener Str. 43, 46284 Dorsten
17.09.2004 31.12.2015

autom.

Verlängerung
59.155,20 €

Migrationserstberatung u. Flüchtlingsberatung 01.05.2010 b.a.W.
autom.

Verlängerung
35.811,23 €

Treuhandvertrag zur Verwaltung der städtischen 

Unterkünfte
01.01.1990 unbefristet

autom.

Verlängerung
10.948,00 €

Spieletreff Ahornstraße 01.01.2022 31.12.2022
autom.

Verlängerung
12.052,25 €

Migrantenorientierte Schulsozialarbeit Grüne 

Schule
01.01.2023 31.12.2027

autom.

Verlängerung
30.000,00 €

Zuschuss für Aufgaben der Biologischen Station 17.10.1991 31.12.2027
autom.

Verlängerung
53.610,48 €

Zuschuss für Aufgaben der 

Verbraucherberatung, s. auch 

Ergänzungsvertrag ab 01.05.2015,

lt. Ratsbeschluss vom 03.11.2021 ab 2022 Mittel 

für eine weitere halbe Stelle, neue Ansätze ab 

2022

01.01.1990 31.12.2025
autom.

Verlängerung
222.600,00 €

Zuschuss Hallenwartaufgaben 01.06.2010 b.a.W.
autom.

Verlängerung
16.510,80 €

Zuschuss Hallenwartaufgaben 01.06.2010 b.a.W.
autom.

Verlängerung
14.870,76 €

Zuschuss Hallenwartaufgaben 01.06.2010 b.a.W.
autom.

Verlängerung
14.870,76 €

zusammengefasster Zuschuss (allg. Zuschuss u. 

Schulschwimmen
15.03.1997 31.12.2045

autom.

Verlängerung
873.873,66 €

Betriebsführungsvertrag vom 01.01.2014 b.a.W.
autom.

Verlängerung
143.624,68 €

Nutzungs- und Betriebskostenvereinbarung 01.01.2019 b.a.W.
autom.

Verlängerung
6.549,75 €

Verlustausgleiche Wirtschaftsförderung 31.12.2022 1 153.500,00 €

Vergütung Immobilienvermarktung 31.12.2022 1 151.130,00 €

Gesellschaftsvertraglich festgelegter 

Verlustausgleich 

+ Zusatzzahlungen lt. Wplan WiN EL u. newPark

19.08.1990 31.12.2025 3 46.500,00 €

zugesagter Verlustausgleich 31.12.2022 1 700.000,00 €

"Aufwandszuschuss" 22.11.2019 31.12.2022 2 11.900,00 €

Betriebsführungsentgelt Parkraumbewirtschaf-

tung 
01.04.2017 31.12.2022 2 13.207,19 €

10.802.037,38 €

33.749.197,94 €

Zwischensumme VI.

Gesamtsumme:
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Anlage Nr. 6
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